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EDITORIAL  AUF EIN WORT

AIRBNB – WO IST 
DAS PROBLEM?

 
ANDREAS  
INGOLD 
«Eine weitere  
Einschränkung  
der Rechte von  
Immobilieneigen
tümern hinsichtlich 
Nutzung ist für uns 
ein NoGo.»

 Mietervertreter werden nicht müde, die wach-
sende Popularität von Vermittlungsplattformen 
wie Airbnb zum Anlass für Forderungen nach 
Einschränkungen zu nehmen. Eine aktuelle Stu-
die im Auftrag des Mieterverbandes Zürich soll 
diese Forderungen untermauern. Sie kommt 
zum Schluss, dass «eine auf die lokalen Bedürf-
nisse angepasste Mischung regulatorischer 
Massnahmen am erfolgversprechendsten» ist.

Im Raum stehen viele Behauptungen und we-
nig Fakten zum Einfluss der Plattformen in der 
Schweiz. Durch Airbnb belegt sind folgende 
Zahlen: 26 000 gelistete Unterkünfte – davon 
60% einzelne Zimmer und 40% Wohnungen – 
generieren pro Jahr 450 000 Ankünfte aus dem 
In- und Ausland. Im Durchschnitt ist das ange-
botene Zimmer bzw. die Wohnung während  
23 Tagen pro Jahr besetzt. Der Anbieter nimmt 
im Schnitt 2800 CHF brutto ein. Tatsache ist 
auch, dass sich eine unbestimmte Anzahl Anbie-
ter im illegalen Bereich bewegt. 

Wir vom SVIT Schweiz sind der festen Überzeu-
gung, dass die Untermiete ohne Einwilligung 
des Vermieters missbräuchlich ist. Auch soll der 
Vermieter die Zustimmung verweigern dürfen. 
Ein parlamentarischer Vorstoss zur Konkretisie-
rung missbräuchlicher Untermiete wird auch für 
das Phänomen Airbnb Klärung bringen und ver-
dient die Unterstützung von Links und Rechts. 

Bevor dem Ruf nach weiterreichenden Massnah-
men wie Zoneneinschränkungen, Mindestmiet-
dauer, Bindung an den Hauptwohnsitz, zusätz-
lichen Abgaben, Bewilligungen, Kontrollen und 
Strafen nachgegeben wird, tun wir gut daran, 
geltendem Recht zum Durchbruch zu verhelfen. 
Dann sind BnB-Angebote doch eine begrüssens-
werte wirtschaftliche Tätigkeit.

Andreas Ingold 

Die zuverlässigen Hocheffizienz-Wärmepumpen von Weishaupt
holen die Wärme aus der Luft. Sie tun das nicht nur ausdauernd
und kraftvoll, sondern auch extrem leise. Dafür sorgen unter anderem
die speziell geformten Ventilatoren, die den lautlosen Eulenflug 
zum Vorbild haben. 
Weishaupt AG, Chrummacherstrasse 8, 8954 Geroldswil ZH
Tel.: 044 749 29 29, Fax: 044 749 29 30, 24-h-Service: 0848 830 870
www.weishaupt-ag.ch

Die Kunst der leisen Kraft.

Das ist Zuverlässigkeit.

Axialventilator einer Weishaupt Luft-Wasser-Wärmepumpe 
mit strömungsoptimierter Kontur („Eulenflügel“)

Brenner Brennwerttechnik Solarsysteme Wärmepumpen
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THOMAS BEYERLE
Head of Group Research 
bei Catella, über die  
Erfolgsaussichten von 
Nachhaltigkeitsfonds 
(Quelle: Immobilienbusi
ness, Oktober 2017, S. 13).

 Der Markt für 
nachhaltige Immobi
lienfonds weist noch 
grosses ungenutztes 
Potenzial auf.» 
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«Wir investieren  
nur in Core- 
Fonds» 
Frederik De Block, Fondsmanager 
bei der SFP Anlagestiftung, spricht 
mit der Immobilia über Auflagen von 
Pensionskassen, Fondsstrategien und 
die Attraktivität der Weltmärkte.

FOKUS  INVESTMENTS
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DIETMAR KNOPF*  

– Sie waren früher als Portfolio-
manager bei der Deutschen Bank  
und der Credit Suisse tätig. Seit  
rund eineinhalb Jahren arbeiten Sie  
als Portfoliomanager bei der SFP  
Anlagestiftung. Was umfasst Ihr  
Verantwortungsbereich?
– Frederik De Block: Ich bin bei der SFP 
Anlagestiftung, zusammen mit zwei Kol
legen, für die Investitionen in nichtko
tierte globale Immobilienfonds verant
wortlich. In den vergangenen Monaten 
haben wir Pensionskassengelder in Hö
he von 190 Mio. CHF gesammelt, Ende 
September wurde mit den Investments 
in ausgewählte Fonds begonnen.
– Die SFP Anlagestiftung wurde  
im Mai 2017 von der Swiss Finance & 
Property AG gegründet. Wer sind  
Ihre Kunden?
– Wir haben unsere Strategie zusammen 
mit Schweizer Pensionskassen entwi
ckelt und speziell auf deren Bedürfnisse 
zugeschnitten. Die SFP Anlagestiftung 
betreut deshalb nur Schweizer Pensi
onskassen, die während der anhaltenden 
Tiefzinsphase bereits viel in Schweizer 
Immobilien investiert haben. Bezogen 
auf ausländische Märkte legen Pensi
onskassen ihre Gelder lieber in globa
le Immobilienfonds anstatt direkt in Im
mobilien an.

ANZEIGE

28

Sich informieren dauert nur eine Tasse lang. 
Erfahren Sie in wenigen Minuten mehr über Sicherheit und Gesundheit im Büro. 
Zum Beispiel über richtiges Sitzen. prävention-im-büro.ch 

048_300_ekas_Inserat_A5_quer_de   2 25.08.16   12:39
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ANZEIGE

– Warum investieren Pensionskassen 
nicht gerne direkt in ausländische 
Immobilien?
– Rund zwei Drittel der Pensionskassen 
halten keine ausländischen Immobilien in 
ihrem Portfolio, obwohl die ausländischen 
Märkte grösser sind und deshalb eine bes
sere Diversifikation bieten. Das liegt ei
nerseits an den Währungsrisiken und an
dererseits am psychologischen Effekt der 
Unsichtbarkeit. Der direkte Kontakt zu Im
mobilien im Ausland ist schwieriger. Da 
die meisten Pensionskassen bereits viele 
Liegenschaften in der Schweiz gekauft ha
ben, ist ihre Bereitschaft für Investitionen 
in ausländische Immobilien etwas gestie
gen. Innerhalb der Schweiz richten Pen
sionskassen ihren Fokus überwiegend auf 
Wohn und Büroliegenschaften, doch im 
Ausland lohnen sich Investments in an
dere Sektoren, wie beispielsweise Logis
tikImmobilien.

– Wer wählt die einzelnen  
Ziel-Fonds aus?
– Wir beobachten Benchmarks und ver
schiedene Datenbanken. Weltweit gibt 
es über 500 nichtkotierte Fonds, davon 
kommen nur rund 50 für uns in Frage, da 
wir nur in offene CoreFonds mit einem 
maximalen Fremdkapitalanteil von 50% 
investieren. Darum ist es wichtig, dass 
wir als Portfoliomanager auf ein weltwei
tes Netzwerk zugreifen können. Wenn 
wir von einem Fonds überzeugt sind, be
suchen wir die Fondsmanager vor Ort. 
Wir würden nie in einen Fonds investie
ren, ohne die Immobilien, die Strategie 
und die Manager genau zu kennen. Im 
Moment investieren wir in elf Fonds, mit 
insgesamt rund 800 Liegenschaften. Der 
Gesamtwert dieser Fonds liegt momen
tan bei 50 Mrd. CHF.
– Haben Sie bei der Zusammensetzung 
der Fonds ein Mitspracherecht?

– Indirekt, darum ist die Fondsprüfung 
umso wichtiger. Gegenwärtig ist unsere 
Firma noch etwas zu klein, doch ab einer 
gewissen Grösse können wir auch zum 
Advisory Board gehören. Wer in diesem 
Beirat vertreten ist, hat auch ein Mitspra
cherecht bei den Fondsstrategien.
– In welche Immobiliensegmente 
(Wohnen, Büro, Gewerbe, Spezial-
immobilien) investieren Sie?
– Wir investieren in alle genannten Seg
mente, aber mit einem Fokus auf Wohn, 
Retail und Büroliegenschaften. Im Re
tailbereich interessieren uns vor allem 
die beiden Subsektoren «HighStreet
Shops» und «grosse ShoppingCenter». 
In HighStreetShops an Toplagen wie 
zum Beispiel die Londoner Bond Street 
oder die New Yorker Fifth Avenue wer
den die Weltmarken immer vertreten 
sein. In grossen ShoppingCentern ver
bringen die Kunden oft einen ganzen 
Tag. Bei diesen Centern geht der An
teil der Verkaufsflächen aufgrund des E
Commerce zurück und wird durch Event
Flächen oder Restaurants ersetzt.
– Welche Vor- und Nachteile haben di-
rekte und indirekte Immobilienfonds?
– Der Vorteil der direkten Immobilien
fonds ist der sichtbare Gegenwert. Ein 

 

 BIOGRAPHIE
FREDERIK DE BLOCK
CFA – Portfolio Manager:  
17 Jahre Erfahrung im Port-
folio Management, davon 
neun Jahre in der Abteilung 
globale Immobilienwert-
schriften der Credit Suisse. 
Seit Mai 2016 bei SFP, ver-
antwortlich für internatio-
nale indirekte Immobilien-
anlagen.  

 Wir haben unsere Strategie  
zusammen mit Schweizer Pensions-
kassen entwickelt und speziell auf  
deren Bedürfnisse zugeschnitten.»

21
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Investor kann sagen: Das ist mein Ge
bäude. Die Folge davon ist eine grösse
re emotionale Bindung an die Liegen
schaften und somit auch an die Fonds. 
Der Nachteil dieser Anlageform ist die 
kleinere Diversifikation, denn ein Gebäu
de bleibt ein Gebäude. Wenn ein grosser 
Ankermieter auszieht, entfällt auch ein 
Grossteil des Cashflows. Bei der indirek
ten Anlage ist die Diversifikation deutlich 
grösser, man kann wie wir in zehn oder 
elf Fonds investieren, die Hunderte von 
Immobilien besitzen.
– Nach welchen Kriterien  
(Due Diligence) werden die  
Zielfonds zusammengesetzt?
– Eine sorgfältige Due Diligence, wie vor
her schon angesprochen, ist eine unse
rer Kernaufgaben, die gleichzeitig auf 
mehreren Ebenen ablaufen. Deshalb be
auftragen wir vor einer Investition exter
ne Spezialisten mit einer Risk, Legal 
und TaxDueDiligence.
– Nach welcher Anlagestrategie  
stellen Sie die Fonds zusammen?
– Wir investieren nur in CoreFonds. 
CoreImmobilien befinden sich an gu
ten Lagen und sind mit langjährigen 
Mietverträgen in der Regel fast immer 
voll vermietet. Kennzeichen von Core

Strategien sind kleinere Risiken und tie
fere, aber stabilere Renditen, die zwi
schen 6% und 11% liegen. Schweizer 
Pensionskassen wählen diese Anlage

strategie, weil sie ihre Gelder langfristig 
und sicher anlegen wollen. Der Cashflow 
dieser Fonds kommt im Durchschnitt zu 
70% aus Mieteinnahmen und zu 30% 
aus der Wertsteigerung der Immobilien. 
Ein weiteres wichtiges Merkmal dieser 
Strategie ist eine geringe Fremdkapital
quote, also eine hohe Eigenkapitalquote. 
Bei einer hohen Fremdkapitalquote be
steht die Gefahr, dass man in Krisenzei
ten, wenn die Immobilien tiefer bewertet 
werden, sein Eigenkapital verliert. Die 
zusätzlichen Risiken bei der ValueAd
ded und OpportunisticStrategie wer
den nicht adäquat entschädigt, weshalb 
wir nicht in solche Strategien investie
ren werden.

– Gibt es Auflagen von  
den Pensionskassen?
– Gemäss den Richtlinien der Pensions
kassen dürfen wir nicht in Immobilien

fonds mit einer Fremd
kapitalquote grösser 
als 50% investieren. Im 
Durchschnitt liegt die 
Fremdkapitalquote un
serer Fonds knapp unter 
20%. Dazu müssen wir 
genügend Liquidität ga
rantieren, weshalb wir 

ausschliesslich in offene Fonds investie
ren, die man jedes Quartal kaufen oder 
verkaufen kann.
– Die Umsetzungsstrategie basiert  
auf einer Interaktion zwischen Top-
down- und Bottom-up-Analyse.  
Bitte beschreiben Sie den Prozess.
– Die TopdownAnalyse beantwortet die 
Frage, in welche Länder bzw. Sektoren 
(Büro, Wohnen oder Retail) wir inves
tieren wollen. Das heisst, wir studieren 
die makroökonomische Situation. Dane
ben befassen wir uns bei der Bottomup
Analyse damit, in welche nichtkotierten 
Fonds wir investieren wollen. Zurzeit in
vestieren wir in elf Fonds, zwei in Asi
en, vier in den USA und fünf in Europa.

 Die Risiken bei der Value- 
Added- und Opportunistic- 
Strategie werden nicht adäquat  
entschädigt.»
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– Welche Entwicklung erwarten Sie, 
wenn die Zinsen wieder steigen?
– Wir hoffen, dass die Zinsen in absehbarer 
Zukunft wieder langsam steigen werden. 
Die Zinsen steigen, wenn das Wachstum 
anzieht und die Inflation zunimmt. Diese 
Entwicklung würde der Immobilienwirt
schaft guttun, da die meisten Mietverträge 
an die Inflation gekoppelt sind. Kurzfristig 
ist der Impakt eher negativ. In die Vergan
genheit hat sich aber gezeigt, dass in Pe
rioden steigender Zinsen die Performance 
von Immobilienanlagen positiv war.
– Sie managen Fonds mit  
indirekten globalen Immobilienanla-
gen. Welche Rolle spielen dabei  
Währungsabsicherungen?
– Unsere Kunden können wählen, ob sie in 
eine abgesicherte oder nichtabgesicher
te Anlagegruppe investieren wollen. An
schliessend übernehmen wir die Wäh
rungsabsicherungen. Doch es gibt auch 
Pensionskassen, die solche Absicherun
gen im eigenen Haus abschliessen.
– Wie sieht es aktuell an den  
grossen grossen Märkten Asien,  
USA und Europa aus?

– Wir sind grundsatzlich positiv. Für ein
zelne Märkte oder Marktsegmente sind 
wir aber sehr vorsichtig. Der europäi

sche Markt (beispielsweise in Städten 
wie Paris,  Lyon, Stockholm, Oslo, Amster
dam, Barcelona  und Madrid) ist attraktiv 
be wertet, weist tiefe Leerstandsquoten 
und eine kontinuierliche Mietsteigerung 
auf. Auch die Nachfrage nach Wohnun
gen im tiefen und mittleren Preissegment 
in grösseren deutschen Städten ist hoch. 
Deshalb werden wir in diese Märkte in
vestieren. Im Moment sind uns die Märk
te in Singapur und Hongkong zu teuer, 
aber wir erwarten dort in den nächs
ten Jahren sinkende Preise. Andere in
teressante CoreMärkte sind Japan und 

Australien. Wir sind auch vorsichtig mit 
Luxuswohnungen in den USA und Bü
roliegenschaften in London  und Gross

britannien.
– Was muss man  
mitbringen, um als 
Anbieter von Immo-
bilienfonds erfolg-
reich zu sein?
– Man braucht ein gut 
eingespieltes Team 
von Portfoliomana
gern, Juristen und 

Steuerexperten. Hinzu kommen lang
jährige Erfahrung und ein breites inter
nationales Netzwerk von Portfolioma
nagern, denen Sie vertrauen. Das alles 
bieten wir. 

DIETMAR KNOPF  
Der diplomierte Architekt ist Redaktor der 
Zeitschrift Immobilia. 

 Wir investieren nur in offene  
Fonds mit einer Core-Strategie.»
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Systemwechsel mit Hürden
Der Zeitpunkt für einen Systemwechsel weg von Eigenmietwert und  
Schuldzinsabzug wäre günstig. Doch übertriebene Gleichbehandlungs- 
ansprüche könnten das Ansinnen zum Scheitern bringen.

IVO CATHOMEN*  

«EHER GEHT EIN KAMEL DURCH EIN NADELÖHR»  
Die politische Diskussion um die Modalitä-
ten der Abschaffung des Eigenmietwerts 
erinnert unweigerlich an das biblische 
Gleichnis. Zwar sind sich Politiker von 
Links und Rechts für einmal im Grundsatz 
einig. Denn die Besteuerung des Mietwerts 
von Wohneigentum ist ein Anachronismus. 
Aus der Not in Kriegszeiten geboren wird 
er dazu missbraucht, unter dem Deckman-
tel der steuerlichen Gleichbehandlung 
von Mietern und Wohneigentümern leere 
Staatskassen zu füllen. Sekundiert durch 
das Bundesgericht haben jüngst mehrere 
Kantone die Eigenmietwerte erhöht. Mak-
ler berichten, dass deren Höhe mittlerwei-
le zu den entscheidenden Kriterien für Käu-
fer von Wohneigentum gehört und über die 
Wohnsitzwahl entscheidet.

Zwar hat der Nationalrat in der Herbst-
session die parlamentarische Initiative von 
Nationalrätin Susanne Leutenegger Ober-
holzer (SP, BL) versenkt, die einen reinen 
Systemwechsel – der Verzicht auf die Be-
steuerung des Eigenmietwerts bei gleich-
zeitig wegfallenden Abzugsmöglichkeiten 
der Liegenschaftskosten, insbesondere der 
Schuldzinsen – forderte. Im Sommer hat-
te dagegen die vorberatende Kommission 
für Wirtschaft und Abgaben des National-
rats eine eigene parlamentarische Initiative 
zum Systemwechsel zur Annahme empfoh-
len. Diese sieht vor, dass bei selbstgenutz-
tem Wohneigentum für den Hauptwohnsitz 
– nicht jedoch für Zweitwohnungen – ein 
genereller Systemwechsel bei der Wohnei-
gentumsbesteuerung vollzogen und der Ei-
genmietwert abgeschafft werden soll. Dabei 
seien die gesetzlichen Grundlagen so anzu-
passen, dass das neue System unter Be-
rücksichtigung eines langfristigen Durch-
schnittszinses möglichst haushaltneutral 
wirkt, im Rahmen der verfassungsrecht-
lichen Vorgaben keine unzulässigen Dis-
paritäten zwischen Mietern und Wohnei-
gentümern entstehen und nach Massgabe 

der Verfassungsbestimmungen das Wohn-
eigentum gefördert wird. Hier will man es 
allen recht machen.

Ebenfalls in die Diskussion einzubezie-
hen, ist die Förderung energetischer Sa-
nierungsmassnahmen. Das vom Volk am 
21. Mai 2017 angenommene Energiegesetz 
sieht vor, dass Investitionen in energeti-
sche Massnahmen über bis zu drei Perio-
den verteilt vom steuerbaren Einkommen 
abzugfähig bleiben. Es stellt sich somit die 
Frage, ob diese Abzugsmöglichkeiten wie-
der dahinfallen oder weiterhin Gültigkeit 
haben.

Zu diesen Details sind intensive Ver-
handlungen zu erwarten. Der Bundesrat 
hat nun beziffert, wie hoch die Mehr- oder 
Mindereinnahmen eines Systemwechsels 
für die Staatskasse wären. In einer Stel-
lungnahme auf eine Interpellation von Na-
tionalrat Thomas Hardegger (SP, ZH) weist 
die Exekutive aus, dass ein reiner System-
wechsel bei der direkten Bundessteuer ein 
Ausfall von 400 Mio. CHF pro Jahr bedeu-
ten würde. Allerdings legt der Bundesrat 
dabei einen durchschnittlichen Zinssatz 
von 2% für Hypotheken zugrunde und 
weist darauf hin, dass die Bilanz bereits 
bei einem Zins von 3% ausgeglichen ist 
und bei 5% Mehreinnahmen für den Bund 
in der erwähnten Höhe anfallen. Die Eidge-
nössische Steuerverwaltung erläutert auf 
Anfrage zur Berechnungsgrundlage, dass 
in einem reinen Systemwechsel Schuldzin-
sen weiterhin als Gewinnungskosten ab-
zugsfähig bleiben, soweit sie steuerbarem 
Einkommen – beispielsweise Mieteinkünf-

te aus nicht selbstbewohnten Liegenschaf-
ten, Zins- und Dividendeneinkommen – zu-
rechenbar sind.

QUADRATUR DES KREISES. Auf die Frage, wie 
sich der Systemwechsel bezüglich des Ziels 
einer fairen Behandlung von Hauseigen-
tümern und Mietenden auswirken würde, 
antwortet der Bundesrat: «Je vollständiger 
ein Systemwechsel, desto günstigere Rah-
menbedingungen werden für eine rechts-
gleiche Besteuerung von Wohneigentü-
mern und Mietern geschaffen. Gemäss 
Bundesgericht würde ein reiner System-
wechsel jedoch dazu führen, dass Perso-
nen mit selbstfinanziertem Eigenheim ge-
genüber Personen mit fremdfinanziertem 
Eigenheim sowie gegenüber Mietern be-
vorteilt wären.» 

Damit deutet er bereits an, dass hier die 
Quadratur des Kreises bewerkstelligt wer-
den soll, denn gerade Mietervertreter sind 
gegenüber Vorstössen besonders argwöh-
nisch, wenn sie eine «Schlechterstellung» 
ihrer Klientel vermuten. Kommt hinzu, dass 
die Kantone im jetzigen Zinsgefüge eben-
falls Ausfälle und einen Verlust an Hand-
lungsfreiheit befürchten müssten.

Und schliesslich ist auch zu berücksich-
tigen, dass «Neu-Eigentümer» mit einem 
typischerweise überdurchschnittlichen 
Fremdkapitalanteil praktisch in jeder Vari-
ante Nachteile erleiden, was Wohneigen-
tum, abgesehen von den hohen Tragbar-
keitshürden und Eigenheimpreisen, noch 
unerschwinglicher werden lässt. Die Bür-
gerlichen haben darum bereits signalisiert, 
dass sie sich hier flankierende Massnah-
men wünschten. Auch diese Forderung – 
so berechtigt sie auch ist – wird die Diskus-
sion nicht vereinfachen. 

IMMOBILIENPOLITIK  EIGENMIETWERT
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den 1. Januar 2019 in Kraft 
zu setzen. Ab dann liegt der 
massgebliche Ort der Besteu-
erung für Maklerprovisio-
nen am Wohnort des Maklers 
bzw. am Sitz der Maklerfir-
ma, sofern sich dieser in der 
Schweiz befindet. Künftig fällt 
die Besteuerung der Vermitt-
lungsprovisionen nur dann 
am Grundstücksort an, wenn 
der Makler keinen Wohn- 
oder Geschäftssitz in der 
Schweiz hat. National- und 
Ständerat haben diese Ände-
rung des Steuerharmonisie-
rungsgesetzes in der Früh-
jahrssession 2017 einstimmig 
genehmigt.

 
GRIFFIGERES  
GESETZ  GEGEN 
HAUS BESETZER 
Nach dem Nationalrat for-
dert auch der Ständerat ei-
ne griffigere Regelung gegen 
Hausbesetzungen. National-
rat Olivier  Feller fordert in 
einer Motion wirkungsvol-
lere Regeln gegen Hausbe-
setzungen. Das Gesetz soll 
dem Grundstücksbesitzer ei-
ne genügende  Frist für seine 
Reaktion  zur Vertreibung  
der Hausbesetzer vorgeben. 
Dadurch könnten langwieri-
ge Gerichtsverfahren vermie-
den werden. Nach dem Nati-
onalrat hat sich nun auch der 
Ständerat mit 31 zu 13 Stim-
men klar für die Motion aus-
gesprochen. Der Bundes-
rat muss nun eine Vorlage 
ausarbeiten. 

 
GEGEN MISSBRAUCH 
VON BETREIBUNGS-
REGISTERAUSZÜGEN
Der Nationalrat hat gegen den 
Willen des Bundesrates einer 
Motion von Nationalrat Martin 
Candinas zugestimmt, wonach 
die getzlichen Grundlagen da-
hingehend anzupassen sind, 
dass Betreibungsämter vor 

IN EIGENER SACHE

SVIT UND SRES  
GEBEN MWST- 
SENKUNG WEITER
Das Präsidium des SVIT 
Schweiz hat beschlossen, die 
Vergünstigungen durch die 
ab 1.1.2018 geltenden tiefe-
ren Mehrwertsteuersätze an 
die Kunden weiterzugeben. 
Auf steuerpflichtigen Leistun-
gen des SVIT Schweiz und 
der SVIT Swiss Real Esta-
te School, deren Preise pau-
schal inklusive Mehrwert-
steuer ausgewiesen werden, 
führt dies ab einer Höhe von 
1000 CHF zu einer gering-
fügigen Reduktion zuzüglich 
einer Abrundung.

SCHWEIZ

UMNUTZUNG  
LANDWIRTSCHAFT-
LICHER BAUTEN
Der Ständerat hat in der 
Herbstsession einer Mo-
tion der ständerätlichen 
Kommission für Umwelt, 
Raumplanung und Energie 
zugestimmt, mit welcher der 
Bundesrat beauftragt wird, 
das Raumplanungsrecht so zu 
ändern, dass die Kantone die 
Umnutzung nicht mehr be-
nötigter landwirtschaftlicher 
Bauten ausserhalb der Bau-
zone zur Wohnnutzung, ge-
stützt auf eine entsprechende 
Grundlage, im Richtplan zu-
lassen können. Das Geschäft 
geht nun in den Nationalrat.

 
NEUER STEUERORT 
FÜR MAKLER-
PROVISIONEN
Der Bundesrat hat an seiner 
Sitzung vom 16. August 2017 
beschlossen, eine Änderung 
des Steuerharmonisierungs-
gesetzes beim Besteuerungs-
ort von Maklerprovisionen 
aus Immobiliengeschäften auf 

IMMOBILIENPOLITIK  KURZMELDUNGEN

der Ausstellung eines Betrei-
bungsregisterauszugs zwin-
gend eine Wohnsitzüberprü-
fung vornehmen müssen.

 
ORTS- UND QUARTIER-
ÜBLICHKEIT STÄRKEN
Mit einer parlamentarischen 
Initiative will Nationalrat Hans 
Egloff den Bundesrat beauf-
tragen, die Beweisbarkeit der 
orts- und quartierüblichen 
Mietzinse vor Gericht praxis-
näher auszugestalten. Hin-
sichtlich der Bauperiode von 
Mietobjekten sollen Gebäu-
de, die vor 1930 gebaut, da-
nach solche, die 20 Jahre vor 
oder nach dem betreffenden 
Gebäude erstellt wurden, ver-
gleichbar sein. Zustand und 
Ausstattung sollen mittels drei 
Kategorien zu bewerten sein, 
wobei der Richter fehlende 
Eigenschaften  nach seinem 
Ermessen berücksichtigen 
können soll. Schliesslich seien 
genügend differenzierte amt-
liche oder branchenetablierte 
Statistiken zum Nachweis zu-
zulassen, und der Nachweis 
der Orts- und Quartierüblich-
keit soll mittels drei zum Ver-
gleich tauglichen Objekten er-
bracht werden können.

 
KLARERE REGELN  
FÜR PRÜFUNG VON 
MISSBRÄUCHLICHKEIT
Mit einer parlamentarischen 
Initiative strebt Nationalrat 
Daniel  Fässler eine Korrektur 
der bundesgerichtlichen Praxis 
an, wonach das Kriterium des 
übersetzten Ertrags über alle 
anderen Kriterien zur Überprü-
fung der Missbräuchlichkeit 
des Mietzinses steht. Demnach 
sollen die vom Gesetz vorge-
sehenen Kriterien Orts- und 
Quartierüblichkeit, Kosten-
steigerungen oder Mehrleis-
tungen des Vermieters und 
kostendeckende Bruttorendite 
als gleichwertig gelten.

BERN

BAUEN AUSSERHALB 
DER BAUZONEN
Das Bundesamt für Raum-
entwicklung ARE hat zusam-
men mit dem Kanton Bern 
offene Fragen der Bewilli-
gungspraxis beim Bauen 
ausserhalb  der Bauzonen ge-
klärt. Bei der Änderung von 
Wohnbauten, die vor 1972 er-
stellt wurden, kann der Kan-
ton teilweise etwas grössere 
Spielräume gewähren. Da-
bei zeigte sich, dass vor allem 
bei Veränderungen am äus-
seren Erscheinungsbild, die 
zur Realisierung einer zeit-
gemässen Wohnnutzung nö-
tig sind, mehr Freiräume ge-
währt werden können. Um 
beispielsweise ungenügende 
Raumhöhen an moderne Be-
dürfnisse anzupassen, sind in 
gewissen Fällen auch Dach-
aufbauten oder Anhebungen 
des Kniestockes zulässig, falls 
die erforderlichen Massnah-
men nicht innerhalb des be-
stehenden Gebäudevolumens 
realisiert werden können.

LUZERN

KEIN GELD  
FÜR GÜNSTIGE  
WOHNUNGEN
Der Kantonsrat will wie der 
Regierungsrat keine Mittel  
für die Förderung des ge-
meinnützigen Wohnungs-
baus zur Verfügung stellen. 
Das Parlament lehnte die SP-
Initiative «Zahlbares Wohnen 
für alle» mit 88 zu 23 Stim-
men klar ab. Neben der SP 
sprachen sich nur noch die 
Grünen  für die Initiative aus. 
Alle anderen Fraktionen lehn-
ten das Volksbegehren ab. 
Das letzte Wort hat nun das 
Luzerner Stimmvolk.
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IMMOBILIENWIRTSCHAFT  IMMOBILIENFONDS

SVEN SCHALTEGGER*  

NICHTKOTIERTE IMMOBILIENFONDS ALS AL-
TERNATIVE. Wer im Ausland in Immobili-
en investieren möchte, kann dies direkt 
durch den Erwerb von Immobilieneigen-
tum oder indirekt, zum Beispiel über den 
Erwerb von Anteilen an einem Immobi-
lienfonds tun. Direktinvestitionen set-
zen ein hohes Mass an lokalen Markt-, 
Steuer- und Rechtskenntnissen voraus 
und sind somit für die meisten Investo-
ren keine Option.

Eine attraktive Alternative zu Direkt-
investitionen bieten nichtkotierte Immo-
bilienfonds, die zum inneren Wert (NAV) 
erwerbbar sind und Anlegern erlauben, 
direkt am Cashflow der von diesen Fonds 
gehaltenen Immobilien zu partizipieren. 
Ein Investment in solche Fonds bietet 
gegenüber Direktanlagen mehrere Vor-
teile: Der Anleger profitiert vom loka-
len Know-how des Immobilienfonds-
managers und durch den Erwerb von 
Fondsanteilen (die jedoch oft ein Min-
destinvestitionsvolumen von mehreren 
Millionen Franken voraussetzen) betei-
ligt man sich an einem – je nach Fonds – 
breit diversifizierten Immobilienportfo-
lio. Der Anleger muss sich zudem nicht 
um das sehr aufwendige Management 
der Immobilien kümmern. Im Vergleich 

zu Investitionen in börsennotierte Immo-
bilientitel bieten nichtkotierte Immobi-
lienfonds den grossen Vorteil, dass sie 
keinen Börsenschwankungen unterwor-
fen sind und daher auch nie zu einem 
Agio oder Disagio handeln. Andererseits 
ist die Liquidität, also die Handelbarkeit 
der Fondsanteile im Vergleich zu bör-

senkotierten Titeln eingeschränkter, was 
allerdings ein typisches Merkmal der An-
lageklasse Immobilie ist.

ANLAGEUNIVERSUM. Der Markt von nicht-
börsenkotierten Immobilienfonds be-
läuft sich weltweit auf über 1000 Vehi-
kel, die von mehreren hundert Managern 
verwaltet werden. Die genaue Anzahl 
und das Volumen der von diesen Fonds 

gehaltenen Immobilien lässt sich schwer 
bestimmen, da es sich um einen privaten 
Markt handelt. Der Global Real Estate 
Fund Index (GREFI), der von den Bran-
chenverbänden INREV, NCREIF und 
ANREV berechnet und publiziert wird, 
ist jedoch eine gute Annäherung des An-
lageuniversums. 

Per 31. März 
2017 umfasste der 
GREFI 523 Immo-
bilienfonds, in de-
ren Eigentum sich 
insgesamt Immo-
bilien im Wert von 
rund 630 Mrd. USD 
befanden. Geogra-
fisch handelt es sich 
dabei bei wertmäs-
sig knapp 50% um 
US-amerikanische 

Fonds, ein weiteres Drittel sind europä-
ische Fonds und rund 15% sind Fonds, 
die im Raum Asien-Pazifik investiert 
sind. Im Durchschnitt sind diese Fonds 
mit einer Fremdverschuldung von rund 
24% relativ konservativ finanziert, was 
teilweise auf eine generelle Zurückhal-
tung bezüglich der Verwendung von 
Fremdkapital seit der globalen Finanz-
krise zurückzuführen ist.

Investments im Ausland
Investitionen in ausländische Immobilienanlagen werden unter Schweizer Anlegern  
populärer. Dies ist einerseits dem anhaltenden Anlagedruck in der Schweiz geschuldet.  
Andererseits bieten globale Immobilieninvestments attraktive Diversifikationseigenschaften.

 Nichtkotierte Immobilienfonds  
erlauben Investoren, direkt am  
Cashflow der von diesen Fonds  
gehaltenen Immobilien zu partizipieren.»
SVEN SCHALTEGGER, SENIOR PORTFOLIOMANAGER, CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT

UNTERSCHIEDLICHE ANLAGESTILE, SCHEMATISCHE DARSTELLUNG
Quelle: Credit Suisse

Beschreibung

Core Value Add Opportunistic

–  Investitionen in hochwerti
ge, bestehende Immobili
en mit stabilem Cashflow 
und in etablierte Märkte

–  Typischerweise Immobili
en mit bonitätsstarken 
Mietern an guten Lagen in 
Metropolen

–  Häufig längerer Anlageho
rizont und Beschränkung 
auf die Nutzungsarten Bü
ro und Verkauf / Handel 
sowie Industrie

–  Relativ tiefer Fremd
finanzierungsgrad

– Investitionen in unterbe
wertete Märkte und Objekte

– Wertsteigerungsstrategien 
durch Revitalisierung der 
Objekte (z.B. Sanierungen, 
Modernisierungen, Reduk
tion von Leerstandsquoten, 
Neuverhandlung von kurz
fristigen Mietverträgen)

– Typischerweise kürzerer 
oder mittlerer Anlage
horizont

– Erhöhter Fremdfinanzie
rungsgrad im Vergleich  
zu Core

–  Fokussiert auf Immobilien 
mit deutlicher Unter
bewertung als Folge eines 
schwierigen Marktum
felds, schlechter Vermie
tung oder anderer Fakto
ren

–  Wertsteigerung durch  
Restrukturierungen,  
Repositionierungen und 
Entwicklungen

–  Typischerweise kürzerer 
oder mittlerer Anlage
horiziont

–  Relativ hoher Fremd
finanzierungsgrad

Tief Rendite / Risiko Hoch
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MANAGER-SELEKTION IST AUSSCHLAGGEBEND.
Wie bei allen Investitionen ist auch bei 
nichtkotierten Immobilienfonds der Se-
lektionsprozess zentral. Es gilt zwischen 
offenen und geschlossenen Fonds aus-
zuwählen, wobei letztere in der Regel 
eine begrenzte Laufzeit von zwischen 
sieben und zehn Jahren haben. Offene 
Fonds hingegen laufen unbegrenzt und 
sind entsprechend auch kontinuierlich in-
vestier- und kündbar. Des Weiteren kön-
nen Investoren zwischen verschiedenen 
Risiko-Rendite-Profilen (core, core+, va-
lue-add und opportunistisch) auswählen. 
Eine ausführliche Prüfung des Track-Re-
cords, des bestehenden Portfolios (Art 
der Immobilien, Lagen, Bewertungen 
relativ zum jeweiligen Markt und Miet-
wachstumspotenzial etc.), der Fondskon-
ditionen sowie weiterer qualitativer und 
quantitativer Faktoren sind ebenso wich-
tig wie die Analyse der allfälligen Steuer-
folgen und rechtlicher Aspekte. 

WELCHE MÄRKTE UND SEKTOREN SIND DERZEIT 
ATTRAKTIV? Verschiedene Regionen un-
terliegen verschiedenen Immobilien-
zyklen, sodass ein weltweit diversifi-
ziertes Immobilienfonds-Portfolio ein 
hohes Diversifikationspotenzial auf-
weisen kann.

Die Einschätzung makroökonomischer 
Faktoren wie BIP-Wachstum, Zinssituati-
on sowie Job- und Haushaltswachstum 
sowie Megatrends, wie beispielsweise 
die weltweit voranschreitende Urbani-
sierung oder der technologische Wandel, 
helfen zur Beantwortung der Frage, wel-
che Märkte und Sektoren aktuell und in 
absehbarer Zukunft attraktiv sind.

Die fortwährende Erholung der Welt-
wirtschaft, gekoppelt mit einer relativ ge-
ringen Neubautätigkeit seit der globalen  
Finanzkrise, führt in vielen Immobi-
lienmärkten zu einem attraktiven Miet-
wachstumspotenzial. Dies sollte sich 
wiederum positiv auf die Wertentwick-
lung von Immobilien auwirken. Zudem 
sind trotz rekordtiefen Zinsen die soge-
nannten Yield Spreads, also die Diffe-
renz zwischen den Immobilienrenditen 
und den Renditen auf Staatsanleihen, auf 
hohem Niveau. Es lässt sich also mit Im-
mobilieninvestments im Ausland nach 
wie vor eine attraktive Risikoprämie er-
zielen.

Lokale und sektorielle Sonderfakto-
ren bieten weiteres Potenzial. So pro-
fitieren beispielsweise Logistikimmo-
bilien weltweit vom Wachstum von 
E-Commerce. Deregulierung in Hol-
land sowie ein Nachfrageüberhang nach 

Beim Verkauf von 
Renditeobjekten 
zählt ein erstklassiges  
Beziehungsnetzwerk.

Im heutigen Marktumfeld, wo Anlage- 
objekte sehr gesucht sind, zählen Fach- 
wissen, langjährige Erfahrung und  
fundierte Branchenkenntnisse, aber  
auch schnelles Agieren und «guter  
Instinkt». Der enge Kontakt zu privaten 
Investoren, Pensionskassen, Versiche- 
rungen und Banken verschafft Markstein 
den entscheidenden Vorsprung, wenn  
es darum geht, ein Objekt gewinn- 
bringend zu verkaufen.

www.markstein.ch
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HISTORISCHE RENDITEN DES GLOBAL REAL ESTATE FUND INDEX
Quelle: PMA; Credit Suisse
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INTERNATIONALE 
DIVERSIFIKATION

 Während Anlagen in 
Immobilien ausserhalb 
der Schweiz lange Zeit 
nur eine Randerschei
nung waren, hat der an
haltende Anlagedruck 
dazu geführt, dass viele 
Schweizer Pensionskas
sen und andere institu
tionelle Anleger seit ei
nigen Jahren vermehrt 
auch auf Immobilienin
vestments ausserhalb 
der Schweiz setzen. 
Während Schweizer 
Pensionskassen bei Ak
tienanlagen schon lan
ge auf eine internationa
le Diversifikation setzen 
(gemäss dem Schweizer 
Pensionskassen Index 
der Credit Suisse sind 
per Ende Juni 2017 rund 
57% der Aktienanlagen 
im Ausland investiert),  
standen bisher bei Im
mobilien Anlagen in der 
Schweiz klar im Vorder
grund. Dies obwohl die 
internationalen Immobi
lienmärkte um ein Viel
faches grösser sind als 

der heimische Markt. 
Gründe für die bisheri
ge Zurückhaltung sind 
vielfältig: Einerseits hat 
der Schweizer Immobi
lienmarkt einen rekord
langen Aufwärtszyklus 
hinter sich; andererseits 
galten Investitionen in 
ausländische Immobi
lienfonds lange Zeit als 
anspruchsvoll und auf
grund der Währungs
risiken weniger attrak
tiv. Die Situation hat 
sich durch eine Vielzahl 
neuer und auf einzel
ne Investorengruppen 
zugeschnittene Anlage
produkte stark verän
dert. Investoren schei
nen heute mehr denn 
je die Vorteile, die inter
nationale Immobilien
anlagen unter anderem 
aufgrund tiefer Kor
relationen zu Schwei
zer Immobilien sowie 
Aktien und Obligatio
nenanlagen bieten, zu 
schätzen.   

 

ÜBER CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT
Das Credit Suisse Asset Management ist ein globales As
setManagementUnternehmen mit einem verwalteten 
Vermögen von über 366 Mrd. CHF (per 30.06.2017), das 
im Rahmen der Sparte «International Wealth Manage
ment» der Credit Suisse tätig ist. Gestützt auf eine erst
klassige institutionelle Governance sowie auf die Stabilität 
und das Chancenspektrum der weltweiten Marktpräsenz 
der Credit Suisse, bietet das Asset Management aktive und 
passive Lösungen für traditionelle und alternative Anlagen 
sowie ein herausragendes ProduktKnowhow in der 
Schweiz, EMEA, APAC und Amerika.

*SVEN SCHALTEGGER  
Der Autor ist Director und Lead Portfolioma
nager der Anlagestiftung CSA 2 MultiMana
ger Real Estate Global bei Credit Suisse As
set Management (Schweiz) AG.

IMMOBILIENWIRTSCHAFT  IMMOBILIENFONDS    AUSLÄNDISCHE MÄRKTE

Mietwohnungen in Deutschland machen 
Investitionen in Mehrfamilienhäuser in 
diesen Märkten attraktiv. In Australien 
bietet insbesondere Sydney aufgrund ei-
nes knappen Flächenangebots interes-
santes Mietwachstumspotenzial bei Bü-
roimmobilien.

FAZIT. Nichtkotierte ausländische Immo-
bilienfonds können aufgrund ihrer tiefen 
Korrelationen zu Aktien- und Obligatio-
nenanlagen, aber auch zu Schweizer Im-
mobilien eine interessante Ergänzung zu 
einem bestehenden Portfolio sein. Auf-
grund der intakten Wachstumsaussich-
ten auf vielen Immobilienmärkten welt-
weit bieten solche Fonds zudem auch 
attraktive Renditechancen. Dabei sind 

die Auswahl der Fonds und des Fonds-
managers zentrale Erfolgsfaktoren. Dies 
wiederum erfordert eine gute Kenntnis 
der internationalen Immobilienmärkte, 
weshalb viele Anleger auf Multi-Mana-
ger- bzw. Fund-of-Funds-Lösungen set-
zen. Der Entscheid, in welche Fonds 
oder Fund-of-Funds investiert wird, 
hängt nicht zuletzt auch von der Aus-
gangslage des Investors ab – relevante 
Faktoren sind hierbei vor allem das In-
vestitionsvolumen, die Liquiditätspräfe-
renzen, die Expertise sowie die Kosten 
der Anlagelösung.  

 Der Selektionsprozess  
ist zentral. Für Investoren, 
die nicht über das nötige 
Knowhow zur Auswahl der 
Märkte, Sektoren und Ma-
nager verfügen, bieten sich 
Multi-Manager-Produkte 
besonders an.»
SVEN SCHALTEGGER, SENIOR PORTFOLIOMANAGER,  
CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT

MÖGLICHKEITEN IN AUSLÄNDISCHE IMMOBILIEN ZU INVESTIEREN, SCHEMATISCHE DARSTELLUNG
Quelle: Credit Suisse

Immobilien Ausland

Direkt Indirekt

Nichtkotierte Fonds Kotierte Fonds

Merkmale nicht-kotierter Immobilien-Fonds 
– Hohe Diversifikation 
– Moderate Liquidität 
– Tiefe Volatilität 
– NAVbasiertes Pricing
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IMMOBILIENWIRTSCHAFT  IMMOBILIENINVESTMENTS

JÜRG ZULLIGER*  

WEITERHIN HOHE PREISE. Immobilieninvest-
ments sind die Antwort vieler Anleger auf 
die Zinskrise. Während andere Kapitalan-
lagen wie Obligationen kaum noch Erträ-
ge einbringen, stehen Investitionen in Lie-
genschaften umso glänzender da. Trotz 
hoher Preise winken den Anlegern hier 
immer noch vergleichsweise gute Zahlen 
bzw. Cashflows aus der Vermietung. Wäh-
rend die verschärften Auflagen von Ban-
ken und Finanzmarktaufsicht (FINMA)  
bei den Eigenheimen die Dynamik etwas 
abgeschwächt haben, bewegen sich die 
Preise für Schweizer Renditeliegenschaf-
ten nach wie vor nach oben. In den letz-
ten Jahren verzeichneten hier die Preis-
indizes jährliche Preiserhöhungen von 7 
oder sogar 8%. Im neusten Bericht zur Fi-
nanzstabilität macht die Schweizerische 
Nationalbank (SNB) ein weiteres Mal auf 
Ungleichgewichte im Hypothekar- und 
Immobilienbereich aufmerksam.

VIELE INVESTMENTMÖGLICHKEITEN. In Bezug 
auf weiter steigende Preise bei Rendite-
liegenschaften heisst es wörtlich: «Im Fal-
le einer Zinserhöhung besteht das Risi-

ko einer substantiellen Preiskorrektur in 
diesem Segment.» Dennoch scheint der 
Boom ungebrochen. Jean-Marc Schneider  
von Swiss Finance & Property hält dazu 
fest: «Im Bereich indirekter Immobilien-
anlagen ist das Volumen an neu lancierten 
Anlageprodukten und Kapitalerhöhungen 
weiter sehr hoch.» Laut Schneider fliesst 
dem Sektor pro Semester rund eine Milli-

arde Franken an Neugeld zu. Bei so vielen 
Aktivitäten stehen privaten wie institutio-
nellen Anlegern unzählige Möglichkeiten 
offen. Als die wohl einfachste Variante, 
sich an diesem Investmentmarkt zu betei-
ligen, gelten die börsenkotierten Immobi-
lienfonds und Immobiliengesellschaften. 

Nicht alle, aber viele dieser Wertschrif-
ten sind aktuell hoch bewertet. 

Die Schweizer Immobilienfonds weisen  
im Durchschnitt ein Agio von fast 30% auf 
(Stand Ende September). Oder etwas ver-
einfacht gesagt: Die Bewertung an der Bör-
se liegt etwa 30% über dem eigentli chen 
Net Asset Value der Liegenschaften des 
Fonds. Stolz bewertet sind auch gut etab-

lierte Immo biliengesellschaften wie 
Swiss Prime Site, Allreal 
oder Warteck Invest. Invest-
ments ohne Agio bzw. ohne 
diese Prämie sind im Prin-
zip nur möglich, wenn ein An-
leger direkt in eigene  Objekte  
investiert. Auch die  Welt der Immo-
bilien-Anlagestiftungen, deren An-
rechte nicht an der Börse gehandelt  
werden, kennt kein solches Agio. 
Aufgrund  des grossen Anlagedrucks 

bieten  die meisten Stiftungen allerdings 
derzeit keine Zeichnungsmöglichkeiten an. 
Kommt hinzu, dass sie nur qualifizierten  
Anlegern wie Pensionskassen  im Rahmen 
des BVG offenstehen. 

Um die reichlich fliessenden Anlagegel-
der zu platzieren, nehmen heute viele Pro-

Investieren – aber wie?
Die starke Nachfrage nach Immobilien führt bei 1A-Objekten zu anhaltend hohen  
Preisen und tiefen Renditeerwartungen. Somit müssen sich Investoren mit den Risiken  
auseinandersetzen, insbesondere mit den möglichen Folgen eines Zinsanstiegs.

In vielen Ländern sind Immobilieninvestments die Antwort auf die Zinskrise (Bild: Fotolia).

 Die SNB wird die Zinsen nur  
erhöhen, wenn die Wirtschafts-
entwicklung dies zulässt.»
JAN BÄRTHEL, HEAD OF VALUATION BEI WÜEST PARTNER
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motoren und Anlagegefässe zusätzliche Risi-
ken in Kauf. Die eine Strategie lautet, schon 
wesentlich früher im Lebenszyklus von Im-
mobilien einzusteigen. Man akquiriert also  
z. Bsp. unbebautes Land und entwickelt eige-
ne Projekte. Dabei sind die Risiken natürlich 
höher als mit bereits vermieteten Bestands-
liegenschaften; vor allem ist eine Durststre-
cke zu überstehen, während der häufig gar 
keine Erträge fliessen. Oft genannte Alter-
nativen sind zudem neue Investments im 
Bereich von Gesundheit und Alterswoh-
nen, aber auch Logistik- und Infrastruktur-
immobilien. Plötzlich sind sogar Gebäude 
mit grossen Server- bzw. Datenzentren en 
vogue. Dabei muss man sich im Klaren dar-
über sein, dass einige Unterschiede zu klas-
sischen «Core»-Immobilien zu beachten sind 
(also z. B. Geschäftshäuser und Wohnimmo-
bilien an zentralen Stadtlagen). 

Während dem Vermieter von Wohnun-
gen ein sehr weit gefasstes Zielpub likum 

offensteht, ist der Kreis potenzieller Mie-
ter bei diesen «alternativen» Nutzungen 
sehr eng gefasst. Spezialimmobilien benö-
tigen meist eine ganz bestimmte techni-
sche Ausstattung, die nur wenigen poten-
ziellen Mietern dient. Ernst Schaufelberger,  
Head Real Assets bei AXA Investment Ma-
nagers, sagt zu diesem  Ansatz: «Der Inves-
tor nimmt zusätzliche Betreiberrisiken in 
Kauf.» Wer Gelder in Hotelimmobilien in-
vestiert, wird ein Stück weit selbst Unter-
nehmer dieser Branche. «De facto betreibt 
ein Hotelier oder ein dafür spezialisierter 
Betreiber das Hotel letztlich auf Rechnung 
des Investors», gibt Ernst Schaufelberger 
zu bedenken. Handle es sich um eine Al-
tersresidenz oder Immobilien im Gesund-
heitssektor, stelle dies kein reines Immo-
bilieninvestment mehr dar.
 
WAS, WENN DIE ZINSEN STEIGEN? Anleger, die 
über den Tag hinaus denken, müssen sich 

31
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ANZEIGE

auch mit den Zinsszenarien für die nächs-
ten Jahre auseinandersetzen. Bekanntlich 
spielen die Zinsen bzw. Diskontsätze in der 
Bewertung von Immobilien nach der Er-
tragswertmethode oder gemäss Discoun-
ted-Cashflow-Ansatz eine zentrale Rolle. 
Ein Mehrfamilienhaus, das anlässlich der 
Akquisition mit einem Diskontfaktor von 
zum Beispiel 3,5% bewertet wurde, wür-
de rein finanzmathematisch deutlich an 
Wert verlieren, wenn in der gleichen Kal-
kulation ein höherer Zins von 4,5% ein-
gesetzt würde. Damit sind Risiken verbun-
den, vor allem wenn das Investment noch 
mit Fremdkapital finanziert wird. Im Fall ei-
ner Wertkorrektur wären die Bankdarlehen 
möglicherweise nicht mehr gedeckt.

Der Treiber für weitere Investitionen 
ist oft ganz einfach der heute hohe Spread 
zwischen  Immobilienrenditen und den Zin-
sen von Bundesobligationen. Auch wenn 
die Spitzenrenditen für Zürcher Mehrfa-

IMMOBILIENWIRTSCHAFT  IMMOBILIENINVESTMENTS

 Mit Spezialimmobilien nimmt  
der Investor meist zusätzliche  
Betreiberrisiken in Kauf.»
ERNST SCHAUFELBERGER, HEAD REAL ASSETS BEI AXA INVESTMENT MANAGERS
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*JÜRG ZULLIGER 
Der Autor, lic. phil. I, ist Fachjournalist und 
Buchautor mit dem Themenschwerpunkt 
Immobilien und Immobilienwirtschaft.

milienhäuser inzwischen auf etwa 2% ge-
fallen sind, ist dies für manche Investoren 
immer noch eine Option. Immerhin gel-
ten Mehrfamilienhäuser an guten Stadt-
lagen als relativ sicher, zumal grössere 
Wohnungsleerstände kaum je zu befürch-

ten sind. «Gegenüber der aktuellen Rendite 
von Bundesobligationen bei rund null Pro-
zent kann es durchaus vertretbar sein, auch 
im heutigen Umfeld in solche Renditeim-
mobilien zu investieren», sagt Jan Bärthel,  
Head of Valuation bei Wüest Partner.  Bei 
den genannten zwei Prozent handelt es 
sich um eine Nettoanfangsrendite. Eigen-
tümerseitige Kosten und Annahmen zum 
zukünftigen Leerstand wurden bereits be-
rücksichtigt.

IN SZENARIEN DENKEN. Zum Zinsrisiko sagt 
Experte Jan Bärthel: «Natürlich gibt es ei-
nen klar nachweisbaren Zusammenhang 
zwischen der Zinsentwicklung und den 
Diskontierungssätzen in der Immobilien-
bewertung.» Allerdings wäre die Annah-
me falsch, steigende Zinsen würden eins 
zu eins die Immobilienwerte nach unten 
drücken. Die hauptsächliche Überlegung 
dahinter: Die Schweizerische National-
bank (SNB) würde die Zinsen nur anhe-
ben, wenn die Wirtschaftsentwicklung dies 
zulässt. Eine solide oder sogar boomende 
Wirtschaftsentwicklung würde also mit et-
lichen für den Immobilienmarkt positiven 
Faktoren einhergehen (stärkere Nachfra-
ge nach Flächen, steigende Marktmieten, 
Indexierung von Mieten an die Teuerung 
etc.). So wäre in Szenarien gedacht, eine 
Variante möglich, bei der die Zinsen rela-
tiv stark steigen und die Wirtschaft boomt. 
Nach den Modellrechnungen von Wüest 
Partner würden die positiven Effekte eine 
Zeit lang die Abwertungen infolge höhe-
rer Zinsen nicht kompensieren. Mittelfris-
tig würde aber wieder eine Trendwende 
nach oben einsetzen. Beim Szenario mit 
moderatem Wirtschaftswachstum und mo-
deratem Zinsanstieg sind die Wertkorrek-
turen weniger deutlich, und die Phase fal-
lender Preise würde kürzer ausfallen.

John Davidson, Professor an der Hoch-
schule Luzern mit dem Fokus Immobili-
en und Private Equity, hält ein Szenario 
mit einer vorerst anhaltenden Stabilität 
auf dem Immobilienmarkt für denkbar: 
«Die neue Welt würde dann so aussehen, 
dass Anleger mit tiefen Anfangsrenditen 
von MFH-Immobilieninvestments an gu-
ten Lagen bei 2,5 oder 3,0% netto zufrie-
den sind.» Ernsthaft in Betracht kommt 
aber auch ein anderes Szenario – näm-
lich sowohl steigende Zinsen als auch 
gleichzeitig fallende Cashflows aus den 
Mieten. Die Marktbewertungen von Lie-
genschaften kämen dann von zwei Sei-
ten unter Druck. «Wenn es Bewegungen 
bei den Mieten gibt, dann eben eher wie-
der in die andere Richtung, nämlich nach 
unten», ist Davidson überzeugt. Schon al-
lein die deutlich gestiegenen Leerstände 
in neu gebauten Mehrfamilienhäusern mit 
Mietwohnungen, aber auch fallende Um-
sätze im Retail- und Shoppingcenterbe-
reich sind Indizien für ein künftig schwie-
rigeres Umfeld. 

 Den indirekten Immo-
bilienanlagen fliesst pro  
Semester etwa eine  
Milliarde an Neugeld zu.»
JEANMARC SCHNEIDER, SWISS FINANCE & PROPERTY

Sind die Vermögenswerte von heute solide aufgebaut? - Solange man sich für Immobilien fast umsonst Geld ausleihen kann, hält der Boom an  (Bild: Fotolia).
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Rechtliche Aspekte von Anlagen
Indirekte Immobilienanlagen liegen im Trend. Bei der Wahl des Anlagegefässes sollten Anleger 
und Promotoren auch die rechtlichen Vor- und Nachteile der zur Verfügung stehenden Vehikel 
sorgfältig gegeneinander abwägen.

YANNICK WETTSTEIN*  

RICHTIGES GEFÄSS WÄHLEN. Während Im-
mobilienanlagen seit jeher in den Port-
folios institutioneller (und teilweise auch 
privater) Anleger zu finden sind, liess 
sich in jüngerer Zeit ein fortwährender 
Trend zur indirekten Allokation inner-
halb dieser Anlagekategorie beobach-
ten. Bei indirekten Immobilienanlagen 
erfolgt die Zuführung von Kapital in ein 
Anlagevehikel, welches die Immobilien 
hält und dadurch eine mittelbare Kapi-
talanlage in direkte Immobilienanlagen 
ermöglicht. 

Indirekte Immobilienanlagen erfor-
dern somit ein geeignetes rechtliches 
Gefäss, das eine Konzentration von ge-
meinsam aufgebrachten Mitteln zur An-
lage in Immobilien ermöglicht. Sowohl 
Anleger als auch Promotoren sehen sich 
mit einer Vielzahl von rechtlichen Aus-

gestaltungsformen konfrontiert. Neben 
ausländischen Vehikeln stehen auch ver-
schiedene schweizerische Varianten zur 
Verfügung. Diese sollen im Folgenden 
übersichtsartig dargestellt werden. Ver-
breitete schweizerische Anlagegefäs-
se für indirekte Immobilienanlagen sind 
insbesondere
– (bestimmte) offene und geschlosse-

ne kollektive Kapitalanlagen gemäss 
dem Kollektivanlagengesetz (KAG) 
und der Kollektivanlagenverordnung 
(KKV);

– Immobilienanlagegruppen von Anla-
gestiftungen gemäss dem Bundesge-
setz über die berufliche Alters-, Hin-
terlassenen- und Invalidenvorsorge 
(BVG) und der Verordnung über die 
Anlagestiftungen (ASV); und

–  nicht-regulierte schweizerische An-
lagegefässe.

IMMOBILIENWIRTSCHAFT  ANLAGEN AUS JURISTISCHER SICHT

GEMEINSCHAFTLICHE ANLAGEFORMEN. Kol-
lektive Kapitalanlagen (KKA) sind Vermö-
gen, die von Anlegern zur gemeinschaft-
lichen Kapitalanlage aufgebracht und für 
deren Rechnung verwaltet werden und bei 
welchen die Anlagebedürfnisse der Anle-
ger in gleicher Weise befriedigt werden 
(vgl. Art. 7 Abs. 1 KAG). Schweizerische 
KKA müssen in einer der vom KAG vor-
gesehenen Formen ausgestaltet sein (nu-
merus clausus). Zur Verfügung stehen 
sowohl offene als auch geschlossene For-
men: Während Anleger bei offenen KKA 
zulasten des Kollektivvermögens unmittel-
bar oder mittelbar einen Rechtsanspruch 
auf Rückgabe ihrer Anteile zum Nettoin-
ventarwert haben (Art. 8 Abs. 2 KAG), fehlt 
ein solcher Rechtsanspruch bei den ge-
schlossenen KKA (Art. 9 Abs. 2 KAG).

Eigentlicher Klassiker einer offenen 
schweizerischen KKA für Immobilienan-

Indirekte Immobilienanlagen erfordern ein geeignetes rechtliches Gefäss, das eine Konzentration von gemeinsam aufgebrachten Mitteln zur Anlage 
in Immobilien ermöglicht (Bild: 123rf.com).



immobilia Oktober 2017 | 19

lagen ist der in Art. 58 ff. KAG und Art. 86 
ff. KKV geregelte vertragliche Immobi-
lienfonds. Immobilienfonds sind offene 
KKA, die ihre Mittel in Immobilienwer-
ten anlegen (Art. 58 KAG). Vertragliche 
Immobilienfonds basieren auf einem 
Fondsvertrag (Art. 25 Abs. 1 KAG). Sie 
werden zwingend von einer schweizeri-
schen Fondsleitung (Art. 28 ff. KAG) ver-
waltet. Das Portfoliomanagement kann 
entweder durch die Fondsleitung selbst 
wahrgenommen oder an einen regulier-
ten Vermögensverwalter KKA delegiert 
werden (Art. 31 Abs. 3 KAG). Anleger 
können ihre Anteile grundsätzlich nur 
auf das Ende eines Rechnungsjahres un-
ter Einhaltung einer Frist von 12 Mona-
ten zurückgeben (Art. 66 Abs. 2 KAG). 
Jedoch ist die Fondsleitung verpflich-
tet, einen regelmässigen börslichen 
oder ausserbörslichen Handel der An-

teile sicherzustellen (Art. 67 KAG), was 
eine Veräusserung von Anteilen auf dem 
Markt ermöglicht. Das Fondsvermögen 
ist, unter Einhaltung der im Fondsver-
trag vorgesehenen Anlagerichtlinien, in 
Immobilienwerte gemäss Art. 59 KAG zu 
investieren. Die Anlagen sind nach Ob-
jekten, Nutzungsart, Alter und Bausubs-
tanz und Lage zu verteilen (Art. 62 KAG),  
und es sind verschiedene Risikovertei-
lungsvorschriften und Beschränkungen 
zu beachten. Etwa sind die Anlagen auf 

mindestens zehn Grundstücke zu vertei-
len (Art. 87 Abs. 1 KKV), darf der Ver-
kehrswert eines einzelnen Grundstückes 
nicht mehr als 25% des Fondsvermö-
gens betragen (Art. 87 Abs. 2 KKV) oder 
sind Anlagen in Bauland auf 30% des 
Fondsvermögens begrenzt (Art. 87 Abs. 
3 lit. a KKV).

Ebenfalls zu den offenen KKA ge-
hört die in Art. 36 ff. KAG und Art. 86 
ff. KKV geregelte gesellschaftsrechtliche 
Variante des Immobilienfonds, die Im-
mobilien-SICAV. Die anwendbaren An-
lagevorschriften sowie Rückgaberechte 
entsprechen jenen des vertraglichen Im-
mobilienfonds. Im Vergleich zu diesem 
bietet die Immobilien-SICAV ihren Anle-
gern etwas stärkere Mitwirkungsrechte. 
Für Vermögensverwalter ergibt sich der 
Vorteil, dass sie für ihre Kundschaft ei-
ne KKA lancieren können, ohne mit einer 
Drittfondsleitung zusammenarbeiten zu 
müssen (sog. selbstverwaltete SICAV). 
Zudem bietet die Immobilien-SICAV die 
Möglichkeit, unterschiedliche Teilver-
mögen zu schaffen.

Als Alternative zu den beschriebenen 
offenen KKA sieht das KAG mit der Kom-
manditgesellschaft für kollektive Kapi-
talanlagen (KmGK; insb. Art. 98 ff. KAG 
Art. 117 ff. KKV) – der schweizerischen 
Variante der im Ausland beliebten Limi-
ted Partnership (LP) – auch ein als ge-
schlossene KKA strukturiertes Anlage-

gefäss vor, das sich u. a. für (bestimmte 
Arten von) Immobilienanlagen eignet. 
Sie ist jedoch qualifizierten Anlegern 
i.S.d. KAG vorbehalten. Zu beachten ist 
zudem, dass Immobilienanlagen einer 
KmGK Projektcharakter aufweisen müs-
sen (Art. 121 Abs. 1 lit. a KKV). Ein reines 
Halten von Immobilienwerten wie beim 
vertraglichen Immobilienfonds oder der 
Immobilien-SICAV ist nicht zulässig. Ei-
ne Diversifizierung der Anlagen ist bei 
der KmGK nicht erforderlich. 

ANLAGESTIFTUNGEN. Ein speziell für Pen-
sionskassen und andere Vorsorgeein-
richtungen zur Verfügung stehendes, 
und bei diesen äusserst beliebtes, An-
lagegefäss sind Immobilienanlage-
gruppen von Anlagestiftungen. Die-
se gelten rechtlich nicht als KKA und 
werden deshalb nicht im KAG, sondern 
(insbesondere) in BVG und ASV gere-
gelt und unterstehen nicht der Auf-
sicht der FINMA, sondern der Oberauf-
sichtskommission Berufliche Vorsorge 
(OAK BV). Die auf Stufe des Gefässes  
anwendbaren Anlagevorschriften orien-
tieren sich nach jenen, welche für die An-
lage des Vermögens von Vorsorgeein-
richtungen gelten.

NICHT-REGULIERTE GEFÄSSE. Eine Alternati-
ve zu den beschriebenen regulierten An-
lagegefässen bilden nicht-regulierte (da 
vom KAG ausgenommene) Formen von 
indirekten Immobilienanlagen. Im Vor-
dergrund stehen einerseits operative Im-
mobiliengesellschaften, wie etwa die an 
der SIX kotierte Swiss Prime Site AG und 
sogenannte (Immobilien-)Investmentge-
sellschaften, d. h. Aktiengesellschaften 
mit dem ausschliesslichen Zweck der 
kollektiven Kapitalanlage. Letztere un-
terstehen dann nicht dem KAG, wenn sie 
entweder (a) an einer schweizerischen 
Börse kotiert sind oder (b) qualifizier-
ten Anlegern nach KAG vorbehalten sind 

 Immobilienanlagegruppen von Anlagestiftungen sind 
bei schweizerischen Vorsorgeeinrichtungen besonders 
beliebt und können als eigentliche ‹Gewinner› des Trends 
der letzten Jahre bezeichnet werden.»
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 Unsere Immobilien-Soft-
wares sind IT-Solutions, 
die den Namen «Lösung» 
auch wirklich verdienen.

Deshalb engagieren wir uns tagtäglich dafür, dass Ihre Arbeit als Immobilien-
verwalter die hohen Ansprüche Ihrer Kunden nicht bloss erfüllt, sondern 
übersteigt. Und damit das auch in Zukunft so bleibt, investieren wir laufend 
in die Weiterentwicklung unserer beiden Immobilien-Softwares «Hausdata» 
und «Rimo». Massgebend sind dabei Ihre heutigen aber auch künftigen Anfor-
derungen. Unsere Lösungen wachsen mit Ihnen.

ANZEIGE

und nur Namenaktien ausgeben. Wäh-
rend gerade Anlagen in börsenkotierte 
Immobiliengesellschaften eine übliche 

und geeignete Anlageform darstellen, 
ist bei nichtkotierten Gefässen aus Sicht 
des Anlegers der Umstand zu berück-
sichtigen, dass die fehlende Regulierung 
unter Umständen nicht durch einen re-

gelmässigen Handel kompensiert wird 
und sich eine Veräusserung der Anlage 
schwierig gestalten kann.

Welche indirekte 
Anlageform für einen 
Anleger oder Promo-
tor die richtige ist, 
muss im Einzelfall 
anhand der konkre-
ten Bedürfnisse er-
mittelt werden. Die 
zur Verfügung ste-
henden Vehikel un-
terscheiden sich in 

Punkten wie zulässiger Anlegerkreis, 
Anlageuniversum/-beschränkungen, Ri-
siko-/Renditeprofil, Regulierungsin-
tensität, Flexibilität der Struktur, Rück-
gaberechte, Laufzeit, Steuern, Kosten 

etc. teilweise wesentlich voneinander. 
Es empfiehlt sich deshalb, die Vor- und 
Nachteile der zur Verfügung stehenden 
Optionen sorgfältig zu vergleichen und 
gegeneinander abzuwägen – gegebenen-
falls unterstützt durch eine Fachperson. 

IMMOBILIENWIRTSCHAFT  ANLAGEN AUS JURISTISCHER SICHT

 Die einzelnen Anlagegefässe unter-
scheiden sich in wesentlichen Punkten 
wie Anlegerkreis, Anlageuniversum/-be-
schränkungen oder Risiko-/Renditeprofil 
teilweise signifikant voneinander.»

*YANNICK WETTSTEIN   
Der Autor ist Rechtsanwalt bei Niederer 
Kraft & Frey in Zürich. Er berät regelmässig 
Finanzdienstleister in allen Bereichen des  
Finanzmarktrechts.
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Schweizer ziehen häufiger um
Trotz höherer Leerwohnungsziffer und sinkender Zuwanderung bewegt  
sich die Umzugsquote weiterhin auf hohem Niveau. Der Grund dafür ist  
hausgemacht: Die Umzüge inländischer Haushalte nehmen leicht zu.

STEFANIE FRITZE*  

KONSTANTE UMZUGSQUOTE. Von August 
2016 bis Juli 2017 sind knapp 400 000 
Haushalte innerhalb der Schweiz umge-
zogen. Dies zeigt eine Analyse der bei 
der Schweizerischen Post eingegangenen 
Nachsendeaufträge. Im Vergleich zum 
letzten Umzugsreport von homegate.ch 
aus dem Jahr 2014 steigen die Wohnungs-
wechsel um 6%. Gleichzeitig nehmen die 
Zuzüge aus dem Ausland deutlich ab. Mit 
10,5% bewegt sich die Umzugsquote 
2017 schweizweit auf demselben Niveau 
wie vor drei Jahren (2014: 10,6%).Der ak-
tuelle Homegate-Umzugsreport zeigt re-
gionale Unterschiede auf und beleuchtet 
die Hintergründe der laufenden Entwick-
lungen.

UMZUGSQUOTE ALS LIQUIDITÄTSMESSER. Die 
Umzugsquote setzt die Anzahl Umzüge 
ins Verhältnis zum Wohnungsbestand 
und gilt als Mass für die Liquidität im 
Immobilienmarkt. Je höher die Umzugs-
quote, desto liquider ist eine Marktregi-
on. Neben der Auswertung auf kantona-
ler Ebene analysiert der aktuelle Report 
erstmals auch Umzüge auf Bezirksebene 
sowie für die zehn grössten Städte. Die 
Umzüge werden dabei in drei Katego-

rien unterteilt: Umzüge innerhalb eines 
Kantons (bzw. Bezirks oder Stadt), Zuzü-
ge aus der übrigen Schweiz und Zuzüge 
aus dem Ausland.

KANTON ZÜRICH MIT DER HÖCHSTEN UM-
ZUGSQUOTE. Mit einer Umzugsquote von 
12,6% hat der Kanton Zürich den liqui-
desten Wohnungsmarkt, dicht gefolgt 
von den Kantonen Basel-Stadt und Zug. 
Obwohl sich die drei Kantone hinsicht-
lich der hohen Umzugsquote auf den ers-
ten Blick sehr ähneln, zeigt die Analyse 
der einzelnen Komponenten deutliche 
Unterschiede in deren Zusammenset-
zung und Ursachen. «Im Kanton Zürich 
dürfte der attraktive Arbeitsmarkt einer 

der Haupttreiber für die rege Umzugs-
tätigkeit sein. Mit seiner wirtschaftli-
chen Bedeutung ist er absolut gese-
hen nach wie vor das grösste Einfallstor 

für Zuwanderer» erläu-
tert Peter  Meier, Leiter 
Immobilienresearch der 
Zürcher Kantonalbank. 

Zusammen mit seinem 
Team hat er die Umzugs-
ströme analysiert und 
nach möglichen Ursachen 
gesucht. Gemäss dem 
Immobilienexperten lä-
gen grossräumige Umzü-
ge über die Landes- oder 
Kantonsgrenze hinweg oft 
einem Stellenwechsel zu-

grunde. «Da muss es manchmal schnell 
gehen, zumal die Wohnungssuche über 
weite Distanzen mit einem deutlich höhe-
ren Aufwand verbunden ist. Nicht immer 
wird auf Anhieb die Traumwohnung ge-
funden», so die Erklärung des Experten. 
Hat man sich dann mal in der Nähe des 
neuen Arbeitsplatzes niedergelassen, fällt 
es leichter, nach einer geeigneten Woh-
nung Ausschau zu halten. Für diese The-
se spricht der relativ hohe Anteil an inner-
kantonalen Umzügen im Kanton Zürich. 

IMMOBILIENWIRTSCHAFT  UMZUGSREPORT

Umzugsquoten der Kantone sowie der zehn grössten Schweizer Städten.

 Am umzugfreudigsten zeigen  
sich die Zürcher. Dass Wohnungen  
in urbanen Gebieten häufiger die 
Hand wechseln, liegt in erster Linie 
an der in den Städten niedrigen 
Wohneigentumsquote.»

UMZUGSQUOTE 2017
Quelle: Schweizerische Post, Staatssekretariat für Migration, Bundesamt für Statistik 
homegate.ch, Zürcher Kantonalbank – September 2017

UMZUGSQUOTE UND LEERWOHNUNGSZIFFER
Quelle: Schweizerische Post, Staatssekretariat für Migration, Bundesamt für Statistik 
homegate.ch, Zürcher Kantonalbank – September 2017
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Inserieren Sie dort, wo die meisten Menschen 
ihr neues Zuhause suchen. Mit über 85'000 
Objekten und rund 10 Millionen Besuchen 
monatlich ist homegate.ch der reichweiten- 
stärkste Immobilienmarktplatz der Schweiz.
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Beim zweitplatzierten Kanton Basel-Stadt 
sieht es leicht anders aus. 

Die Umzugsquote ist hier noch stär-
ker durch die ausländische Zuwanderung 
getrieben. Dies ist durch die geografische 
Lage des Halbkantons am Dreiländereck 
bedingt. Viele internationale Firmen, be-
sonders im Pharmabereich, werben er-
folgreich um hochqualifiziertes Personal 
aus dem Ausland. Das im Vergleich zu 
Zürich  weniger knappe Wohnraumange-
bot erhöht die Chancen, auf Anhieb eine 
geeignete Wohnung zu finden.

WENIG UMZÜGE BEI DEN BÜNDNERN UND AM 
ANDEREN ENDE DES GOTTHARDS. Mit Um-
zugsquoten von 6,3% bzw. 6,7% bilden 
die Kantone Graubünden und Tessin das 
Schlusslicht. Im Kanton Tessin fällt insbe-
sondere der verhältnismässig tiefe Anteil 
ausserkantonaler Zuzüger auf. Das dürf-
te einerseits mit der Sprachbarriere zu-
sammenhängen. Andererseits bilden die 
Alpen eine natürliche Grenze. Das Tessin 
ist durch den neuen Gotthardbasistunnel 
zwar näher an die Deutschschweiz ge-
rückt, das Umzugsverhalten scheint dies 
bis anhin aber kaum zu beeinflussen.

HOHE UMZUGSQUOTEN IN DEN STÄDTEN. Aus-
wertungen der Umzugsströme auf Bezirks- 
ebene zeigen ein detailliertes Bild des 
Umzugsverhaltens. Insbesondere urbane 
Gebiete rund um die Grosszentren verfü-
gen über eine hohe Liquidität. Von den 
zehn grössten Städten weisen nur gerade 
Genf und Lugano unterdurchschnittliche 

Umzugsquoten auf. Am umzugsfreudigs-
ten zeigen sich die Zürcher. Dass Woh-
nungen in urbanen Gebieten häufiger die 
Hand wechseln, liegt in erster Linie an 
der in den Städten niedrigen Wohneigen-
tumsquote. Mieter zeigen allgemein ei-
ne höhere Umzugsbereitschaft als Haus-
halte, die sich den Traum vom Eigenheim 
realisiert haben. So ist der Verkauf einer 
Liegenschaft deutlich aufwendiger als die 
Kündigung eines Mietvertrages.

TIEFE LEERWOHNUNGSZIFFERN. Die Analy-
se der Umzugsquote zeigt einmal mehr, 
dass bei der Interpretation von Immo- 
bilienmarktindikatoren Vorsicht geboten 
ist. Die kürzlich publizierten steigenden 
Leerwohnungszahlen deuten zwar auf  
eine zunehmende Entspannung im Woh-
nungsmarkt hin, das Land-Stadt-Gefälle 
bleibt allerdings nach wie vor bestehen. 

In den grossen Zentren bewegt sich 
die Leerwohnungsziffer weiterhin auf 
äusserst tiefem Niveau. «Die Chancen, ei-
ne Wohnung in der Stadt zu finden, sind 
grösser als die Leerwohnungsziffer ver-
muten lässt», erklärt Peter Meier weiter. 
Wie der Umzugsreport zeigt, ist die Li-
quidität in den Städten sehr hoch. Immo-
bilienportale spielen dabei eine wichtige 
Rolle, da sie für die nötige Transparenz im 
Wohnungsmarkt sorgen. Gerade an ge-
suchten Lagen stehen Wohnungen zwi-
schen Mieterwechseln immer seltener 
leer. Dies verdeutlicht die Gegenüber-
stellung der Leerwohnungsziffer zur Um-
zugsquote. Städte mit tiefer Leerwoh-

*STEFANIE FRITZE  
Die Autorin ist Chief Marketing Officer  
und Mitglied der Geschäftsleitung der 
Homegate AG.

nungsziffer weisen tendenziell eine hohe 
Liquidität auf. Eine Ausnahme bilden die 
Städte St. Gallen und Biel, wo es Woh-
nungssuchenden besonders leicht fallen 
dürfte, fündig zu werden. In beiden Städ-
ten stehen überdurchschnittliche viele 
Wohnungen leer. Gleichzeitig ist die Li-
quidität mit Umzugsquoten von je 12,6% 
sehr hoch.

UMZUGSQUOTE ÜBER DIE ZEIT STABIL. Der 
Home gate.ch-Umzugsreport in Zusam-
menarbeit mit der Zürcher Kantonalbank 
erscheint bereits zum vierten Mal nach 
den Jahren 2010, 2011 und 2014. Die 
schweizweite Umzugsquote bleibt relativ 
stabil und hat nur leicht abgenommen. 
Der negative Effekt der sinkenden Zuwan-
derung wurde überwiegend durch die ge-
stiegenen Umzüge innerhalb der Schweiz 
kompensiert. Ein Vergleich der Kantone 
über die Jahre zeigt leichte Verschiebun-
gen in der Reihenfolge, zumindest in den 
mittleren Rängen. So rangiert im aktuellen 
Jahr der Kanton Waadt neu auf dem vier-
ten Platz gegenüber dem siebten in den 
Jahren 2011 und 2014. Auf der anderen 
Seite hat die Umzugsquote in St. Gallen  
abgenommen. Der Ostschweizer Kanton 
weist nun erstmals seit 2011 eine unter-
durchschnittliche Liquidität auf. 

IMMOBILIENWIRTSCHAFT  UMZUGSREPORT
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IMMOBILIENWIRTSCHAFT  IMMOBILIEN-DUE-DILIGENCE

BENEDICT F. CHRIST*  

BEDEUTUNG DER DUE DILIGENCE. Ein Ent-
scheid des Bundesgerichts vom 10. Februar 
2017 (4A_461/2016) zeigt einmal mehr, wie 
wichtig die Due Diligence für einen Immobi-
lienkäufer ist. Eine Aktiengesellschaft – also 
nicht eine unbedachte Privatperson – kaufte 
im August 2013 von einer GmbH ein Grund-
stück. Ein knappes Jahr später verlangte die 
Käuferin die Rückabwicklung des vollzoge-
nen Vertrags, weil sie einem Grundlagen-
irrtum unterlegen sei. Die Käuferin hatte 
erst nach dem Kauf gemerkt, dass ein Nach-
bar das Recht hatte, das Grundstück aus-
schliesslich als Gartenfläche zu benutzen 
und zu bepflanzen. Angesichts dieses fakti-
schen Bauverbotes, musste die Käuferin ih-
re Baupläne begraben. 

Im Grundstückkaufvertrag war das 
«Pflanz- und Benützungsrecht» unter dem 
Titel «Dienstbarkeiten» als «Last» aufge-
führt gewesen. Die Käuferin hatte aber den 
Wortlaut der einzelnen Belastungen nie ge-
prüft. Insbesondere hatte sie bei der Be-
urkundung ausdrücklich darauf verzichtet, 
sich diese vom Notar vorlesen zu lassen. 

Zwar mag effektiv ein Irrtum vorgele-
gen haben. Trotzdem erlaubte das Bun-
desgericht der Käuferin nicht, den Vertrag 
rückabzuwickeln. Es würde Treu und Glau-
ben widersprechen, wenn die Käuferin aus-

drücklich auf die Kenntnisnahme der Last 
verzichtet und sich nachher auf einen da-
durch bewirkten Irrtum berufen könnte. 

Eine Due Diligence ist also unerlässlich. 
Hätte diese Käuferin minimale Abklärungen 
getroffen, wäre ihr dieser teure Fehler nicht 
unterlaufen. Das Schweizer Recht ist grund-
sätzlich sehr verkäuferfreundlich. Von Ge-
setzes wegen gibt es kaum Gewährleistun-
gen. Insbesondere gibt es keine Haftung für 
Mängel, die der Käufer bei gewöhnlicher 

Aufmerksamkeit hätte kennen müssen. Ein 
Käufer muss darum den Kaufgegenstand 
mittels einer Due Diligence vor Vertrags-
abschluss prüfen. 

Zwar kann ein Käufer versuchen, sich 
durch Zusicherungen und Schadloshaltun-
gen im Kaufvertrag zu schützen. Oft ist aber 
der Verkäufer von Immobilien – insbeson-
dere in einem Verkäufermarkt – nicht be-
reit, Zusicherungen und Schadloshaltun-

gen überhaupt oder im nötigen Umfang 
abzugeben. Selbst wenn Zusicherungen 
und Schadloshaltungen erhältlich sind, ist 
es besser, vor der Kaufpreisbestimmung 
und dem Kaufentscheid ein Problem zu 
kennen, anstatt später auf unsicherem Weg 
Schadenersatz erstreiten zu müssen.

Eine Due Diligence für Immobilien um-
fasst folgende Bereiche: Grundbuch, Miet-
verhältnisse, Versicherungen, weitere 
Verträge, öffentlich-rechtliche Vorschrif-
ten (einschliesslich Altlasten) und Steuern 
(einschliesslich öffentliche Abgaben). Die 
Checkliste zu den einzelnen Bereichen wird 
immer länger. Technologische Entwicklun-
gen, neue Regulierungen ebenso wie Ent-
wicklungen im Markt machen neue Prüfun-
gen erforderlich.

DIGITALISIERUNG – CYBERRISIKEN. Cyber-
risiken nehmen aufgrund der zunehmen-
den Digitalisierung immer mehr zu. Tra-
ditionell würde man handfeste Immobilien 
gerade nicht mit Digitalisierung in Verbin-
dung bringen. Zunehmend werden aber 
selbst Immobilien zu cyberphysischen Sys-
temen. Die Systeme in Immobilien wie Hei-
zung, Lüftung, Kühlung, Elektro, Sanitär, 
Zugang, Brandschutz etc. werden von inte-
grierten Building-Management-Systemen 
gesteuert. 

Cyber- und andere Risiken
Die zunehmende Digitalisierung und neue Gesetzgebungen führen  
zu mehr Risiken. Als Folge davon wird die Immobilien-Due-Diligence 
anspruchsvoller und aufwendiger.

 Die Sharing Economy 
verändert die Nutzung von 
Immobilien und erhöht die 
Risiken für einen Investor.»

Mit der Digitalisierung werden Immobilien zu cyberphysischen Systemen. Dadurch entstehen neue Haftungs- und Datenschutzrisiken (Bild: 123rf.com).
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Nicht nur der Facility-Manager und der 
Eigentümer, sondern auch die Service-Un-
ternehmen für diese Systeme sowie die 
Mieter sind direkt mit dem Building-Ma-
nagement-System verbunden. In Büros 
und Wohnungen dehnt sich das Internet of 
Things aus; Produktionsbetriebe sind Ro-
boter-gesteuert; die entsprechenden Gerä-
te kommunizieren ebenfalls mit dem Buil-
ding-Management-System. Allenfalls ist 
das Ganze Teil eines Smart Grid. Die Bezie-
hung zwischen Vermieter und Mieter wird 
von der Bewerbung bis zur Beendigung on-
line abgewickelt. 

All diese Cyberelemente einer Immo-
bilie und ihrer Bewirtschaftung haben 
Schnittstellen und sind miteinander ver-
netzt. Nicht nur die Mieterdossiers des Ei-
gentümers enthalten Personendaten. Viel-
mehr generiert jedes dieser Teilsysteme 
eine unüberschaubare Menge von Daten, 

die ebenfalls Personendaten sein können. 
Eine solche Cyberimmobilie bietet vie-

le Chancen, aber schafft auch Risiken. Fol-
gendes Schadenspotenzial besteht: 
– Technisches Versagen: Ein System kann 

ausfallen. Da die Systeme miteinander 
vernetzt sind, wird der Ausfall eines Sys-
tems oft weitere Systeme beeinträchti-
gen. Schnell kann die Funktion der Im-
mobilie stark eingeschränkt sein.

– Kriminelle Angriffe: Es steigt das Risiko 
von kriminellen Cyberangriffen durch 
Hacking und Sabotage, weil es aufgrund 
der Vernetzung einfacher wird, in die 
Systeme einzudringen. 

– Datenschutzprobleme: Daten können 
verlorengehen, gestohlen werden 
oder nicht gesetzeskonform bearbei-
tet werden. 
Da meist mehr als zwei Parteien in-

volviert sein werden, kommt es zu Haf-

tungskaskaden mit mehrfachen Regress-
ansprüchen, welche die Abwicklung von 
Schadensfällen komplizieren. Da die Sys-
teme zusammenwirken, wird überdies oft 
nicht klar sein, wer einen Schaden ver-
ursacht hat und damit für den Schaden 
haftet.

Darum wird es in einer Immobilien-
Due-Diligence immer wichtiger werden, 
auch zu prüfen, ob adäquate Vorkehrungen 
gegen Cyberrisiken getroffen wurden bzw. 
ob aufgrund latenter Risiken Kaufpreisan-
passungen oder Schadloshaltungen erfor-
derlich sind. Folgendes ist zu prüfen:
– Datenmanagement: Bestehen sauber 

dokumentierte Prozesse? Werden die 
Daten gemäss den Vorgaben der Daten-
schutzgesetzgebung erfasst, bearbeitet 
und wieder gelöscht? Hat es in der Ver-
gangenheit Datenschutz-Verletzungen 
gegeben?

18

«Mit W&W als Partner 
        steigern wir die Effi zienz. 
  Davon profi tieren wir und 
            auch unsere Kunden.» 
Christoph M. Steiner und Marco R. Steiner Inhaber

                     Steiner Immobilien Management AG – Zürich

W&W Immo Informatik AG · Obfelderstrasse 39 · 8910 Affoltern am Albis · Bern · St.Gallen · Telefon +41 44 762 23 23 · info@wwimmo.ch

W&W Immo Informatik AG ist die Schweizer Marktführerin
für Software im Immobilienbereich.      www.wwimmo.ch

ANZEIGE
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der Anwaltskanzlei Vischer.

– Verträge (insbesondere mit Mietern 
und Lieferanten, namentlich Service-
Unternehmen): Wer haftet wofür? Wel-
che Haftungsbeschränkungen beste-
hen? Welche Rückgriffsrechte 
bestehen? Wie ist die Datenbearbei-
tung geregelt?

– IT-Prozesse: Sind die Prozesse doku-
mentiert? Welche Recovery- und Back-
up-Prozesse bestehen?

– Versicherungen: Welche Versicherun-
gen bestehen gegen Cyberrisiken?

REGULATORISCHE NEUERUNGEN – ZWEITWOH-
NUNGSGESETZGEBUNG. Regulatorische Än-
derungen erweitern den Umfang der Due 
Diligence regelmässig. Ein Beispiel dafür ist 
die Zweitwohnungsgesetzgebung (Bundes-
gesetz über Zweitwohnungen vom 20. März 
2015 und Zweitwohnungsverordnung). 

Grundsätzlich betrifft die Zweitwoh-
nungsgesetzgebung Grundstücke in Zweit-
wohnungsgemeinden und dort Grund-
stücke, die nach dem 12. März 2012 
baubewilligt wurden. Die Nutzungsbe-
schränkung ist im Grundbuch anzumerken. 
Die Nutzung von Grundstücken ausser-
halb von Zweitwohnungsgemeinden bzw. 
vor diesem Zeitpunkt baubewilligte Bau-
ten schränkt das Bundesrecht nicht ein, die 
Kantone können aber weitergehende Ein-
schränkungen vorsehen. Zweitwohnungs-
gemeinden sind Gemeinden mit mehr als 
20% Zweitwohnungsanteil. Das Bundes-
amt für Raumentwicklung führt eine ent-
sprechende Liste, die jährlich aktualisiert 
und publiziert werden sollte. 

Bei Immobilien-Transaktionen mit 
Zweitwohnungsbeschränkungen bestehen 
folgende Risiken: 
– Es dürfen auf dem Grundstück keine 

neuen Zweitwohnungen gebaut wer-
den; Wohnungen in Neubauten kön-
nen nicht als Ferienwohnungen ver-
kauft oder vermietet werden. 

– Wenn ein Mieter widerrechtlich ei-
ne Wohnung als Zweitwohnung nutzt, 
kann diese Nutzung untersagt und die 
Wohnung versiegelt werden.
Darum sind bei einer Immobilien-Due-

Diligence auch die Zweitwohnungsrisiken 
zu prüfen: 
– Ist aufgrund dieser Prüfung eine Zweit-

wohnungs-Nutzung nicht zulässig, ist 
diese Nutzungsbeschränkung (für Bau, 
Weiterverkauf oder Vermietung) bei 
der Bewertung einzurechnen. 

– Weiter ist bei Immobilien mit Zweit-
wohnungsbeschränkungen zu untersu-
chen, ob allfällige Mieter die Wohnun-
gen tatsächlich gesetzeskonform 
nutzen und ob die Mietverträge ein Ge-
bot der Nutzung als Erstwohnung bzw. 
ein Verbot enthalten, die Wohnung als 
Zweitwohnung zu nutzen.

ENTWICKLUNGEN IM MARKT – SHARING ECO-
NOMY. Auch Änderungen im Markt dehnen 
die Immobilie-Due-Diligence aus. Ein Bei-
spiel dafür aus der Sharing Economy ist 
die (meist kurzfristige) Untervermietung 
von Wohnungen durch Mieter über online 
Plattformen wie z. B. Airbnb. 
Wenn Mieter in einer Immobilie ihre Woh-
nungen auf diese Weise untervermieten, 
hat ein Käufer dieser Immobilie folgende 
Risiken: 
– Die Wohnungen werden unter Um-

ständen wesentlich intensiver genutzt 
als vorgesehen bzw. üblich. Dadurch 
kann der Erneuerungsbedarf erheblich 
steigen.  

– Weiter kann die erhöhte Nutzung zu hö-
heren Emissionen führen, die wieder-
um Schadensersatzansprüche (auch 
gegen den Vermieter bzw. Eigentümer) 
nach sich ziehen könnten. 

– Insbesondere, wenn Untermiete ge-
werblich erfolgt, kann die Nutzung kan-
tonalen oder kommunalen Vorschriften 
widersprechen.
Für einen Käufer ist es also wichtig zu 

wissen, ob die Mieter in einer Immobilie ih-
re Wohnungen untervermieten, damit dies 
bei der Bewertung berücksichtigt werden 
kann.

Im Verhältnis zwischen Vermieter und 
Mieter gilt auch die kurzfristige, teilweise 
oder gesamthafte Überlassung einer Miet-
sache an Dritte als Untermiete. Das Gesetz 
lässt eine Untermiete grundsätzlich zu (Art. 
262 OR), wenn der Vermieter zugestimmt 

hat. Der Vermieter darf die Zustimmung 
aber nur verweigern, wenn (1) der Mieter 
die Bedingungen der Untermiete nicht of-
fenlegt, (2) die Untermiete missbräuchlich 
ist, oder (3) für den Vermieter wesentliche 
Nachteile nach sich zieht. Der Vermieter 
kann also die Untermiete nicht einfach ver-
bieten. Er darf aber Einfluss auf die Bedin-
gungen nehmen und kann allenfalls eine 
Beteiligung am Profit verlangen. In der Due 
Diligence ist darum folgendes zu prüfen:
– Zunächst ist zu ermitteln, ob es in der 

Immobilie Untermietvermieter gibt. 
Da ja eine Zustimmung erforderlich 
ist, sollte die Verkäuferin dazu eigent-
lich dokumentiert sein. Trotzdem soll-
te gleichzeitig auch online nachgeprüft 
werden. Falls Untermietverhältnisse 
vorliegen, fragt sich, ob der Vermie-
ter dafür angemessen entschädigt wird 
und ob die kantonalen Vorschriften ein-
gehalten sind.

– Weiter sollten die Mietverträge mit den 
Mietern geprüft werden. Wie ist die 
Nutzungsklausel formuliert? Sind die 
Bedingungen für eine Untermiete al-
lenfalls geregelt?

AUSBLICK. Digitalisierung, neue Gesetzge-
bung ebenso wie Entwicklungen im Markt 
zwingen einen Immobilienkäufer die Im-
mobilien-Due-Diligence immer weiter aus-
zudehnen, wenn ein böses Erwachen nach 
dem Kauf vermieden werden soll. 

Im Übrigen sind die geschilderten Risi-
ken natürlich nicht nur in der Due Diligence 
beim Immobilienkauf relevant. 

Vielmehr sind diese Risiken auch bei 
der laufenden Bewirtschaftung von Immo-
bilien zu berücksichtigen. Nur wenn ein Ei-
gentümer bei der Vertragsgestaltung mit 
Mietern und Zulieferern (insbesondere 
auch Service-Unternehmen) und bei der 
Bewirtschaftung gegen diese Risiken früh-
zeitig Vorkehrungen trifft, bleibt eine Im-
mobilie werthaltig. 

IMMOBILIENWIRTSCHAFT  IMMOBILIEN-DUE-DILIGENCE

 Regulatorische Neue-
rungen wie die Zweit-
wohnungsgesetzgebung  
können den Wert einer  
Immobilie nachhaltig  
beeinflussen.»
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VERÄNDERUNG DER NACHFRAGE NACH EIGENTUMSWOHNUNGEN
im Vergleich zum Vorjahr, Quelle: Realmatch360

LEBHAFTE NACHFRAGE NACH  
EIGENTUMSWOHNUNGEN SORGT 
FÜR ÜBERRASCHENDE PREISWENDE

Die Transaktionspreis-
indizes für Eigentums-
wohnungen zeigten bei 
den meisten Anbietern 
seit 2016 nach unten. 
Im vergangenen Quar-
tal wurde dieser Rück-
gang gestoppt, und es 
scheint sich eine Preis-
wende anzubahnen. 
Daran ist die Nach-
frageentwicklung nicht 
ganz unschuldig.

Die Immobilienwirt
schaft hat sich in den 
vergangenen Quartalen 
stark auf den Mietwoh
nungsbau konzentriert, 
was zu einer raschen 

Ausweitung des Ange
bots und einem bemer
kenswerten Anstieg der 
Leerstände im Mietseg
ment geführt hat. Bei 
den Eigentumswohnun
gen liessen die Akteu
re mehr Vorsicht walten. 
Entsprechend haben 
sich Angebot und Leer
stände im Eigentums
wohnungssegment weit 
weniger erhöht als bei 
den Mietwohnungen. 
Gestützt wird der Eigen
tumswohnungsmarkt 
darüber hinaus von ei
ner weiterhin sehr leb
haften Nachfrage. Ins
besondere günstigere 

Eigentumswohnungen 
werden heute deutlich 
häufiger nachgefragt 
als noch im Vorjahr, was 
nicht zuletzt mit der er
schwerten Finanzier
barkeit von Wohneigen
tum zusammenhängen 
dürfte.

Solange die Zinsen tief 
bleiben, wird sich die 
Nachfrage nach Eigen
tumswohnungen nicht 
grundlegend verändern. 
Kaufen scheint heute 
auch unter Berücksich
tigung der Eigenkapital 
und Unterhaltskosten 
günstiger als Mieten. 

Und wenn die Akteu
re auf der Angebots
seite weiterhin mit 
Augenmass  agieren,  
ist zu erwarten, dass 
sich der leichte An
stieg der Eigentums
wohnungspreise im ver
gangenen Quartal auch 
in den kommenden 
Quartalen fortsetzen 
und zu einer Preiswen
de entwickeln könn
te. Die Gefahr des Plat
zens einer Preisblase 
hätte sich dann definitiv 
weg vom Eigenheimsek
tor hin ins Segment der 
Renditeliegenschaften 
verschoben.  

> +10%

+5 – +10%

+/5%

5 – 10%

< –10%

NACHFRAGE NACH ZIMMERZAHL

Anzahl Zimmer Aktuelle Such-
abon ne mente

Veränderung 
zum Vorjahr

1 – 1.5 2008

2 – 2.5 5247

3 – 3.5 12 043

4 – 4.5 22 073

5 – 5.5 20 035

6 – 6.5 11 730

NACHFRAGE NACH WOHNFLÄCHE

Quadratmeter Aktuelle Such-
abon ne mente

Veränderung 
zum Vorjahr

< 60 5366

60 – 100 4088

100 – 140 8460

140 – 180 10 296

180 – 220 7610

>=220 5873

NACHFRAGE NACH PREISKATEGORIE

CHF Aktuelle Such-
abon ne mente

Veränderung 
zum Vorjahr

<300 000 1456

300 000 – 600 000 4113

600 000 – 900 000 9777

900 000 – 1 200 000 8861

1 200 000 – 1 500 000 5548

>1 500 000 8736

IMMOBILIENWIRTSCHAFT  EIGENTUMSWOHNUNGSMARKT
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IMMOBILIENWIRTSCHAFT  AREALENTWICKLUNG

Alle in einem Boot
Von dem ersten Strich bis zur Fertigstellung einer Arealbebauung können Jahre vergehen.  
Dabei sind, neben guter städtebaulicher Einpassung und Architektur, ein frühzeitiger Dialog 
mit allen Beteiligten und ein realistischer Terminplan die Schlüssel zum Erfolg.

MICHAEL WIECZOREK*  

VORTEILE NUTZEN. Seit der Revision des 
Raumplanungsgesetzes ist das Thema der 
innerstädtischen Verdichtung bei Investo-
ren besonders in den Fokus gerückt. Da das 
Bauland immer knapper wird, werden zu-
nehmend auch in kleineren Gemeinden die 
Arealbebauungen forciert. Aber was macht 
eine Arealbebauung aus, und wie soll man 
gerade zu Beginn des Investitionsprozes-
ses vorgehen?

Arealbebauungen werden von Gemein-
de zur Gemeinde anders definiert. Wäh-
rend bei den kleineren Gemeinden die mi-
nimal zu bebauende Fläche bei 2000 m2 
beginnt, sind in der Stadt Zürich schon 
6000 m2 Bauland notwendig. Als Investor, 
gerade bei kleinen Parzellen, die mögli-
cherweise nicht die Anforderungen einer 
Arealbebauung erfüllen, macht es Sinn, 
die Nachbarn als Miteigentümer einzube-
ziehen und sie von der Idee der Arealbe-
bauung zu überzeugen. Dann können am 
am Ende beide von einer höheren Ausnüt-
zungsziffer profitieren und somit die Ren-
dite der Liegenschaft steigern.

Doch die Anforderungen an eine Are-
albebauung sind hoch und können schnell 
von Planern unterschätzt werden. Dabei 
ist nicht nur die Grösse der Parzelle ent-
scheidend, sondern auch die Energieeffi-

zienz der Gebäude, eine gute Anpassung 
in das Siedlungs- und Landschaftsbild und 
die Vorgaben zu Kleinwohnungsanteilen.

AUSNUTZUNG ERHÖHEN. Der wahre Anreiz ei-
ner Arealbebauung besteht in der Möglich-
keit der Erhöhung der Ausnützungsziffer 
sowie der Erhöhung der Gebäude um ein 
zusätzliches Geschoss. Je nach Gemeinde 
werden auch dort unterschiedliche Verfah-
ren angewendet. 

In der Gemeinde Baar zum Beispiel 
wird ein Ausnützungsbonussystem an-
gewendet: Werden zusätzliche Aufla-

gen zur Erhöhung der Wohnqualität er-
füllt, kann in ausgewiesenen Bauzonen 
die Ausnützung um 0,1 erhöht werden. 
Diese Beurteilungspunkte beinhalten 
gute räumliche Qualitäten mit überzeu-
gendem Landschaftsarchitekturkonzept,  
einen geeigneten Lärmschutz, überzeu-
gende Retentionsmassnahmen, gute Fuss-

gänger- und Radwegverbindungen, un-
terirdische Parkplätze, Kinderwagen- und 
Fahrrad-Abstellplätze in der Nähe der Ein-
gänge und Anpassbarkeit an die Bedürf-
nisse für behinderte Menschen in 75% 
der Wohnungen bei Gebäuden ab sieben 
Wohnungen.

Werden diese Massnahmen bei der Pla-
nung berücksichtigt, kann die Erhöhung 
der Ausnützungsziffer genehmigt wer-
den. Eine grobe Rechnung zeigt auf, dass 
sich bei einer Parzellengrösse von rund 
4000 m2 schnell eine zusätzliche Wohnflä-
che von circa 360m2 (abzüglich Erschlies-

sung) ergibt,  oder an-
ders gerechnet, können 
je nach Grösse drei bis 
fünf zusätzliche Woh-
nungen gebaut werden. 
So kann durch geringe 
Mehrinvestitionen und 
gute Planung schnell 
ein hoher Ertrag gene-

riert werden. 
Arealbebauungen haben noch weite-

re Vorteile gegenüber der Einzelbauwei-
se. Gebäudelängen können erhöht werden 
und mit geschickter Planung sind auch Flä-
chen für Kleinbetriebe oder vermietbare 
Nebenräume möglich. Gerade kleine Un-
ternehmen, wie zum Beispiel eine Arztpra-

Beispiel einer erfolgreichen Arealüberbauung: «Landhauspark» in Baar.

 Die Vor abklärung ist das wichtigste 
Inst rument zur Risikominimierung.»

IDEALER TERMINABLAUF EINER AREALBEBAUUNG
Quelle: Michael Wieczorek

Sicht der Nachbarn

Bestehendes 
Quartierleben

Information durch 
Investor und Architekt

20 Tage Ein 
sprachefrist

20 Tage Ein 
sprachefrist

2 Monate Bewilli
gungszeitraum

2 Monate Bewilli
gungszeitraum

2030 Tage Ver
waltungsbe
schwerde

2030 Tage Ver
waltungsbe
schwerde

Bauzeit

Bauzeit

Bauzeit

Einreichen des 
Baugesuchs

Baufreigabe

ca. 4 Monate BewilligungszeitraumMarktanalyse und Begleitung  
der Planung

Land und  
Finanzierungssicherung

Vorstudien/Planung ca. 36 Monate Planung/ 
ca. 3 Monate Begleitung durch  
die Baubehörde

ca. 3 Monate Begleitung durch die  
Baubehörde/Planungskommission/  
Stadtkommission

ca. 4 Monate 
Bewilligungszeitraum

Beginn 
Ausführungsplanung

Ausführungsplanung/Bauzeit

Sicht des Investors

Sicht des Architekten

Sicht der Behörde



immobilia Oktober 2017 | 29

xis können sich positiv auf die Qualität der 
Bebauung auswirken. 

SICHT DER NACHBARN. Neben den Anforde-
rungen der Behörden sind weitere Mitspie-
ler am Tisch, wenn es um Planungen von 
grösseren Überbauungen geht. Zunächst 
sollten die Nachbarn mit ins Boot geholt 
werden. Sie sitzen am langen Hebel, können 
Einsprachen platzieren, die zu Verzögerun-
gen von mehreren Jahren führen können. Je 
mehr Nachbarn während der Planung ab-

geholt werden, umso einfacher werden die 
nächsten Schritte. Zu oft erleben wir in der 
Gemeinde, dass die Nachbarn vor vollende-
te Tatsachen gestellt werden. 

Da ist gute Kommunikation der sichers-
te Weg. Überraschungen mag keiner, ge-
rade dann nicht, wenn man das Gefühl be-
kommt, die eigene Immobilie wird in der 
Zukunft durch die neue Bebauung minder 
bewertet. Für aussenstehende Planer kann 
ein Gespräch mit der Nachbarschaft sehr 
fruchtbar sein, beispielsweise in Bezug 
auf den Quartiercharakter, denn nicht je-
de Form von Gebäuden wird in etablierten 
Quartieren von den Anwohnern akzeptiert.

SICHT DES INVESTORS. Mit einer groben 
Markt- und Quartieranalyse kann der Inves-
tor wesentlich fokussierter an die Aufgabe 
herangehen. Da sich die Nutzerbedürfnisse 
ändern, gilt es einen gesunden Wohnungs-
mix zu wählen. Die Tendenz geht zu klei-
neren Wohnungen, die dem Mieter oder 
Käufer einen hohen Flexibilisierungsgrad 
ermöglichen. Die Alterung und die zuneh-
mende Individualisierung der Gesellschaft 
mit mehr Singlehaushalten führen dazu, 
dass diese Wohntypologie in der Zukunft 
mehr nachgefragt wird. Dabei gilt es abzu-
wägen, wo gebaut werden soll. Schon jetzt 
zeigt sich mit rund 65 000 leerstehenden 
Wohneinheiten (Stand 12.09.2017), dass 
Wohnungen in der Peripherie schwerer zu 
vermieten bzw. zu verkaufen sind. 

Die guten Lagen, mit Potenzial für Are-
albebauungen, sind inzwischen teuer und 
reduzieren die Rendite erheblich. Grund 
genug, um die maximal Ausnützungsziffer 

anzustreben. Wenn möglich sollten dafür 
Parzellenallianzen mit der Nachbarschaft 
gegründet werden. Zum Teil könnten al-
te Gebäude abgerissen werden, und der 
Wunsch nach Ersatzbauten mit einer ge-
meinschaftlichen Einstellhalle kann die 
Lösung zu einer höheren Ausnützungszif-
fer sein. Dabei bietet ein gut ausgearbeite-
ter Dienstbarkeitsvertrag der Baugemein-
schaft die nötige Sicherheit.

SICHT DES ARCHITEKTEN. Je nach Verfahren, 
ob Direktauftrag oder Wettbewerb, muss 
die Herangehensweise seitens des Archi-
tekten an eine Arealbebauung richtig vor-
bereitet werden. Vor allem müssen Ab-
klärungen zu Bewilligungsverfahren der 
jeweiligen Gemeinde bzw. Stadt verstan-
den werden. Dabei sind der Terminablauf 
und die Planungsmeilensteine festzulegen. 
Je nach Gemeinde muss vor dem Einrei-
chen des Baugesuchs eine Bauanfrage ge-
stellt werden. Diese wird in den zuständi-
gen Planungs- oder Stadtbildkomissionen 
diskutiert und deren Qualität sowie die 
Mängel besprochen und Nachbesserun-
gen, wenn nötig, vorgeschlagen. 

Als Grundsatz sollte dabei zuerst die 
richtige Erschliessung der Parzelle erörtert 
werden, dazu der Städtebau und die Ar-
chitektur selbst. Nicht selten rücken diese 
Planungsgrundsätze durch den übergeord-
neten Entwurf des Architekten in den Hin-
tergrund. Die selbst definierte architektoni-
sche Qualität des Gebäudes vernachlässigt 
dabei die Wünsche der Nachbarschaft 
oder der Gemeinde oder der Kantone. Die 
Vorabklärung ist dabei das wichtigste In-
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Eine Immobilie  
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*MICHAEL WIECZOREK  
Der Autor ist Architekt und Bauberater der 
Gemeinde Baar. Dieser Artikel entstand im 
Rahmen des MAS Immobilienmanagement 
der Hochschule Luzern.

Sonnige Aussichten in der Arealbebauung «Landhauspark» in Baar. 

strument zu Risikominimierung. Denn der 
Architekt geht bei jeder Planung auch in 
Vorleistung, die im Planungsprozess ent-
standenen Fehler durch Mangel an Rück-
sprache mit der Gemeinde können schnell 
einen hohen Frankenbetrag an Honorar-
leistungen kosten.

SICHT DER BEHÖRDEN. Die Ablaufprozesse 
bis zur Bewilligung einer Arealbebauung 
basieren bei den Behörden auf langen Er-
fahrungswerten, die für Aussenstehen-
de oft nicht nachvollziehbar sind. Je nach 
Komplexität einer Arealbebauung können 
mehrere Monate vergehen bis der Ent-
wurf reif für die Vorstellung bei der Pla-
nungs- oder Stadtbildkomission ist. Dabei 
sind im Voraus Gespräche mit Fachstellen 
vom Tiefbau, dem Amt für Umwelt oder 
gar dem Denkmalamt zu führen. Die Ver-
zögerungen sind oft nicht seitens der Be-
hörden geschuldet, sondern durch Mangel 
an Vorabklärungen oder Verfahrensfehler 
bei der Planung. 

Innerhalb der Städte und Gemeinden 
gibt es Planungen, zum Beispiel Quar-
tierpläne oder Strassenerweiterungen, 
die zum Teil vor Jahrzehnten beschlos-
sen wurden. Diese Planungen werden oft 

bei der Entwicklung von Arealbebauun-
gen von Architekten und Planern nicht be-
rücksichtigt. Aber auch andere Faktoren, 
wie die Wünsche und Ziele zum Wachs-
tum und Ausrichtung der Gemeinde wer-
den oft nicht abgeholt. Dieses Unwissen 
verhindert die weiteren Schritte zu Erlan-
gung der Bewilligung. Diese Verzögerun-
gen können jedoch leicht umgangen wer-
den, wenn man die Abläufe der Behörden 
kennt, denn diese bieten Beratungen an 
und wollen von Beginn an bei der Planung 
und am Prozess beteiligt werden. 

MIT KOMMUNIKATION ANS ZIEL. Wie soll man 
also alle Beteiligten am Prozess der Pla-
nung einer Arealbebauung abholen, und 
wie vermeidet man Fehler? Zuerst – so ein-
fach es klingen mag – sollten alle, Archi-
tekten und idealerweise auch Investoren,  
die Bauordnung lesen oder deren Inhal-
te kennen. Als weiteren Schritt empfiehlt 
sich, nach Begehung der Parzelle die Be-
hörden zu kontaktieren und alle Informa-
tionen zu der Parzelle und Nachbarschaft 
abzuholen. Während des Planungsprozes-
ses ist es sinnvoll, mit Plänen und Model-
len ab einem Masstab von 1:500 bei der 
Behörde den Entwurf vorzustellen und die 

ersten Unklarheiten zu bereinigen. Weitere 
Sitzungen mit gemeindlichen Beratern, die 
beigezogenen werden, können die Ausrich-
tung der Planung verfestigen. Darüber hi-
naus eröffnet die Meinung eines Externen 
neue Sichtwinkel und kann den Entwurf po-
sitiv beeinflussen. Sind die Planungen ab-
geschlossen, können sie bei der Behörde 
offiziell vorgestellt werden. Entstehen bei 
der Vorstellung noch kleine Anpassungen, 
können diese rasch angegangen werden. 
An dieser Stelle sollten auch die Nachbarn 
involviert sein, denn der Austausch kann 
weitere wichtige Planungsargumente lie-
fern. Schlussendlich kann das Baugesuch 
eingereicht werden. Diese Planungsschrit-
te sollten von Anfang an terminlich festge-
halten werden. Natürlich bleibt das Risi-
ko der Einsprachen durch direkt betroffene 
Nachbarn erhalten, doch diese haben we-
nig Aussicht auf Erfolg, wenn alle Vorab-
klärungen getroffen wurden. 

IMMOBILIENWIRTSCHAFT  AREALENTWICKLUNG
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0848 001 848
www.swisscaution.ch

SwissCaution wurde 1991 gegründet und ist die 1. Schweizer Versicherungsgesellschaft 
für die Mietkaution ohne Bankdepot für Privat- und Geschäftsmietverträge.

Mit einem Mietkautionsvolumen von mehr als CHF 800 Millionen und mehr als 190’000 
ugehörigen Kunden, welche einen Mietwert von CHF 3 Milliarden repräsentieren, ist 
SwissCaution der Marktführer für die Mietkaution in der Schweiz.

Die Mietkaution von SwissCaution bietet dem Vermieter den gleichen Wert und 
die gleiche Funktion wie ein Bankdepot und noch dazu einen qualitativ hohen wie 
zügigen Service.

Ihr Vertrauenspartner für die  
Mietkaution ohne Bankdepot!

PageA4 pub_Immobilia_mai2017.indd   1 12.05.2017   15:42:41



immobilia Oktober 2017 | 33

IMMOBILIENWIRTSCHAFT  DER MONAT

BAUTÄTIGKEIT  
BLEIBT HOCH
Gemäss Bauindex des 
Schweizerischen Baumeis-
terverbandes (SBV) liegen 
die saisonbereinigten Um-
sätze des Bauhauptgewer-
bes im 3. Quartal 2017 4,8% 
über dem Niveau des Vor-
quartals. Der Anstieg ist 
hauptsächlich auf den Tief- 
(+7,8%) und den Wirt-
schaftsbau (+5,2%) zurück-
zuführen. Damit profitieren 
aktuell sämtliche Segmen-
te des Bauhauptgewerbes 
von einer robusten Konjunk-
tur mit Umsätzen im Rekord-
bereich (Wohnungs-, Tief-
bau) oder zumindest einer 
deutlich steigenden Ten-
denz (Wirtschaftsbau). Für 
die 2. Jahreshälfte zeichnet 
sich eine Fortsetzung des 
Hochs ab, und die Umsätze 
des Vorjahrs dürften gehal-
ten oder gar leicht übertrof-
fen werden, so die Prognose 
des SBV.

AUSLAND

LUXUSIMMOBILIEN-
MARKT BOOMT
 
 
 
 
 
 
 

 

Schweizer Millionäre geben 
mehr für Luxusimmobilien 
aus. Das durchschnittliche 
Budget pro Immobilie stieg 
im 1. Halbjahr 2017 gegen-
über dem Vorjahreszeitraum 
um 2,9% an, so das Inter-
netportal Luxury Estate. Da-
mit waren wohlhabende 
Schweizer im Schnitt bereit, 
rund 4,1 Mio. CHF pro Im-
mobilie auszugeben – ein 

SCHWEIZ

STAGNIERUNG DER 
ANGEBOTSMIETEN
Im August 2017 bleiben 
die Angebotsmieten in der 
Schweiz unverändert. Der 
Index Schweiz  steht bei 
113,6 Punkten, das ent-
spricht im Vergleich zum 
Vorjahresmonat einem leich-
ten Rückgang um 0,18%. 
Zu diesem Ergebnis kommt 
der Homegate-Angebots-
mietindex. In den Kantonen 
Zürich (0,17%), Solothurn 
(0,18%), Basel (0,18%), 
Tessin (0,09%) sowie 
Waadt und Genf (0,24%) 
sind die Angebotsmieten 
leicht gestiegen. Dagegen 
verzeichnen die Kantone 
Luzern  (-0,26%), St. Gallen  
(-0,36%) und Thurgau  
(-0,27%) einen leichten 
Rückgang der Mieten. 

 
LEERSTÄNDE LEICHT 
GESTIEGEN
Am 1. Juni 2016 standen 
in der Schweiz rund 56 500 
oder 1,30% aller Wohnun-
gen leer, meldet das Bun-
desamt für Wohnungswesen. 
Dies entspricht im Vergleich 
zum Vorjahr einem Anstieg 
von rund 6000 Wohnun-
gen (1,18%). Über 2% al-
ler Wohnungen standen in 
den Kantonen Appenzell  
Innerrhoden,  Solothurn,  
Aargau  und Jura leer. Dage-
gen wiesen die Kantone Zug, 
Genf und die beiden Basler 
Kantone weniger als 0,5% 
Leerstand auf. Der Anstieg 
der Leerstände, vor allem bei 
den Mietwohnungen, dürfte 
sich im laufenden Jahr wei-
ter fortsetzen. Dies korres-
pondiert mit den weiterhin 
beobachteten Zunahmen der 
Insertionszeiten für Miet-
wohnungen gemäss dem von 
SVIT/HWZ veröffentlichten 
Index.

Betrag, der im Vergleich zu 
anderen Ländern am dritt-
höchsten ausfällt. Wie im  
1. Halbjahr 2016 waren 
Saudi -Araber auch im 1. 
Halbjahr 2017 bereit, am 
meisten für Immobilien aus-
zugeben. Mit einem Anstieg 
von 7,9% auf durchschnitt-
lich 4,7 Mio. CHF pro Anwe-
sen landen sie auf dem ers-
ten Platz. Dahinter folgen die 
US-Amerikaner mit einem 
durchschnittlichen Investi-
tions interesse von 4,3 Mio. 
CHF. Schlusslicht des Ran-
kings bilden  die österreichi-
schen Investoren, die sich 
für Luxusanwesen  für durch-
schnittlich 2,8 Mio. CHF 
interessierten. 

UNTERNEHMEN

ALLREAL MIT  
SOLIDEM HALB- 
JAHRESERGEBNIS
Das Unternehmensergeb- 
nis belief sich im 1. Halb-
jahr 2017 auf 66 Mio. CHF, 
das sind 5,4% weniger als  
in der Vorjahresperiode. Ins-
besondere das gute Liegen-
schaftsergebnis, die Gewin-
ne aus der Realisation von 
Projekten für Dritte, das ei-
gene Portfolio und tiefere Fi-
nanzierungskosten haben zu 
diesem Resultat beigetragen, 
meldet das Unternehmen. In 
der Berichtsperiode erzielten 
die beiden Geschäftsfelder 
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Immobilien und Generalun-
ternehmung ein operatives 
Unternehmensergebnis  von 
insgesamt 59,3 Mio. CHF. 
Für das Geschäftsjahr 2017 
rechnet das Unternehmen 
weiterhin mit einem operati-
ven Unternehmensergebnis, 
das leicht unter jenem des 
Vorjahrs liegen dürfte.

 
INTERSHOP MELDET 
GEWINNRÜCKGANG
Der Reingewinn im 1. Halb-
jahr 2017 beläuft sich auf 
29,4 Mio. CHF und liegt 
damit  6,5% unter dem Re-
sultat der Vorjahresperiode, 
gibt das Unternehmen be-
kannt. Der Gewinnrückgang 
ist da rauf zurückzuführen, 
dass Intershop  vor einem 
Jahr die Beteiligung an der 
Corestate Capital Holding 
S.A. veräussert und dabei ei-
nen Gewinn von fast 8 Mio. 
CHF erzielt hat. Zudem sank 
die Leerstandsquote der 
Rendite liegenschaften auf 
10,2%. Dagegen blieb die 
Netto rendite auf dem Portfo-

lio hoch und beläuft sich auf 
attraktive  5,5%. Das Eigen-
kapital der Gruppe beträgt 
am Ende der Berichts - 
periode 585 Mio. CHF und 
liegt damit, nach einer 
Dividendenausschüttung  
von 40 Mio. CHF, nur  
6 Mio. CHF unter dem  
Stand des Vorjahres. 

 
PLAZZA ERHÖHT  
BETRIEBSERGEBNIS
Die börsenkotierte Plaz-
za AG steigerte im 1. Halb-
jahr 2017 aufgrund höherer 
Mieterträge das Betriebser-
gebnis um 9%, so das Un-
ternehmen in einer Me-
dienmitteilung. Ferner 
konnte der Leerstand von 
Geschäftsflächen  in der 
Berichtsperiode deutlich 
reduziert  und die grossen 
Ent wicklungsprojekte plan-
mässig vorangetrieben wer-
den. Für das Geschäftsjahr 
2017 erwartet Plazza wei-
terhin ein Betriebsergebnis, 
das leicht über dem Vorjah-
reswert liegt.

HIAG MIT ERFREU- 
LICHEM ERGEBNIS
Die HIAG Immobilien  
Holding AG konnte im 
1. Halbjahr 2017 ihren Lie-
genschaftsertrag im Perio-
denvergleich um 5,0% auf 
27,4 Mio. CHF (30.06.2016: 
26,1 Mio. CHF) und den 
Gewinn  pro Aktie um 12,2% 
auf 3,03 CHF (30.06.2016: 
2,70 CHF) steigern. Aus 
dem Verkauf von Produk-
tionsanlagen in Biberist 
wurde ein Einmalertrag 
von CHF 6,5 Mio. verzeich-
net, so das Unternehmen 
in seinem Geschäftsbe-
richt. Zudem übertraf das 
Unternehmensergebnis  von 
24,4 Mio. CHF den Ver-
gleichswert des Vorjahrs um 
12,7%. Nach der Ausschüt-
tung einer Dividende von 
28,9 Mio. CHF (3,60 CHF je 
dividendenberechtigter Ak-
tie) verfügt das Immobilien-
unternehmen weiterhin über 
eine starke Eigenkapitalquo-
te von 53,5%. Das Gesamt-
portfolio setzte sich Ende 
Juni 2017 aus 113 Liegen-

schaften zusammen  
und war zum Stichtag mit 
1,25 Mrd. CHF bewertet. 

 
STARTUP VENDOM 
LANCIERT
 

 
 
 

Am 8. August 2017 wurde das 
PropTech-Startup Vendom  
lanciert. Vendom ist ein digi-
taler Marktplatz für Immobi-
lienauktionen, auf dem der 
Kauf und Verkauf von Immo-
bilien  einfach, effizient und 
transparent abgewickelt wer-
den soll. Mithilfe verschiede-
ner Auktionsverfahren wird 
die Wettbewerbssitua tion re-
alitätsnah abgebildet und ein 
Marktpreis im Gleichgewicht 
von Angebot und Nachfrage 
ermittelt. Vendom ist inter-
national ausgelegt und soll 
demnächst neben Deutsch 
und Englisch, bald auch in 
Französisch, Spanisch, Rus-
sisch und Chinesisch ange-
boten werden.
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CORESTATE  
INVESTIERT IN 
DEUTSCHLAND
Die Corestate Capital Hol-
ding meldet den Kauf von 
24 Detailhandelsobjekten an 
Top-Einkaufslagen in den 
Fussgängerzonen deutscher 
Mit telstädte. Die Liegen-
schaften, die sich beispiels-
weise in Dresden, Essen, 
Heilbronn oder Kaiserslau-
tern befinden, wurden in in-
dividuellen Transaktion er-
worben und zu einem neuen 
Portfolio zusammengestellt,  
teilt Corestate  mit. Insge-
samt umfassen  die Immobi-
lien eine Gesamtfläche von 
knapp 90 000 m2 und zeich-
nen sich den Angaben zu-
folge durch eine hohe Di-
versifizierung in Bezug auf 
Standorte, Objekt arten und 
Mieter aus. Ankermieter sind 
unter anderem H&M, Müller, 
REWE oder Snipes.

 
SPG IST NEUER  
BEWERTER VON  
FUTURA
Die SPG Intercity Zurich, 
unter  der Leitung von 
Béatrice  Gollong, über- 
nimmt die Bewertung des 
Bestands port folios zu Rech-
nungslegungszwecken sowie 
Ankaufsbe wertungen der 
Futura  Vorsorgestiftung.

 
SWISS LIFE LANCIERT 
NEUE ANLAGEGRUPPE 
Die Anlagestiftung Swiss 
Life lanciert ab Dezem-
ber 2017 die neue The-
men-Anlagegruppe «Im-
mobilien Schweiz Alter und 
Gesundheit». Die neue An-
lagegruppe soll in Liegen-
schaften in der ganzen 
Schweiz in den Bereichen 
altersgerechtes  Wohnen, be-
treutes Wohnen, Pflegeein-
richtungen, Gesundheits-
immobilien und spitalnahe 

Liegenschaften investieren. 
«Die aktuelle demografische 
Entwicklung bietet interes-
sante Investitionsmöglich-
keiten mit ausgezeichneten 
Wachstumsaussichten und 
attraktiven  stabilen Rendi-
ten», teilt Swiss Life dazu  
mit. Vorgesehen sei die 
Übertragung  von Liegen-
schaften aus der bestehen-
den Anlagegruppe «Immo-
bilien Schweiz» im Umfang 
von rund 50 Mio. CHF. Be-
stehende Anleger können 
sich im Rahmen einer Aus-
schüttung von Ansprüchen 
(Spin-off) direkt  an der neu-
en Anlagegruppe beteiligen.

 
AVOBIS ÜBERNIMMT 
DIE HYPOTHEKEN-
BÖRSE AG
Die Avobis Gruppe, der 
grösste unabhängige 
Schweizer  Hypotheken- und 
Immobiliendienst leister, 
übernimmt die Hypotheken-
börse AG in Uster mit einem  
verwalteten Hypothekar-
volumen von über 3 Mrd. 
CHF. Die Übernahme er-
möglicht Avobis eine inte-
ressante Neuerung  für ins-
titutionelle Investoren und 
Mehrfach-Immobilienbesit-
zer einzuführen, teilt das Un-
ternehmen mit. Durch eine 
neue, kombinierte Plattform 
wird die Wertschöpfungsket-
te rund um das Portfolio-Ma-
nagement ergänzt, wodurch 
Hypothekarnehmer und -ge-
ber erstmals zusammenge-
führt werden.

 
ERSTES CITIZENM-
BOUTIQUE-HOTEL  
IN GENF
Die international tätige Ho-
tel-Gruppe «citizenM» wird 
Ankermieter  an der Rue du 
Marché  40 in Genf, wo das 
Unternehmen ein Boutique-
Hotel mit 144 Zimmern er-
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öffnen wird. Die Geschäfts-
liegenschaft, die bis Mitte 
2020 renoviert wird, befindet 
sich seit Juli 2002 im Eigen-
tum der PSP Swiss Property, 
teilt das Unternehmen mit. 
In enger Zusammenarbeit 
mit «citizenM» habe man 
sich für eine Neupositionie-
rung der Liegenschaft mit 
Schwerpunkt Hotelnutzung 
entschieden. Die restlichen 
Miet flächen, die teilweise 
schon vermietet sind, wer-
den als Verkaufsflächen be-
reitgestellt. Die PSP Swiss 
Property wird für den Um-
bau rund 30 Mio. CHF 
investieren.  
 
 
 

 
 
 
 

PROJEKTE

VERKAUFSSTART  
FÜR «TRI-ADORE»  
IN ROTHENBURG
Das von der Firma Steiner 
AG entwickelte Bauprojekt  
«Tri-Adore» wurde im Juli 
2017 zusammen mit dem 
Grundstück an die Müller 

Immoinvest  AG mit Sitz in 
Kriens verkauft. Anschlies-
send hat die Vermarktungs-
firma Mischer Immobilien 
AG in Zusammenarbeit mit 
der Müller Architekten AG 
das Projekt überarbeitet. Auf  
dem 16 858 m² grossen, 
nach Süden  ausgerichteten 
Grundstück sollen insgesamt 
69 Eigentumswohnungen  
ent stehen. Der Verkaufsstart 
erfolgte am 28. August 2017, 
der Baubeginn ist für Som-
mer 2018 geplant. 
 
 

 

 
 
IMPLENIA FEIERT 
AUFRICHTE «SUE&TIL» 
Die Implenia AG hat Mitte 
September gemeinsam mit 
der Investorin Allianz Suisse 
die Aufrichte für die Wohn- 
und Gewerbeüberbauung 
«sue&til» in Oberwinterthur 
gefeiert. Auf einer Fläche 
von 17 800 m2 entstehen 20 
fünf-  bis sechsgeschossige 
Gebäude mit über 300 Ei-
gentums- und Mietwohnun-

gen. Bereits im Dezember 
2017 können die ersten 
Wohnungen bezogen wer-
den. In den weiteren Häu-
sern erfolgt der Bezug etap-
penweise bis September 
2018. Die neue Siedlung  
erfüllt hohe Nachhaltigkeits-
kriterien und erfüllt die Ziel-
setzungen der 2000-Watt-
Gesellschaft.  
 
 
 

 

NEUER STADTTEIL 
HEISST «LOKSTADT» 
 
 
 
 
 

 

Anfang September hat die 
Stadt Winterthur zusammen 
mit der Implenia AG den  
neu entstehenden Stadtteil  
«Lokstadt» getauft. Gemäss 
Implenia  nimmt der Name 
die Ursprünge des Areals als 
Lokschmiede auf. Innerhalb 
der nächsten zehn Jahre wird 
die «Lokstadt» in mehreren 
Etappen gebaut. Am Ende 
bietet sie den zukünftigen 
Bewohnern auf rund 120 000 
m2 Platz zum Erleben, Woh-
nen und Arbeiten. Insgesamt 
entstehen  in der «Lokstadt» 
über 750 Wohnungen, 30% 
der Wohnflächen sind dabei 
dem preisgünstigen Wohnen 
vorbehalten. Zudem soll  
die «Lokstadt» das erste 
2000-Watt-Areal von Winter-
thur werden.

«HEUWAAGE»  
NIMMT GESTALT AN 
 
 
 
 
 

 

Die Basellandschaftliche 
Pensionskasse (BLPK) ist Ei-
gentümerin des Hochhauses 
an der Heuwaage in Basel. 
Um die städtebaulichen 
Möglichkeiten für diesen 
verkehrstechnisch zentralen 
Ort ab zuklären und um eine 
hoch wertige Lösung für 
einen  Neubau zu finden,  
hat die BLPK unter der Pro-
jektleitung der Adimmo AG 
einen Studienauftrag unter 
sechs Architekturbüros 
durchgeführt. Am 8. Sep-
tember 2017 wurde das 
Siegerprojekt  des Basler 
Architekturbüros  Miller  & 
Maranta vorgestellt. Das 
fünfeckige, freistehende 
Hochhaus mit zurückgestaf-
felten Obergeschossen bietet 
auf 20 Stockwerken Platz für 
attraktive Mietwohnungen, 
Büros, Praxen und Flächen 
für Verkaufs-, Dienstleis-
tungs- und Gastronomienut-
zungen. Mit einem Baube-
ginn ist nicht vor 2020 zu 
rechnen.

 
ERWEITERUNGSBAU 
DER THURGAUER 
KANTONALBANK 
Nach rund zwei Jahren Bau-
zeit ist der Erweiterungsbau 
der Thurgauer Kantonalbank 
in Weinfelden fertiggestellt 
worden. Der Neubau der 
Kantonalbank ist über eine 
Passerelle mit dem Haupt-
sitz verbunden. Dank inno-

IMMOBILIENWIRTSCHAFT  DER MONAT
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funktionierenden Kondensationsentfeuchter gewährleisten eine optimale Luft-

feuchte. Sobald es gilt grössere Gebäude zu entfeuchten, haben unsere  

Adsorptionsanlagen mit Wärmerückgewinnung die starke Leistung. Interes-
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heizen
kühlen
sanieren

Krüger + Co. AG 
leistet einen nach- 
haltigen Beitrag  
in zwei hochwertige 
Klimaschutzprojekte 
von myclimate.



vativer Lösungen von 
Spühler  Partner Architekten, 
Zürich, und Aepli Metallbau, 
Gossau, wurde ein modernes 
Antlitz kreiert, das mit seiner 
eleganten Glasfassade als 
Wärme regulator dient und 
den Energieverbrauch deut-
lich senkt. Dafür hat das 
Team einen eleganten  fünf-
geschossigen Glaskubus ent-
worfen, der auf einem Be-
tonsockel ruht und durch ein 
auskragendes Attikadach ab-
geschlossen wird. 
 
 
 

 

PERSONEN

NEUSTRUKTURIE-
RUNG BEI PRIVERA
 
 
 

 

Die komplementären Dienst-
leistungen Baumanagement, 
Vermietungsmanagement 
und Handel werden neu per 
1. Oktober 2017 gemeinsam 
mit der Bewirtschaftung un-
ter einem Chief Operating 
Officer  vereint. Diese neu ge-
schaffene Funktion über-
nimmt der bisherige Leiter 
Bewirtschaftung Schweiz, 
Michael  Stucki. Damit trägt 
die Privera einerseits neuen 
Entwicklungen am Markt so-
wie innerhalb des Konzerns 
Rechnung und setzt anderer-
seits mit einem bisherigen 
Geschäftsleitungsmitglied auf 
Kontinuität.

«ENTWICKLUNG  
SCHWEIZ» MIT NEUER 
GESCHÄFTSFÜHRERIN 
 
 
 
 

 

Die 38-jährige Betriebswirt-
schafterin Franziska Bürki  
hat die Geschäftsführung  
am 15. August 2017 über-
nommen. Als Nachfolgerin 
des langjährigen Geschäfts-
führers Bernhard Büchler 
sieht Bürki ihre Heraus- 
for derung hauptsächlich in 
der Umsetzung der neu 
formulierten  Verbands-
strategie. Bürki hat seit  
2013 bei der BKW AG die 
Einheit Community Affairs  
mit Schwerpunkt Public  
Affairs  geleitet.

NEUER DIREKTOR  
BEI ISS SCHWEIZ 
 

 
 

Urs Aschwanden über- 
nimmt bei ISS Schweiz ab 
1. Quartal 2018 die Leitung 
der Geschäftseinheit Infra-
struktur Services. In dieser 
Funktion wird er als Mitglied 
der Geschäftsleitung ge-
samtschweizerisch für die 
Dienstleistungsbereiche Ka-
nal- und Flächenservices 
verantwortlich sein.

• Verwaltung von Mietliegenschaften 
und Stockwerkeigentümergemein
schaften

• Prozessorientierte Programm
assistenten

• Individuell gestaltbare Masken
• Elektronische Ablage sämtlicher 

 Dokumente
• Mobile Wohnungsübergabe inkl. 

 Abnahmeprotokoll auf iPad

www.abacus.ch

Software-Gesamtlösung für 
das Immobilienmanagement
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OLIVER RÜDLINGER*  

STANDARDVERTRÄGE ERGÄNZEN. Seit Jahren 
vertreibt der SIA ein Vertragswerk mit ver-
schiedenen Ordnungen zur Regelung von 
Vertragsverhältnissen im Zusammenhang 
mit Bauvorhaben. Die Ordnung SIA 102 
befasst sich dabei mit den Leistungen und 
Honoraren der Architekten. Bei sämtlichen 
SIA-Ordnungen1 handelt es sich um priva-
te Normen, die nur dann zur Anwendung 
gelangen, wenn die Parteien dies vertrag-
lich vereinbaren. Für Architektenverträge 
ist in der Praxis eine starke Dominanz und 
Verbreitung der SIA-Normen festzustellen. 
In den von Architekten gerne verwendeten 
kurzen (Standard)Verträgen werden oft-
mals nur die «wichtigsten» Vertragspunkte 
definiert wie Parteien, Bauprojekt, Hono-
rar, Fristen – für die weitergehende Rege-
lung wird oft pauschal auf die Ordnung SIA 
102 verwiesen. Bauherren dürften dadurch 
regelmässig einen Vertrag eingehen, ohne 
sich bewusst zu sein, welche Regelungen 
mit der vorbehaltslosen Anwendbarerklä-
rung der (nicht frei zugänglichen) Ord-
nung SIA 102 vereinbart wurden.

Gerade aber aus Bauherrensicht lohnt 
es sich, gewisse Inhalte und Punkte ab-

weichend von der Ordnung SIA 102 zu ver-
einbaren und in den Architektenvertrag 
entsprechende Vorbehalte und Anpassun-
gen aufzunehmen. Nachfolgend werden 
exemplarisch einige dieser Punkte kurz 
beleuchtet.

PHASENWEISE FREIGABE. Die Ordnung SIA 
102 gliedert die vom Architekten zu er-
bringenden Leistungen nach Phasen und 
Teilphasen. Vorbehaltlich anderer Ver-
einbarungen umfasst der Auftrag des Ar-
chitekten dabei sämtliche Leistungen der 
Phasen 3 bis 5 und beinhaltet damit neben 
der eigentlichen Projektierung auch die 
spätere Ausschreibung sowie die Realisie-
rung (Bauleitung). Aufgrund zahlreicher 
interner und externer Einflussfaktoren 

können sich Bauprojekte jedoch wäh-
rend der Planungszeit verändern,  oder 
solche Einflüsse können eine Realisie-
rung des Projekts gar verhindern oder die 
Weiterverfolgung für den Bauherrn un-
wirtschaftlich/unattraktiv machen (etwa 
Einsprachen; veränderte Rechtslage; un-
günstige Marktsituation; gescheiterte Fi-
nanzierung). Allfällige vom Architekten 
noch nicht erbrachte (aber bereits ver-
einbarte) Leistungen werden damit un-
ter Umständen nicht mehr benötigt. Um 
Diskussionen über ein «entzogenes Ho-
norar» für noch nicht erbrachte Leistun-
gen zu verhindern, sollte nicht bereits mit 
dem Abschluss des Architektenvertrages 
der Auftrag für mehrere oder sämtliche 
Phasen definitiv erteilt werden. Vielmehr 
sollte vereinbart werden, dass jede Pha-
se einzeln schriftlich freigegeben werden 
muss und nur dann vergütet wird. In die-
ser Hinsicht ist es auch ratsam, allgemein 
die vorzeitige Beendigung des Vertrages 
speziell zu regeln.

VORZEITIGE BEENDIGUNG. Gemäss Ordnung 
SIA 102 richtet sich die vorzeitige Beendi-
gung des Architektenvertrages nach den 
Regeln des Schweizerischen Obligationen-
rechts. Dabei ist entscheidend, wie der Ar-
chitektenvertrag rechtlich qualifiziert wird, 
was davon abhängt, welche Leistungen der 
Architekt zu erbringen hat. Gemäss bun-
desgerichtlicher Rechtsprechung kann 
der Architektenvertrag je nach Vertrags-
inhalt als einfacher Auftrag (insbesondere 
Erstellung von Kostenvoranschlägen, Ver-
gaben, Bauaufsicht, Prüfung des Werkes), 
als Werkvertrag (insbesondere Erstellung 
von Plänen) oder als ein gemischter Ver-
trag (auftrags- und werkvertragsrechtliche 
Elemente) qualifiziert werden. Wird der Ar-
chitektenvertrag folglich nicht vorweg auf 
einzelne Phasen beschränkt, so ist grund-
sätzlich von einem gemischten Vertrags-
verhältnis auszugehen. 

Gemäss Bundesgericht2 richtet sich 
die Vertragsbeendigung dabei einheit-
lich nach Auftragsrecht, womit der Ver-
trag von beiden Parteien jederzeit aufge-
löst werden kann. Erfolgt die Beendigung 
allerdings «zur Unzeit», so hat die zurück-
tretende Partei der anderen den ihr da-
raus entstandenen Schaden zu ersetzen. 
Die Ordnung SIA 102 sieht dabei vor, dass 
der Architekt in einem solchen Fall (un-
abhängig von einem Schadensnachweis) 

Risiken beim Architektenvertrag
Wer bauen möchte, muss Verträge abschliessen. Für die Regelung der Vertragsbeziehung  
zwischen Bauherr und Architekt wird gerne auf die Ordnung SIA 102 abgestellt. Dabei sollte  
der Bauherr gewisse Vertragspunkte abweichend davon oder zusätzlich vereinbaren.

IMMOBILIENRECHT  VERTRAGSGESTALTUNG

 Bauherren übernehmen 
die Ordnung SIA 102 oft  
vorbehaltlos, ohne deren  
Inhalt und Form zu kennen.»
OLIVER RÜDLINGER
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stets berechtigt ist, einen Zuschlag von 
pauschal 10% des entzogenen Auftrags-
teils (oder mehr, bei nachgewiesenem hö-
heren Schaden) zu fordern. Der Bauherr 
sollte sich entsprechend im Architekten-
vertrag nicht bloss die Freigabe von ein-
zelnen Phasen vorbehalten, sondern ins-
besondere auch explizit festhalten, dass 
die Beendigung des Vertrages nach Ab-
schluss einer Phase (aus welchen Gründen 
auch immer) keine Vertragsauflösung «zur 
Unzeit» darstellt und einzig die bereits ver-
tragsgemäss erbrachten Leistungen ohne 
Honorarzuschlag vergütet werden.

DATENLIEFERUNG. Insbesondere für den Fall 
einer vorzeitigen Beendigung des Archi-
tektenvertrages ist vertraglich sicherzustel-
len, dass der Architekt dem Bauherrn sämt-
liche erstellten Unterlagen und Pläne nicht 

bloss physisch, sondern auch ohne zusätz-
liche Vergütung in digitaler und weiter-
bearbeitbarer Form übergeben muss. Da-
mit soll gewährleistet werden, dass bereits 
erbrachte Planungsleistungen von einem 
neuen Architekten nahtlos und ohne Zu-
satzkosten übernommen werden können. 
Die Ordnung SIA 102 ist in dieser Hinsicht 
wenig eindeutig. Der Bauherr ist folglich 
gut beraten, sich im Vertrag das Recht ein-
zuräumen, in jedem Projektstadium (ohne 
Rückbehaltungsrecht) die vollständige Do-
kumentation der Arbeitsergebnisse sowohl 
physisch als auch in digitalen, weiterbear-
beitbaren Originalformaten (z. B. dwg und 
dxf) einfordern zu dürfen.

ÜBERTRAGUNG IMMATERIALGÜTERRECHTE. 
Um zu gewährleisten, dass die vom Ar-
chitekten übergebenen Arbeitsergebnisse 

(insbesondere Pläne) vom Bauherrn auch 
ohne rechtliche Einschränkungen und Zu-
satzkosten weiterbearbeitet, verwendet 
oder auch übertragen werden dürfen, ist 
der vertraglichen Regelung der Immate-
rialgüterrechte besondere Beachtung zu 
schenken. Die Ordnung SIA 102 sieht da-
zu nämlich pauschal vor, dass nicht bloss 
das Eigentum an sämtlichen Arbeitsergeb-
nissen, sondern auch das Urheberrecht am 
Werk, an Entwürfen oder Werkteilen beim 
Architekten verbleibt. Besonders bei ei-
ner vorzeitigen Beendigung des Architek-
tenvertrages und der Weiterbearbeitung 
durch einen anderen Architekten kön-
nen sich dadurch rechtliche Schwierigkei-
ten ergeben. Deshalb ist es entscheidend, 
sich als Bauherr die entsprechenden Rech-
te mit einer speziellen Klausel vertraglich 
zu sichern. 

5
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*OLIVER RÜDLINGER  
Der Autor ist Rechtsanwalt bei der  
Bär & Karrer AG und spezialisiert auf 
privates Bau- und Immobilienrecht.

VERTRAGSÜBERTRAGUNG AN DRITTE. Ist sich 
der Bauherr beim Abschluss des Architek-
tenvertrages noch nicht sicher, ob das Bau-
werk im klassischen Verfahren mit Einzel-
vergaben realisiert wird, sondern ist auch 
eine Realisierung mittels Totalunterneh-
mer oder gar eine Veräusserung des ge-
planten Projekts an einen Investor denkbar, 
so empfiehlt es sich ferner, im Architek-
tenvertrag das Recht zur Vertragsübertra-
gung speziell vorzubehalten und zu regeln. 
Damit soll gewährleistet werden, dass der 
beauftragte Architekt bei einer Vertrags-
übertragung durch den Bauherrn seine 
Verpflichtungen ebenfalls gegenüber ei-
nem Dritten gelten lässt. 

FAZIT UND EMPFEHLUNG. Bauvorhaben sind 
in der Regel risikobehaftet, kosteninten-
siv und binden erhebliche Ressourcen 

und Zeit – dem Architekten kommt da-
bei eine Schlüsselrolle zu. Trotz dieser 
Bedeutung wird der Vertragsgestaltung 
zwischen Architekt und Bauherr in der 
Praxis oftmals kaum die angezeigte Be-
achtung geschenkt. So werden Archi-
tekturleistungen vielfach ohne präzisen 
schriftlichen Vertrag vergeben. In den 
meist rudimentären Vertragsdokumen-
ten wird dabei in der Regel die Ordnung 
SIA 102 für anwendbar erklärt. Während 
die Ordnung SIA 102 im Wesentlichen ein 
durchdachtes und praxiserprobtes Rege-
lungswerk bereitstellt, gibt es dennoch 
gewisse Punkte, die ein Bauherr abwei-
chend davon oder zusätzlich regeln soll-
te. Denn Bauvorhaben verlaufen oft nicht 
nach Plan – äussere oder innere Einflüs-
se können die Weiterführung oder Re-
alisierung des Projektes beeinflussen, 

verzögern oder verunmöglichen. Um un-
angenehme Überraschungen und Strei-
tigkeiten zu vermeiden, ist der vorsich-
tige und vorausschauende Bauherr gut 
beraten, der Vertragsgestaltung zu Be-
ginn – gegebenenfalls unter Beizug eines 
Experten – die erforderliche Sorgfalt und 
Zeit zu widmen.  

1 Davon zu unterscheiden sind sog. «technische Normen» des 
SIA, welche im Bereich des Bauwesens grundsätzlich als an-
erkannter Stand der Technik gelten und bei der Beurteilung 
von Bauarbeiten auch ohne besondere Vereinbarung heran-
gezogen werden.
2 So erstmals in BGE 109 II 462.

IMMOBILIENRECHT  VERTRAGSGESTALTUNG
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IMMOBILIENRECHT  BAURECHT

RAPHAEL BUTZ*  

SCHULDNERVERZUG AB DEM ABLIEFERUNGS-
TERMIN (ART. 102-109 OR). Erbringt der 
Schuldner seine Leistung nicht rechtzei-
tig, gelangen in Ermangelung anderer 
Vereinbarungen die allgemeinen Schuld-
nerverzugsregeln des OR zur Anwendung 
(Art. 102-109 OR). So auch beim Werk-
vertrag.

Der Besteller muss den Unternehmer in 
der Regel mittels Mahnung in Verzug set-
zen. Bleibt die Ablieferung aus, ist zusätz-
lich eine Nachfrist nötig, d. h. die ultimati-
ve Aufforderung, das Werk abzuliefern. Der 
Besteller muss sich gedulden, was frustrie-
rend sein kann.

Das muss nicht sein. Ist dem Bestel-
ler die Einhaltung des Ablieferungstermins 
wichtig, sollte er ein konkretes Erfüllungs-
datum festlegen. Liefert der Unternehmer 
das Werk an diesem Tag (sog. Verfalltag) 
nicht ab, gerät er ohne Mahnung sofort in 
Verzug. Wird zudem vertraglich festgehal-
ten, dass das Werk «spätestens am», «nicht 
später als am» oder «genau am» Tag X ab-
zuliefern ist, liegt regelmässig ein relatives 

Fixgeschäft vor, wodurch auch die Nach-
frist unnötig wird.

Falls eine Nachfrist nötig ist, muss der 
Besteller deren Ablauf abwarten. Danach 
kann er von seinem Wahlrecht gemäss Art. 
107 Abs. 2 OR Gebrauch machen. Es ste-
hen drei Optionen zur Wahl: 

Erstens kann er auf die Ablieferung des 
Werks bestehen und – sofern der Unter-
nehmer den Verzug verschuldet hat – Er-
satz des Verspätungsschadens verlangen. 
Zu denken ist etwa an den entgangenen 
Gewinn, weil ein Bauwerk erst später als 
erwartet vermietet werden kann.

Zweitens kann der Besteller vom Ver-
trag zurücktreten. Wurden bereits Arbeiten 
ausgeführt und Material verbaut, wirkt der 
Rücktritt in der Regel wie eine Kündigung, 
d. h. nur für die Zukunft. Der Besteller muss 
den Werklohn für die bereits erbrachten 
Leistungen bezahlen und darf dafür das 

teilweise erstellte Werk 
behalten. Hat der Un-
ternehmer den Verzug 
verschuldet, kann der 
Besteller zudem Scha-
denersatz fordern. Er 
ist dabei so zu stellen, 
wie wenn er den Ver-
trag (für den noch nicht 
geleisteten Teil) nie ge-
schlossen hätte (negati-
ves Interesse).

Unter Umständen ist der Rücktritt kei-
ne gute Idee, wenn die Bauarbeiten bereits 
fortgeschritten sind. Wenn der Besteller 
beispielsweise den Rücktritt erklärt und ei-
nen tüchtigeren (aber auch teureren) Kon-
kurrenten mit der Fertigstellung der Arbei-
ten beauftragt, kann er diese Mehrkosten 

Unternehmer im Verzug 
Pünktlichkeit ist eine Tugend – auch auf der Baustelle. Hält sich ein Unternehmer  
nicht an Termine, gerät der Zeitplan aus dem Ruder. Wie kann sich der Besteller  
davor schützen, und welche Fallstricke muss er im Verzugsfall beachten?

Ist dem Besteller die Einhaltung des Ablieferungstermins wichtig, sollte er ein konkretes Erfüllungsdatum festlegen (Bilder: 123rf.com).

 Reagiert der Besteller im Verzug  
des Unternehmers falsch, kann ihn dies 
teuer zu stehen kommen.»
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infolge des Rücktritts nicht auf den fehlba-
ren Unternehmer überwälzen, weil es sich 
dabei nicht um einen Schaden im Sinne des 
negativen Interesses handelt.

Der Besteller kann stattdessen (drit-
tens) erklären, dass er auf jede (weitere) 
Werkleistung verzichtet und Schadener-
satz wegen Nichterfüllung verlangt. Der 
Schadenersatzanspruch ist in diesem Fall 
auf das positive Interesse gerichtet, d. h. 
der Besteller ist so zu stellen, wie wenn der 
Vertrag korrekt erfüllt worden wäre. Die 
Mehrkosten der Werkfertigstellung durch 
den teureren Konkurrenten können daher 

(anders als beim Rücktritt) als Schadener-
satz geltend gemacht werden.

Bevor der Besteller also sein Wahl-
recht ausübt, sollte er sich immer genau 
überlegen, welche Kosten er ersetzt ha-
ben möchte. Die einmal getroffene Wahl 
ist endgültig.

SCHULDNERVERZUG VOR DEM ABLIEFERUNGS-
TERMIN (ART. 366 ABS. 1 OR). Art. 366 Abs. 1 
OR sieht vor, dass der Unternehmer schon 
vor dem Ablieferungstermin in Schuldner-
verzug geraten kann: Wenn der Unterneh-
mer das Werk nicht rechtzeitig beginnt 
oder die Ausführung in vertragswidriger 
Weise verzögert oder ohne Schuld des Be-
stellers derart im Rückstand geraten ist, 
dass die rechtzeitige Vollendung nicht 
mehr vorauszusehen ist, kann der Bestel-
ler, ohne den Lieferungstermin abzuwar-
ten, vom Vertrag zurücktreten.

Diese Bestimmung ist eine Erleichte-
rung für den Besteller, sofern er damit 
umzugehen weiss. Zu beachten ist vor al-
lem, dass die allgemeinen Verzugsregeln 
anwendbar bleiben. Der Besteller kann 
folglich nicht nur (wie in Art. 366 Abs. 1 
OR erwähnt) vom Vertrag zurücktreten, 

 Schon bei der Vertrags-
redaktion ist dem Schutz 
vor Verspätungsschäden 
Rechnung zu tragen.»

sondern es stehen ihm alle drei Optionen 
gemäss Art. 107 Abs. 2 OR offen. Gleich-
zeitig müssen aber auch die allgemeinen 
Voraussetzungen beachtet werden, d. h. 
es ist grundsätzlich eine Mahnung und ei-
ne Nachfrist erforderlich.

Tritt ein Besteller im Verzug des Un-
ternehmers vor dem Ablieferungszeit-
punkt z. B. vom Vertrag zurück, ohne ei-
ne Nachfrist gesetzt zu haben, so beurteilt 
sich der Rücktritt unter Umständen nach 
Art. 377 OR – was den Besteller teuer zu 
stehen kommen kann. Gemäss Art. 377 
OR kann der Besteller nämlich jederzeit 
(also unabhängig von Verzug und Nach-
frist) vom Vertrag zurücktreten, aller-
dings nur «gegen volle Schadloshaltung 
des Unternehmers». Im Extremfall bedeu-
tet dies, dass der Unternehmer infolge des 
Rücktritts (trotz seines selbstverschulde-
ten Verzugs) nicht mehr weiterarbeiten 
muss, vom Besteller aber trotzdem den 
vollen Werklohn erhält, weil dieser ihm 
keine Nachfrist gesetzt hat.

SIA-NORM 118. Die SIA-Norm 118 (Allge-
meine Bedingungen für Bauarbeiten), auf 
welche in Bauwerkverträgen regelmässig 

IMMOBILIENRECHT  BAURECHT
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Prozessführung und Streiterledigung im 
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verwiesen wird, äussert sich in Art. 92-
98 zum Unternehmerverzug. Letztlich ge-
langen weitgehend die Regelungen des 
OR zur Anwendung (Art. 96 Abs. 4 SIA-
Norm mit Verweis auf Art. 366 Abs. 1 und 
Art. 107-109 OR). Dennoch bestehen Un-
terschiede. So hat der Unternehmer An-
spruch auf eine Fristerstreckung, wenn er 
die Verzögerung nicht verschuldet und al-
le in Art. 95 SIA-Norm 118 genannten Vor-
kehrungen getroffen hat, um den Verzug 
zu verhindern oder abzuwenden. Der Un-
ternehmer muss dem Besteller die Ver-
zögerung und deren Ursache aber umge-
hend schriftlich anzeigen (Art. 96 Abs. 1 
i.V.m. 25 Abs. 2 SIA-Norm 118).

VERTRAGLICHE VORKEHRUNGEN ZUM SCHUTZ 
DES BESTELLERS. Bei grösseren Baupro-
jekten sollte der Besteller auf die Ver-

ANZEIGE

einbarung von verbindlichen Zwischen-
terminen bestehen. Grafisch dargestellte 
Bauzeitpläne und ähnliche Angaben im 
Bauprogramm sind grundsätzlich unver-
bindlich, sofern nicht das Gegenteil ver-
einbart wurde. So auch Art. 93 Abs. 2 SIA-
Norm 118, wonach die Parteien aus dem 
Bauprogramm nur Rechte ableiten kön-
nen, soweit es der Werkvertrag vorsieht.

Vertragliche Termine sollten sodann 
als Verfalltage genau bestimmt sein, da-
mit für den Verzugseintritt keine Mah-
nung erforderlich ist. Zudem kann der Ab-
lieferungstermin als relatives Fixgeschäft 
ausgestaltet werden, damit auch die Not-
wendigkeit der Nachfrist entfällt.

Eine vertragliche Konventionalstra-
fe für den Verspätungsfall (Art. 160 Abs. 
2 OR) kann den Druck erhöhen, Termi-
ne einzuhalten, während die Vereinba-

rung eines pauschalierten Schadenersat-
zes Beweisschwierigkeiten des Bestellers 
verhindert. Auch die Sicherung der Ein-
haltung der Bauzeit durch eine Bankga-
rantie (Ausführungs- oder Erfüllungsga-
rantie) ist möglich.

Vor allem muss der Besteller auch 
beim Verzug vor dem Ablieferungszeit-
punkt (Art. 366 Abs. 1 OR) die allgemei-
nen Verzugsregeln beachten. Eine un-
terlassene Nachfrist oder die übereilte 
Ausübung des Wahlrechts können gra-
vierende Folgen nach sich ziehen. 
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Schöne Zwillinge in Holz
Am Schwarzsee im Kanton Freiburg zeigt sich, wie man mit einer  
guten Idee und Tatkraft ausgediente Kasernen in einen modernen 
Campus verwandeln kann.

ANGELO ZOPPET-BETSCHART*  

UNGETRÜBTE BERGSEE-IDYLLE. Schwarz-
see ist ein kleiner Ferien- und Ausflugs-
ort in den östlichen Freiburger Voralpen 
im deutschsprachigen Sensebezirk. Um-
geben von eindrücklichen Kalkbergen, 
die rund 2100 Meter in den Himmel ra-
gen. Diese Gegend strömt eine ganz ei-
gene Gelassenheit aus. Rund um den 
idyllischen, im Talabschluss gelegenen 
Bergsee auf 1050 m Höhe gibt es, vor al-
lem für Familien und Erholungssuchende, 
sommers wie winters, weitgehend unbe-
rührte Natur und authentisches Brauch-
tum zu entdecken. 

Unser Ziel ist der Campus Schwarz-
see mit den beiden neuen Hostelbau-
ten (Schlafgebäude) aus Holz am süd-
westlichen Ende des 1,4 km langen und 
bis 500 m breiten Bergsees. Im von klei-
nen Waldstreifen umgebenen Campus 
Schwarzsee wurden einst Soldaten aus-
gebildet – heute beherbergt er das neue 
nationale Ausbildungszentrum ZIVI für 
Zivildienstleistende. Bauten aus den letz-
ten acht Jahrzehnten stehen da. Seit 1932 
eine Truppenunterkunft der Armee, die 
im Laufe der Zeit mehrmals den jeweils 

neuen  Bedürfnissen und Erkenntnis-
sen des Militärs anzupassen war. In den 
1960er-Jahren galt die Anlage als bei-
spielhaftes Vorzeigeobjekt, weil sie eben 
auch von der Zivilbevölkerung als Ferien-
lager mitbenutzt werden konnte.

ZWEI KÜNDIGUNGEN – EIN NEUES PROJEKT. Das 
Lager bzw. der Campus Schwarzsee ge-
hört dem Staat (Kanton) Freiburg und be-
findet sich auf dem Gebiet der Gemeinde 
Plaffeien. Seine Gesamtfläche einschliess-
lich der Wälder, Wiesen und des grossen 
Parkplatzes beträgt gut 115 000 m2. Die 
bestehenden Gebäude waren teilweise 
überaltert und mussten renoviert oder ab-
gebrochen werden. 

Aus der Botschaft des Staatsrates an 
den Grossen Rat zur Kreditvorlage von 
knapp 28 Mio. CHF zum Umbau des La-
gers Schwarzsee vom 24. März 2014: 
«Das Lager Schwarzsee hat seine ur-
sprüngliche militärische Bedeutung ver-

loren. Heute wird es vor 
allem von Schulen, Sport-
clubs und verschiedenen 
Vereinen genutzt. Die Ar-
mee ist kaum mehr vor Ort 
(5000 Übernachtungen 
pro Jahr). Im Rahmen des 
neuen Stationierungskon-
zepts hat die Armee be-
schlossen, die Nutzungs-
vereinbarung für das 
Lager Schwarzsee, die sie 

bis 2016 an den Staat bindet, nicht mehr 
zu verlängern.»

Zudem kündigte eine belgische Orga-
nisation, die während mehr als 50 Jahren 
das Lager während jeweils zwei Sommer-
monaten für ihre Ferienkolonien miete-
te, 2013 den Nutzungsvertrag. Immerhin 
brachte dies jährlich weitere 30 000 Über-
nachtungen in die strukturschwache Re-
gion. Hinzu kamen weitere 5000 Über-

Blick auf einen der beiden Zwillinge in Holz: schlichtes, aber funktionales Holzgebäude mit geschossweise gestülpter Fassade  
aus vertikalen Weisstannenbrettern.

BAU & HAUS  HOLZBAU

 Der neue Campus erhöht  
die Attraktivität von Schwarzsee  
und ist ein Segen für die lokalen  
Betriebe.»
ERWIN JUTZET, CAMPUS-ERFINDER UND ALT-STAATSRAT 
KANTON FREIBURG
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nachtungen pro Jahr aus der Belegung 
von Schulen, regionalen Sportclubs und 
Jugend+Sport. Man schätzte die jährli-
chen Einbussen auf über 700 000 CHF. 
Es drohte also ein beängstigender Leer-
stand, und man war in Schwarzsee stark 
beunruhigt. 

Doch der damalige Staatsratspräsi-
dent Erwin Jutzet, ein Deutschfreiburger, 
hatte eine Idee: Aus der Kaserne soll ein 
Sport- und Freizeitzentrum werden. «Ich 
bin von der Idee überzeugt. In Schwarzsee 
gibt es viele Möglichkeiten für sportliche 
Aktivitäten», sagte Erwin Jutzet kurz nach-
dem feststand, dass sowohl die Armee als 
auch die Belgier den Ort verlassen. War 
es Zufall oder Fügung? Zur gleichen Zeit 
suchte der Bund neue Räumlichkeiten für 
die Ausbildung von Zivildienstleistenden. 
Der Kanton Freiburg mit Staatsrat Erwin 
Jutzet reagierte sofort und erteilte einen 
Studienauftrag für eine Neu- und Umnut-
zung. Es war sozusagen die Geburtsstun-
de für den Campus Schwarzsee. Auf dem 
Militärareal sollte das nationale Ausbil-
dungszentrum für Zivilschutz entstehen, 
vereint mit Sport- und Freizeitanlagen für 
Vereine, Schulklassen und Gruppen. Da-
zu Staatsrat Jutzet: «Dieses Zusammen-
legen von zwei derartigen Aktivitäten ist 
wohl schweizweit einmalig.»

ENGER ZEITPLAN, EINE ECHTE KNACKNUSS. 
Nach der Genehmigung des Projekts 
«Campus Schwarzsee» durch den Gros-
sen Rat Ende Mai 2014 hatte der Kanton 
Freiburg nur anderthalb Jahre Zeit, um 
die Kaserne Schwarzsee umzugestalten. 
«Es musste unheimlich schnell gehen. 
Das Tempo macht uns schon Sorgen», 
sagte der Promotor der Campus-Idee Er-
win Jutzet. 

In einer Medienmitteilung des Amtes 
für Bevölkerungsschutz und Militär des 
Staates Freiburg vom Mai 2014 kam dies 
auch zum Ausdruck: «Anfang Januar 2016 
wird das Ausbildungszentrum des Zivil-
dienstes im Lager Schwarzsee einziehen. 
Die Umgestaltung der Anlage in so kurzer 
Zeit stellt eine grosse technische und or-
ganisatorische Herausforderung dar. Um 
dieses Ziel zu erreichen, wurden für die 
neuen Gebäude vorgefertigte, modulare 
Holzbauten gewählt.» – Doch zuerst wa-
ren noch das Ausführungsprojekt zu er-
arbeiten, die Planer und Unternehmer zu 
bestimmen. 

Der Kanton Freiburg schrieb einen öf-
fentlichen Gesamtleistungswettbewerb, 
also einen Totalunternehmerauftrag aus: 
156 Zimmer mit 624 Betten zu einem fes-
ten Preis innerhalb kürzester Zeit. Das 
Projekt sollte moderne Ansprüche erfül-
len. Der Zuschlag erhielt das Luzerner 
Unternehmen Schaerholzbau AG aus Alt-
büron, das auf individuell massgeschnei-
derte Holzbauten spezialisiert ist. 

Mit Nachhaltigkeit und Architek-
tur überzeugte der Projektvorschlag von 
Schaerholzbau und 0815 Architekten. Da-
zu Firmenchef Walter Schär: «Die öffent-
liche Ausschreibung mit relativ wenig 
konkreten Vorgaben und der sehr enge 
Zeitplan schreckte wohl einige Bewerber 
ab. Aber für uns war das eine echte He-
rausforderung und Motivation.» Als To-
talunternehmer arbeitet Schärholzbau 

schon lange mit einer Werkgruppe aus 
spezialisierten Handwerkern zusammen. 
Zieht aber auch lokale Firmen mit ein. 
Daher der Beizug der in Freiburg tätigen 
0815 Architekten. 

ÜBERZEUGENDE ZWILLINGE IN HOLZ. Seit März 
2016 flankieren zwei identische, nüchter-
ne Holzelementbauten die drei verblie-
benen Gebäude der Truppenunterkunft. 
So bildet sich im nun abgeschlossenen 
Gebäudekomplex ein in sich geschlosse-
ner Hof beziehungsweise Platz. Die neuen 
Zwillingsgebäude stehen auf runden Be-
tonstützen über einer Schotterfläche. Hin-
ter den bereits leicht angewitterten Fas-
saden aus Weisstanne verbirgt sich ein 
strenger Grundrissraster mit Zimmer-
kranz um einen Kern aus Wasch- und WC-
Räumen. Die Korridore öffnen sich an ih-
ren Enden auf jede Gebäudeseite hin auf 
die Landschaft mit Bergen, Tannen und 
See. 

Erst die neuen Brandschutzvorschrif-
ten machten einen mehrgeschossigen 

Bau ganz aus Holz möglich. Wand- und 
Deckenelemente der drei Geschosse 
sind aus Fichtenbalken und Dreischicht-
platten, die Treppen aus unbehandelter 
Eiche  mit behandelter Stahlbrüstung. In 
den Decken ist eine Bodenheizung einge-
baut und eine Kiesschicht verbessert den 
Schallschutz. Die Aussenluft gelangt über 
seitliche Fensterschlitze in die Zimmer 
und wird in den Nassräumen angesaugt. 
Ihre Restwärme hilft über eine Wärme-
pumpe das Brauchwasser aufzuheizen.

Ein weiterer grosser Vorteil des mo-
dernen Holzelementbaus sind die weni-
gen Antransporte. Für einen raschen Bau-
fortschritt hat Schaerholzbau modulare, 
vorfabrizierte Einheiten erstellt, fixfer-
tig vorkonfektioniert mit praktisch allen 
haustechnischen Leitungen und Elemen-
ten. In jeweils nur drei Wochen waren die 

beiden neuen Bauten vor 
Ort aufgerichtet. Die Zwil-
lingsbauten sind 43 Me-
ter lang und 27 Meter breit 
und haben einen einheitli-
chen Grundrissraster von 
3,25 Metern.

Die Zimmer wirken wie 
aus einem Guss; der Auf-
trag beinhaltete auch die 
Einrichtung der Vierbett-
zimmer. Neben den Ein-

baubetten und Schränken fertigte Schaer-
holzbau auch robuste Stühle und Tische 
– aus den Schnittresten der Holzplatten. 
Und schneller hätte man die 7000 m2 Ge-
schossflächen kaum bauen können. Die 
Baubewilligung war nach zwei Mona-
ten da und nach neun Monaten stand das 
erste Haus. So besuchen nun jede Wo-
che mehr als 200 Zivildienstleistende ih-
re Ausbildungskurse in Schwarzsee, und 
Vereine und Schulen nutzen den Campus 
als Sport- und Freizeitzentrum für ihre La-
ger. Ein hochzufriedener und glücklicher 
Erwin Jutzet bilanziert: «Jedes Jahr be-
suchen 10 000 junge Erwachsene aus der 
ganzen Schweiz unseren Campus. Man 
kann sich für den Regionaltourismus kei-
ne besseren Botschafter wünschen.» 

 Nur dank guter Zusammen- 
arbeit aller und entsprechender  
Organisation konnten wir das  
schier Unmögliche schaffen.»
WALTER SCHÄR, CEO SCHAERHOLZBAU AG, ALTBÜRON

*ANGELO ZOPPET-BETSCHART  
Der Autor ist Bauingenieur und  
Fachjournalist und lebt in Goldau.
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Alte Decken- und Bodenheizungen
preisgünstig reinigen und sanieren

Schonendes Reinigen ohne nennenswerten 
Druck. Das Beseitigen von Verschlam-
mungen in der Heizung erfordert Vorsicht. 
Man darf die alternden Heizschlangen 
nicht noch mit zu hohem Druck und einem 
Reinigungssystem zusätzlich belasten und 
dem Risiko eines Bruchs aussetzen. Ein 
einfaches Durchspülen der Heizung mit 
Leitungswasser kann zudem zum Verdich-
ten der Verschlammung führen. Das la-
minare Wasser entfernt eim Durchspülen 
Schmutz und Schlamm nur oberfl ächlich. 
Das Microclean»-Verfahren hingegen ei-
nigt die Heizschlangen schonend und ohne 
nennenswerten Druck. 

Wie funktioniert das  «Microclean»-System?
Das Gerät entwickelt eine Art Schallwel-
len. Am ehesten ist die Wirkung mit Ultra-
schall zu vergleichen. Um die Partikel und 
den Schlamm auszuspülen, wird Wasser 
benötigt, dessen Druck aber nicht grösser 
ist als derjenige einer Giesskanne. Somit 
ist eine gründliche und sanfte Reinigung 
der Heizungsrohre gewährleistet.

Bei älteren Bodenheizungen lässt die Heizleistung mit der Zeit aufgrund von Verschlammung bis zu 30% 
nach. Wenn Sauerstoff konstant in die Heizung eindringt, kommt es zu Verschlammung von Heizkreisen. 
Diese Verschlammung und die Zersetzung von Fussbodenheizungen werden durch Korrosionsvorgänge an 
den Metallen in der Heizung hervorgerufen. Sobald das Heizungswasser eine erhöhte Leitfähigkeit auf-
weist und Sauerstoff in die Heizung eindringt, kommt es zur Korrosion, also zum Rosten der Heizung von 
innen. Das Eindringen von Sauerstoff in die Heizung ist nichts Aussergewöhnliches. Die Rostbildung fördert 
jedoch den Verschleiss der Kunststoffrohre in erheblichem Masse. Anstatt nun die Bodenheizung oder  
die Heizverteiler mit einem grossen Aufwand zu ersetzen, können die Heizrohre mit dem neuen «Micro-
clean»-Verfahren einfach, sanft und kostengünstig von innen gereinigt und saniert werden. Kostspielige 
bauliche Massnahmen wie das Aufspitzen der Heizverteiler oder des Bodens entfallen.

Was macht «Microclean»- System ein-
zigartig? Es ist Airmax Swiss gelungen, 
ein preisgünstiges und effi zientes Reini-
gungsverfahren zu entwickeln, das ohne 
bauliche Massnahmen an den Heizver-
teilern durchgeführt werden kann. Das 
«Microclean»-System kann einfach in der 
Heizung angeschlossen werden und über-
zeugt durch seine sanfte und sehr gründ-
liche Reinigung der Heizrohre. Deshalb 
kann das Unternehmen auch wie bisher 
eine 20-Jahre-Garantie gewähren. 

PUBLIREPORTAGE  BAU & HAUS

Das «Microclean»-System reinigt effizient 
Bodenheizungsrohre.

Nach langjährigem Betrieb lagern sich 
Schlamm und sonstige Schmutzpartikel in 
den Rohren ab.

Mittels einer Art Schallwellen wird jeder 
Heizkreis sanft gereinigt, bis er gänzlich 
sauber ist.

Dank der Systemspülung spart man  
Energiekosten und erreicht eine mollige 
Wärme in allen Räumen.

Um den Alterungsprozess der Heizungs-
rohre zu stoppen und bereits vorhandene 
Haarrisse...

... zu schliessen, werden die Heizungs- 
rohre durch ein Versiegelungsverfahren 
von innen versiegelt.

Unter www.airmaxswiss.ch wird das neue 
Verfahren in einer Animation eindrücklich 
erklärt.

Produkteinfos und Publireportagen sind keine Empfehlung des HEV SchweizPUBLIREPORTAGE
Eine Dienstleistung der Zürichsee Werbe AG.

Airmax Swiss – Das Unternehmen ist der führende Anbieter für die Reinigung und das 
Sanieren von Bodenheizungen.

Alte Bodenheizungen preis-
günstig reinigen und sanieren
Bei älteren Bodenheizungen 

lässt die Heizleistung mit der 
Zeit aufgrund von Verschlam-

mung bis zu 30% nach. Wenn Sau-
erstoff konstant in die Heizung ein-
dringt, kommt es zu Verschlammung 
von Heizkreisen. 

Diese Verschlammung und 
die Zersetzung von Fussbodenhei-
zungen werden durch Korrosions-
vorgänge an den Metallen in der 
Heizung hervorgerufen. Sobald das 
Heizungswasser eine erhöhte Leit-
fähigkeit aufweist und Sauerstoff 
in die Heizung eindringt, kommt es 

zur Korrosion, also zum Rosten der 
Heizung von innen.

Das Eindringen von Sauerstoff 
in die Heizung ist nichts Ausser-
gewöhnliches. Die Rostbildung 
fördert jedoch den Verschleiss der 
Kunststoffrohre in erheblichem 
Masse. Anstatt nun die Bodenhei-
zung oder die Heizverteiler mit ei-
nem grossen Aufwand zu ersetzen, 
können die Heizrohre mit dem neu-
en «Microclean»-Verfahren einfach, 
sanft und kostengünstig von innen 
gereinigt und saniert werden. Kost-
spielige bauliche Massnahmen wie 

das Aufspitzen der Heizverteiler oder 
des Bodens entfallen.

Schonendes Reinigen ohne 
nennenswerten Druck

Das Beseitigen von Verschlam-
mungen in der Heizung erfordert Vor-
sicht. Man darf die alternden Heiz-
schlangen nicht noch mit zu hohem 
Druck und einem Reinigungssystem 
zusätzlich belasten und dem Risiko 
eines Bruchs aussetzen. Ein einfa-
ches Durchspülen der Heizung mit 
Leitungswasser kann zudem zum Ver-
dichten der Verschlammung führen. 

Das laminare Wasser entfernt beim 
Durchspülen Schmutz und Schlamm 
nur oberfl ächlich. Das «Microclean»-
Verfahren hingegen reinigt die Heiz-
schlangen schonend und ohne nen-
nenswerten Druck.

Wie funktioniert das 
«Microclean»-System?

Das Gerät entwickelt eine Art 
Schallwellen. Am ehesten ist die Wir-
kung mit Ultraschall zu vergleichen. 
Um die Partikel und den Schlamm 
auszuspülen, wird Wasser benötigt, 
dessen Druck aber nicht grösser ist 
als derjenige einer Giesskanne. So-
mit ist eine gründliche und sanfte 
Reinigung der Heizungsrohre ge-
währleistet.

Was macht «Microclean»-
System einzigartig?

Es ist Airmax Swiss gelungen, ein 
preisgünstiges und effi zientes Reini-
gungsverfahren zu entwickeln, das 

ohne bauliche Massnahmen an den 
Heizverteilern durchgeführt werden 
kann. Das «Microclean»-System kann 
einfach in der Heizung angeschlos-
sen werden und überzeugt durch 
seine sanfte und sehr gründliche Rei-
nigung der Heizrohre. Deshalb kann 
das Unternehmen auch wie bisher 
eine 20-Jahre-Garantie gewähren.

Was kostet die                
Anwendung?

Weil bei diesem System keine 
baulichen Massnahmen zur Sanie-
rung einer Bodenheizung erforder-
lich sind, kann das Verfahren sehr 
kostengünstig angewendet werden. 
Das Reinigen und Versiegeln der 
Bodenheizung in einem Haus mit 
fünf bis sechs Zimmern kann durch 
die Fachleute beispielsweise je nach 
Situation vor Ort ab rund 2000 Fran-
ken vorgenommen werden. Somit 

gehört das System zu den effi zientes-
ten und preisgünstigsten Verfahren 
im Markt.

Unter www.airmaxswiss.ch ist 
eine Animation aufgeschaltet, 
in welcher interessierten Gebäu-
debesitzern das neue Verfahren 
«Microclean»-System eindrücklich 
erklärt wird.

Das 
«Microclean»-
System reinigt 
effizient Boden-
heizungsrohre.

Unter www.airmaxswiss.ch wird das neue Verfah-
ren in einer Animation eindrücklich erklärt.

Mittels einer Art Schallwellen wird jeder Heizkreis 
sanft gereinigt, bis er gänzlich sauber ist.

Um den Alterungsprozess der Heizungsrohre zu 
stoppen und bereits vorhandene Haarrisse...

Nach langjährigem Betrieb lagern sich Schlamm 
und sonstige Schmutzpartikel in den Rohren ab.

Dank einer Systemreinigung spart man Heizkosten 
und erreicht eine mollige Wärme in allen Räumen.

... zu schliessen, werden die Heizungsrohre durch 
ein Versiegelungsverfahren von innen versiegelt.

15. Februar 2016

Airmax Swiss
Heizsystemreinigung & 
Energietechnik

Pünten 4
8602 Wangen 
Tel. 0848 848 828
info@airmaxswiss.ch
www.airmaxswiss.ch

Schweizweit 10 Filialen

Was kostet die Anwendung? Weil bei die-
sem System keine baulichen Massnahmen 
zur Sanierung einer Bodenheizung erforder-
lich sind, kann das Verfahren sehr kosten-
günstig angewendet werden. Das Reinigen 
und Versiegeln der Bodenheizung in einem 
Haus mit fünf bis sechs Zimmern kann durch 
die Fachleute beispielsweise je nach Situati-
on vor Ort ab rund 2000 Franken vorgenom-
men werden. Somit gehört das System zu 
den effi zientesten und preisgünstigsten Ver-
fahren im Markt. Unter www.airmaxswiss.ch 
ist eine Animation aufgeschaltet, in welcher 
interessierten Gebäudebesitzern das neue 
Verfahren «Microclean»-System eindrück-
lich erklärt wird. 

Weitere Informationen
Airmax Swiss
Heizsystemreinigung &Energietechnik
Pünten 4, 8602 Wangen
Tel. 0848 848 828
info@airmaxswiss.ch
www.airmaxswiss.ch
Schweizweit 10 Filialen



immobilia Oktober 2017 | 47

BAU & HAUS  HOLZENERGIE

MICHAEL TIBISCH*  

GEWÄCHSHÄUSER MIT HOHEM ENERGIEBEDARF. 
Auf einer Konstruktionsfläche von insge-
samt 440 Hektaren kultivieren schweiz-
weit 538 Betriebe Frischgemüse in ge-
decktem Anbau (Stand 2016). Diese ist 
im Vergleich zu rund den 10 000 Hekta-
ren Freilandanbaufläche relativ wenig, ihr 
Energieverbrauch aber ungleich viel hö-
her: Laut Agroscope verbrauchen die Ge-
wächshäuser und Folientunnel rund einen 
Viertel des Energiebedarfs der gesamten 
Schweizer Landwirtschaft. Allein die be-
heizten Treibhäuser benötigen je nach 
Kulturführung zwischen 50 und 250 kWh 
pro Quadratmeter und Jahr. Dabei fin-
det hinsichtlich der verwendeten Ener-
gieträger eine kontinuierliche Umstel-
lung von Öl- auf Gasheizungen statt, aber 
auch CO2-neutrale Wärmequellen sind 
im Trend. Aufgrund des konstant hohen 
Energiebedarfs sowie des zunehmenden 
Bewusstseins für Belange der Nachhal-
tigkeit und des Klimaschutzes gewinnen 
sie immer mehr an Bedeutung – wie etwa 
die Holzenergie.

INTELLIGENTE HOLZHEIZUNGEN. Automati-
sche Holzfeuerungen sind technisch aus-
gereift und auf dem Markt längst etab-
liert. Seit einigen Jahren kommen sie 
auch zur Aufzucht von Nutz- und Zier-

pflanzen zum Einsatz und erfüllen dank 
ausgeklügelter Regeltechnik die komple-
xen Anforderungen an das Lastmanage-
ment. Eine Pionieranlage mit prädikativer 
Regelung wurde 2006 von den Gebrüder 
Müller Agrarbetriebe im zürcherischen 
Steinmaur in Betrieb genommen: Eine 
intelligente, übergeordnete Steuerung 
berechnet aus den Betriebsdaten und Pro-
gnosen der Wetterstation Zürich-Kloten 
die notwendige Heizleistung und passt 
das Wärmeangebot den aktuellen Wet-
terbedingungen an. Wie die Zahlen des 
Projekts bestätigen, ist der Ölheizungser-
satz trotz höheren Investitionskosten und 
etwas  umfangreicherem Wartungsauf-
wand nicht nur ökologisch, sondern auch 
wirtschaftlich von Vorteil. So liegen bei 
den momentanen Marktpreisen die jähr-
lichen Kosten für den Holzbrennstoff min-
destens 100 000 CHF tiefer als für Heizöl 
(Stand Juni 2017). Hinzu kommen weite-
re Kostenvorteile durch den Wegfall der 
CO2-Abgabe.

INVESTITION IN DIE ZUKUNFT. Nicht nur End-
konsumenten setzen vermehrt auf nach-
haltige Produkte, auch Detailhändler wie 
Migros und Coop haben sich Energie-
effizienz und CO2-Reduktion gross auf die 
Fahne geschrieben. Damit steigt auch der 
Druck auf die Gemüseproduzenten, wel-

che am Anfang der Wertschöpfungsket-
te stehen. Viele Betriebe, die bereits auf 
eine umweltfreundliche Wärmeversor-
gung umrüsteten, spüren das zunehmen-
de Umweltbewusstsein der Kundschaft. 
Etwa die Gärtnerei Huser im aargaui-
schen Auw: Dank ihrer Holzfeuerung, die 
mit Hackschnitzeln aus den umliegenden 
Wäldern beschickt wird, liessen sich ei-
ne Handvoll neuer Abnehmer finden, die 
dem Unternehmen das Fortbestehen er-
möglichten. Es ist klar, dass je nach Vo-
raussetzungen am Produktionsstandort 
unterschiedliche Beheizungskonzepte in 
Frage kommen. Eine Holzheizung ist –  
wenn weder ein Wärmeverbund noch ein 
ausreichendes Abwärmeangebot vorhan-
den ist – die am einfachsten realisierba-
re und über die Lebensdauer gesehen 
wirtschaftlichste Lösung mit erneuerba-
rer Energie. Die anfänglichen Mehrkos-
ten sind dabei als langfristige Investition 
in eine sichere Versorgung mit sauberer 
Energie aus der Region zu betrachten. 

Biomasse beheizt Biomasse
Ökologisch erzeugte Produkte boomen, die Preise für fossile Brennstoffe schwanken 
und die CO2-Abgaben steigen. Deshalb sollten Gewächshausbetreiber umweltfreundliche 
Beheizungskonzepte prüfen – beispielsweise solche mit Holz.

Vom Kaminfeuer bis zu Industrieanlagen: Holzheizungen sind vielfältig.

*MICHAEL TIBISCH  
Der Autor ist Projektleiter  
Kommunikation beim Branchenverband  
Holzenergie Schweiz.

VERBAND HOLZENERGIE SCHWEIZ
Seit bald 40 Jahren fördert Holzenergie Schweiz eine sinn-
volle, umweltgerechte, moderne und effiziente energetische 
Verwendung von Holz, dem zweitwichtigsten erneuerbaren 
und einheimischen Energieträger der Schweiz. Mit einer 
Vielzahl von attraktiven und modernen Dienstleistungen ist 
Holzenergie Schweiz für Fachleute, Bauherren, Politiker, Fir-
men und interessierte Privatpersonen ein wichtiger und 
kompetenter Ansprechpartner im Bereich Holzenergie.

NACHGEFRAGT BEI PATRIK KÜTTEL,  
DM ENERGIEAGENTUR AG
Wie kann ich erneuerbar heizen und somit CO2-Emmissi-
onen reduzieren?

Nebst Holzheizungen sind Grundwasserwärmepumpen, der 
Anschluss an einen Wärmeverbund oder die Nutzung von 
Abwärme eines «benachbarten» Industriebetriebes gute  
Lösungen für die Beheizung eines Gewächshausbetriebes. 
Unabhängig von der Wahl des Energieträgers hängt der  
Wärmebedarf von Gewächshäusern nicht nur von der Aus-
sentemperatur, sondern sehr stark auch von der Kulturfüh-
rung ab. Starke Lastschwankungen müssen im Falle einer 
Holzheizung mit einem grossen Energiespeicher und einer 
vorausschauenden, übergeordneten Regelung (Speicherma-
nagement) aufgefangen werden. Für eine korrekte Ausle-
gung der Kesselleistung und der Speichergrösse erachten 
wir es als eine zwingende Voraussetzung, den Wärme- und 
Leistungsbedarf der Gewächshäuser mit Hilfe eines  
Gewächshaussimulations-Programmes professionell zu  
bestimmen. Dabei werden die Bauart und die Ausrüstung 
des Gewächshauses sowie die klimatischen Bedingungen 
am Standort, die Kulturführung und der Einfluss der CO2-
Düngung berücksichtigt.
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BAU & HAUS  HOLZBAU

NICOLA SCHRÖDER*  

GESUNDE NACHHALTIGKEIT IST GEFRAGT.  
Böden sind das Fundament, auf denen 
sich das Leben im öffentlichen und pri-
vaten Bereich abspielt. Ausser von ästhe-
tischen Erwägungen sollte ihre Gestal-
tung insbesondere auch von funktionalen 
und ökonomischen Kriterien geleitet sein: 
Neben physikalischen Eigenschaften wie 
Wasser- und Kratzfestigkeit sind Kriterien 
wie Langlebigkeit, Pflegeleichtigkeit und 
Nachhaltigkeit ausschlaggebend. Auch 
gesundheitliche Aspekte spielen eine 
wichtige Rolle. Zunehmend werden des-
halb wieder natürliche Materialien bevor-
zugt.

DER KLASSIKER: PARKETT. Parkett ist ein Na-
turprodukt, welches das Wohnklima op-
timiert und für ein edles Ambiente sorgt. 
Es ist zeitlos schön, langlebig, ökologisch 
und pflegeleicht. Parkett eignet sich für 
eine Vielzahl von Raumnutzungen und 
bietet erst noch ein grosses Spektrum an 
Gestaltungsmöglichkeiten. Sogar Feucht-

zonen wie Küche und Bad lassen sich mit 
Parkett ausstatten. In modernen Wohnkü-
chen und -bädern drängt es sich sogar auf, 
weil es wärmer ist als ein Plattenboden 
und die Optik besonders wohnlich wirkt. 

Dabei sollte allerdings immer die Holz-
art, die Art der Verlegung und die Versie-
gelung genau geplant werden. 

Massivparkett ist der natürlichste al-
ler Bodenbeläge und besteht durchgän-
gig aus Edelholz direkt aus dem Stamm. 
Ein solcher Boden ist eine Investition für 
die Zukunft, da das Massivholz immer 
wieder abgeschliffen und renoviert wer-
den kann. Allerdings macht sich das auch 
preislich und beim Verlegungsaufwand 
gegenüber dem Fertigparkett bemerk-
bar. Beim mehrschichtigen Fertigparkett 
ist die sichtbare Oberflächenschicht von 
einigen Millimetern Dicke mit günstige-
rem Nadelholz oder auch Holzwerkstof-
fen verklebt. 

Der dreischichtige Aufbau bietet hier 
eine höhere Verwerfungsfestigkeit. Das 
Fertigparkett ist deutlich schneller ver-

legt, es kann per Klicksystem befestigt 
und muss nicht verleimt werden. Fertig-
parkettböden eignen sich in der Regel 
auch für Feuchträume und Fussboden-
heizungen, da sie nicht so stark auf die 
Temperatur- und Feuchtigkeitsschwan-
kungen reagieren.

ZWECKMÄSSIGE OBERFLÄCHENBEHANDLUNG. 
Für jeden Einsatzort muss zudem die ent-
sprechende Versiegelung des Holzes ge-
wählt werden. Je nach Anforderung und 
Vorliebe kann die Oberfläche lackiert, ge-
ölt oder gewachst werden. Lackiertes Holz 
bietet eine geschlossene Oberfläche und 
ist daher stärker belastbar. Seine farbli-
che Gestaltung erhält lackiertes Parkett 
durch Farbbeizen. Nachteile von lackier-
tem Parkett sind die lange Trocknungs-
zeit, die Empfindlichkeit gegen Wasser an 
beschädigten Stellen und die nur ganz-
flächig mögliche Renovation. Demgegen-
über kann grober Schmutz sehr leicht ge-
wischt oder aufgesaugt werden. 

Geöltes Parkett ist eine besonders na-
türliche Variante und auch baubiologisch 
wertvoll, denn dank seiner offenporigen 
Oberfläche trägt es zu einem gesunden 
Raumklima bei, da das Holz Feuchtigkeit 
aufnehmen und wieder abgeben kann. 
Der Trend geht hier hin zum oxydativen 
Ölen. Geöltes Holz ist quasi imprägniert 
und eignet sich damit auch für den Einsatz 

Luxus in vielen Varianten 
Der Trend bei Bodenbelägen geht heute in Richtung wertiger Materialien, die natürlich,  
langlebig und einfach im Unterhalt sind.  Dabei müssen Böden in der Küche oder im Wasch-
raum ganz andere Eigenschaften aufweisen als im Kinderzimmer oder im Büro.

In puncto Optik und Belastbarkeit eignet sich Parkett auch hervorragend für öffentliche Räume (Bauwerk Parkett). 

ANZEIGE
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in Feuchträumen. Die für die Imprägnie-
rung von Parkettoberflächen verwendeten 
Öle basieren meist auf Leinöl oder Holz-
harzen. Diese dringen in das Holz ein und 
verhärten die oberste Holzschicht. Das Öl 
hebt zudem Maserung und Farbstruktu-
ren deutlicher hervor, was auch optisch 
für einen natürlicheren Eindruck sorgt. 

Einen Mittelweg zwischen Lack und 
Öl bietet das Wachs. Es sorgt für eine Fül-
lung der offenen Poren sowie eine schüt-
zende Verschleissschicht auf dem Holz. 
Das Parkettwachs macht die Parkettober-
fläche daher widerstandsfähiger gegen 
Chemikalien und Verschleiss als Öl, ver-
leiht ihr aber dasselbe Aussehen. Auch 
für Feuchträume wie das Bad eignet sich 
gewachstes Parkett gut, denn das Wachs 
sorgt dafür, dass die Oberfläche Feuch-
tigkeit abweist. Der Holzboden bleibt da-
bei aber atmungsaktiver als in der ver-

siegelten Variante. Wegen der offenen 
Poren ist ein gewachster Holzboden al-
lerdings auch anfälliger für Verunreini-
gungen auf Laufwegen. Wo das Wachs 
nach und nach abgetragen wird, ist das 
Parkett schmutzanfällig, wodurch es sei-
ne edle Optik verliert. Bei alldem spielt 
aber nicht zuletzt die Holzart eine ent-
scheidende Rolle.

HOLZWAHL UND VERLEGEART. Der Handel bie-
tet inzwischen eine Vielzahl von Höl-
zern an, wobei die Nachfrage steigt nach 
Holz, das in Europa produziert wurde. 
Verwendet wird meist Hartholz allen vo-
ran Esche, Buche oder Eiche. Die Mög-
lichkeiten sind damit aber längst noch 
nicht ausgeschöpft, zu den exotischen 
Varianten zählen beispielsweise Bam-
bus oder Ipé. Bei den heimischen Arten 
sind auch Birnbaum oder Arve im Ange-

13

Dafür steh ich ein.
Peter Haudenschild, Haudenschild AG, 

Niederbipp

www.holzbau-plus.ch

Der Garant  
im Holzbau.
Das Gütesiegel Holzbau Plus steht  
für einen vorbildlich geführten Betrieb. 
Hochwertige Holzbauweise ist das 
Resultat einer Unternehmenskultur mit 
dem Menschen im Zentrum.

ANZEIGE
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PARKETTVERBAND
ISP Interessengemeinschaft der  
Schweizer Parkett-Industrie

Winterhaldenstrasse 14A, Postfach,  
CH-3627 Heimberg 

Tel. 033 438 06 40 
Fax 033 438 06 44 
info@parkett-verband.ch 
www.parkett-verband.ch

bot. Die Hölzer unterscheiden sich aber 
nicht nur in der Optik, sondern auch in 
der Nutzung und Pflege sowie im Preis. 
Hier gibt es robustere und abriebfestere 
Arten, solche mit einer besseren Form-
stabilität oder auch mit einer geringeren 
Ausdehnung bei Feuchtigkeit.

Im Bereich der Optik bringen die un-
terschiedlich gefärbten und gemaserten 
Hölzer ebenfalls ihren eigenen Charak-
ter mit. Die Sortierung des Holzes folgt 
klar definierten Kriterien, welche das 
Erscheinungsbild charakterisieren. Hier 
spielen der Splint, Äste, Rindeneinwüch-

se, die Faserneigung oder Blitzrisse eine 
Rolle. All das wirkt sich auf die Lebendig-
keit des Holzes aus. Über die definierten 
Sortierungen hinaus steht es Händlern 
aber frei, auch noch eigene Sortierun-
gen zu benennen. Daher ist die Sortie-
rung primär ein Anhaltspunkt. 

Auch die unterschiedlichen Varian-
ten der Parkettveredelung tragen ihren 
Teil zum Erscheinungsbild bei: gebürs-
tet, geschroppt (gehobelt), gelaugt, ge-
kalkt, geräuchert, mit Lava-Effekt, Dü-
beln oder Fase. Zusätzlich zum Eigenbild 
des Materials können die verschiedenen 
Riemengrössen und diverse Verlege-
arten gewählt werden. Ob nach dem 
Kassetten-, Schiffboden- oder Fischgrät-
muster, im englischen, burgundischen 
oder altdeutschen Verband, diagonal, 
parallel, oder als Tafel verlegt – Parkett 
kann optisch jeweils entscheidend zum 
Raumeindruck beitragen. 

BAU & HAUS  HOLZBAU

*NICOLA SCHRÖDER   
Die Fachautorin ist Mitarbeiterin des  
Text- und Redaktionsbüros Conzept-B.
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  Der Fachverband Immobilienbewertung VAS-AEC  
  lädt zum diesjährigen vas-SEMINAR 2017 ein. 

Neuerscheinung Fachheft Immobilienbewertung 

zum Thema "FINANZMATHEMATIK" 

Einführungsseminar am 9. November 2017 
  im pzm Münsingen bei Bern, 14 – 17 Uhr 

Infos und online-Anmeldung unter www.vas-aec.ch/vas-seminar 
 

 
 
 
 

 

ANZEIGE

Robuster Bodenbelag mit zeitlos luxuriösem Charme: Eichenparkett Premium (Bild: Wicanders).
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BAU & HAUS  BRANDSCHUTZ IM HOLZBAU

SIMONE LEICHT*  

HOLZHAUS MIT MINERGIE-A-STANDARD. Die 
hohe Wertigkeit des dreigeschossi-
gen Mehrfamilienhauses in einem alten 
Quartier am Rhein offenbart sich dem 
Betrachter auf den ersten Blick: Die oliv-
beige Holzfassade aus Schweizer Tanne 
passt bestens zu den grüngold-beigen 
Alucobond-Platten. Je nach Sonnen-
stand schimmert die Fassade. Das Volu-
men ist zweiteilig und leicht abgedreht 
gegliedert. Verbunden werden die zwei 
Gebäudeteile mit dem Erschliessungs-
kern. Diese Vor- und Rücksprünge las-
sen das Minergie-A-Gebäude mit sechs 
Wohnungen kompakter erscheinen. Ein 
weiterer Vorteil daraus ist die geschütz-
te Privatsphäre der einzelnen Parteien.

PIONIERSTATUS DANK ERSCHLIESSUNG. Sei-
nen Pionierstatus verdient sich der Bau 
mit seinem Liftschacht und Treppenhaus.  
Normalerweise wird das Untergeschoss 
sowie das Treppenhaus und der Lift-
schacht betoniert oder gemauert. Bei 
diesem Holzbauprojekt machte die Engi-

neering-Abteilung der Renggli AG dem 
privaten Investor während der Planungs-
phase den Vorschlag, das gesamte  Ge-
bäude konsequent in Holzbauweise  zu re-
alisieren. Da dessen Herz seit Jahre n für 
Holz schlägt, war auch das Architektur-
büro Vogel Architekten aus Rheinfelden  
schnell von der Idee begeistert.

DANK DER BRANDSCHUTZVORSCHRIFTEN 2015 
ERST MÖGLICH. Vor ein paar Jahren wäre 
dieses Vorhaben aufgrund der Brand-
schutzvorschriften nicht möglich gewe-

sen. Bei den Holzbauten galten lange 
strengere Richtlinien im Vergleich zu an-
deren Bauweisen. Heute hingegen wä-
re theoretisch sogar ein Liftschacht aus 
Holz in Hochhäusern von 100 Metern 
Höhe statthaft. Der Trick dahinter ist re-
lativ einfach: Das tragende Holz muss auf 
Fluchtwegen und im Liftschacht durch 

eine nicht-brennba-
re Schicht gekapselt 
werden. Seit 2015 
sind damit die Holz-
gebäude den anderen 
Bauweisen gleichge-
stellt.

ERFOLGSFAKTOR 1: PART-
NER MÖGLICHST FRÜH 
MITEINBEZIEHEN. Bei 
diesem Bauprojekt 
war das Engineering-
Team frühzeitig mit 

dabei. Es konnte deshalb bereits in der 
Vorprojektphase optimale Lösungen er-
arbeiten, um das Treppenhaus und den 
Liftschacht in Holz zu integrieren.

Der Lift in eine neue Zeit
Auch wenn heute dank angepasster Brandschutzvorschriften Holzbauten immer mehr  
an Höhe gewinnen, blieb ein «Pièce de Résistance» klar dem Beton vorbehalten: die  
Erschliessung. Das dürfte sich jetzt ändern, wie ein Mehrfamilienhaus in Rheinfelden zeigt.

Von aussen nicht sichtbar: Das Mehrfamilienhaus ist ein reiner Holzbau, sogar der Liftschacht ist aus Holz.

 Heute wä re theoretisch ein Lift-
schacht aus Holz in Hochhäusern  
von 100 Metern Höhe möglich.»
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Tragende Wände, Decken und Stüt-
zen in Treppenhäuser müssen bei Mehr-
familienhäuser bereits ab zwei Geschos-
sen die Bauteilanforderung RF1 erfüllen 
und aus nicht brennbaren Materialien 

wie z. B. Glas, Beton oder Gips bestehen. 
Deshalb wurde die in Holzständerbau-
weise ausgeführte Treppenhauswand 
mit 18 mm dicken Gipsfaserplatten ge-
kapselt. Diese Gipsfaserplatten erfüllen 
die Anforderungen an die Brandschutz-
vorgaben. Dasselbe Vorgehen wurde 
für den Liftkern angewendet: Dieser be-
steht aus 100 Millimeter dicken Brett-
sperrholzplatten in Fichte. 18 Millimeter 
dicke, durchgängige Gipsfaserplatten 

sorgen für die notwendige Brandverhal-
tensgruppe RF1.

Im Mehrfamilienhaus in Rheinfelden 
ist der Liftkern aus Schallschutzüber-
legungen komplett von der restlichen 

Struktur abgekoppelt. Das 
bedeutet, dass dieser über 
die gesamte Höhe statisch 
selbsttragend ist. Da der Lift-
kern im obersten Geschoss 
vom Treppenhaus in die At-
tikawohnung führt, sind die 
Übergänge entsprechend 
schall- und brandschutztech-
nisch abgeschottet. 

ERFOLGSFAKTOR 2: NACH DER PLANUNG MUSS 
DIE AUSFÜHRUNG STIMMEN. Die junge The-
matik der Brandschutzkapselung von 
Bauteilen verlangt eine sorgfältige und 
konsequente Planung und Ausführung 
der Treppenhäuser und Liftschäch-
te. Nur mit einer komplett durchgängi-
gen und für diesen Einsatz zertifizier-
ten, nicht brennbaren Schicht kann eine 
funktionierende RF1-Kapselung sicher-

gestellt werden. Grosses Augenmerk gilt 
es, auch auf die Umsetzung am Bau zu 
legen: Durch den richtigen Einsatz der 
Plattenmaterialien, Verbindungsmittel 
und Dichtstoffe ist eine Kapselung, wie 
sie die Brandschutznormen verlangen, 
gewährleistet. Ein früher Einbezug des 
Engineering-Teams hilft, Lösungen von 

Hochwertiges Ambiente, geprägt von Eichenparkett und moderner Innenaustattung (Bilder: Renggli AG).

BRANDSCHUTZVORSCHRIFTEN
Die aktuellen Brandschutzvorschriften machen den  
Umgang mit Baustoffen und Bauteilen einfacher. Seither 
werden sie aufgrund ihres Brandbeitrags beurteilt, z.B. der 
Entzündbarkeit, der Brandgeschwindigkeit oder der Qualm-
bildung. Die Brandschutzkonzepte mit robusten Holzbau-
teilen sind somit neu denjenigen mit Stahlbeton oder Back-
stein gleichgestellt.

Das ist ein Meilenstein für die Holzbauer. Jahrelang waren 
sie diesbezüglich zurückgebunden. Daraufhin hat die Bran-
che intensiv geforscht und entwickelt. Die guten Erfahrun-
gen mit Holzbauprojekten haben schliesslich dazu geführt, 
dass Holz heute ohne Sonderregeln als Baustoff eingesetzt 
werden kann. 

Für den Holzbau eröffnen sich dadurch neue Anwendungs-
möglichkeiten für Wohn-, Büro- und Schulhäuser sowie für 
Beherbergungsbetriebe wie Hotels, Pflege- und Altershei-
me und sogar Krankenhäuser. Die Vereinfachungen wirken 
sich bei der Planung und Ausführung aus, die Investoren 
und Planer profitieren von völlig neuen Perspektiven.

 Es ist einfacher, wenn  
Engineering und Holzbau aus  
einer Hand kommen.»

BAU & HAUS  BRANDSCHUTZ IM HOLZBAU



*SIMONE LEICHT  
Die Autorin ist Leiterin Marketing/ 
Kommunikation bei der Renggli AG.
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Informativ, modern und natürlich responsive! Dies muss 
eine moderne Website heute alles sein. Mit der neuen Bildungs-
website hat der SVIT Zürich den hohen digitalen Ansprüchen un-
serer fortschrittlichen Gesellschaft folgegeleistet und präsentiert 
sich in frischem und benutzerfreundlichem Design. Mit nur we-
nigen Klicks findet man alle notwenigen Informationen und kann 
sich auch gleich anmelden – alles papierlos versteht sich.

Finden und gefunden werden. Auf unserem anonymisierten 
Stellenmarkt können die Kursteilnehmer ihre Fähigkeiten als Profil 
hinterlegen. Und unsere Mitglieder können ihre Stellenangebote 
platzieren.

Ich hab da noch eine Frage. In unserem Intranet können die 
Kursteilnehmer den Dozenten Fragen stellen und zwar immer und 
überall. Diese Fragen werden für alle Kursteilnehmer einsehbar 
beantwortet. Auch eine digitale Lerngruppe ist möglich – weil ge-
meinsam Lernen einfach mehr Spass macht!

Wir wünschen viel Vergnügen beim Entdecken unserer neuen 
Bildungswebsite

Dürfen wir vorstellen? 
Unsere neue Bildungswebsite!

www.svit-bildungzh.ch

Anfang an korrekt und ohne späteren Än-
derungsaufwand umzusetzen. Es ist da-
her umso einfacher, wenn Ingenieurs-
leistungen und Holzbau aus einer Hand 
kommen.

VORTEILE FÜR DEN INVESTOR. Das Treppen-
haus in Holz kann während des Errich-
tens des Gebäudes geschossweise mon-
tiert werden. Bei einem Treppenhaus in 

Beton ist dies nicht der Fall. Durch das 
Baumaterial Holz wird die Bauzeit mini-
miert, und der Ablauf wird vereinfacht. 
Beim Mehrfamilienhaus in Rheinfelden 
konnten ungefähr fünf Wochen Zeit ge-
wonnen werden. Die drei Elemente für 
den Liftschacht wurden in zwei Stunden 
montiert. Betonieren hätte nur für den 
Liftschacht mindestens zwei Wochen in 
Anspruch genommen – ohne Austrock-
nungszeit. Darüber hinaus kann auf ein 
zusätzliches Gerüst zur Erstellung des 
Treppenkerns verzichtet werden.

Ein weiterer Vorteil ist, dass die Ele-
mente bereits in sich ausgesteift und 
durch einen Zwischenraum vom Rest 
des Gebäudes abgekoppelt sind. Das 
ist optimal für den Schallschutz. Später 
wird der Liftschacht dann auf der Sei-
te des Treppenhauses schallisoliert und 

mit Gipskartonplatten beplankt. Der Lift 
steht von selbst – er ist lediglich nach 
oben mit der Dachkonstruktion verbun-
den. Zudem können die Holzbauer mit 
Holz viel genauer arbeiten, als dies mit 
Beton möglich ist: Hier herrscht eine To-
leranz im Millimeterbereich. Damit ist es 
einfacher, Türen und Treppenausstritte 
genau zu positionieren. All diese Vortei-
le zusammen reduzieren gesamthaft die 
Kosten für den Liftschacht. 

ANZEIGE

 Durch das Baumaterial 
Holz wird die Bauzeit  
minimiert – bei diesem  
Projekt um circa fünf  
Wochen.»



54 | immobilia Oktober 2017

IMMOBILIENBERUF  VALUATION CONGRESS 2017

DIETMAR KNOPF & CORINA GUILLÉN*  

WETTERKAPRIOLEN. An einem stürmischen 
Morgen begrüsst der neu gewählte Prä-
sident der Schätzungsexperten-Kam-
mer SEK/SVIT, Gunnar Gärtner MRICS, 
die 190 angereisten Teilnehmer im KK-
Thun. Er fragt, ob auch dem Schweizer 
Immobilienmarkt stürmische Zeiten be-
vorstehen und schafft die Ausgangslage 
für das gewählte Tagungsthema. Durch 
den Tag führt mit persönlichem Enga-
gement die Tagungsmoderatorin Marie 
Seiler MRICS, Vorstandsmitglied SEK/
SVIT und Head Advisory Real Estate 
PwC. 

IM NULLZINSALTER. Martin Neff , Cheföko-
nom der Raiffeisen-Gruppe, erklärt die In-
flation für tot. Denn trotz global seit 20 
Jahren sinkenden Zinsen zieht die klas-
sische Inflationstheorie nicht mehr. Neff 
macht sich demnach keine Sorgen über 
den Zins ausblick und geht von einem 
«soft landig» für die Immobilienpreise 
aus. «Der Immobilienmarkt befindet sich 
zurzeit in der After-Hour», so Neff. Sinkt 
der Referenzzinssatz, müssten die Be-
standesmieten nachziehen. «Doch der 
Immobilienmarkt reagiert träge auf diese 

Entwicklung», fährt Neff fort, denn «der 
wahre Preistreiber ist die Geldpolitik». Of-
fen bleibt die provokante Frage, wie der 
Bewerter bei der Kapitalisierung mit einer  
Division durch Null – oder gar Minus – 
umgehen will. 

RENDITEN IN REGIONALEN TEILMÄRKTEN. «Die 
Rendite hat eine Schwester namens Risi-
ko», sagt der zweite Referent des Tages, 
Dr. Stefan Fahrländer, Partner der Fahr-
länder Partner Raumentwicklung AG, zu 
Beginn seines Vortrags und geht zuerst 
vertieft auf das Thema der Verzinsung ein. 
Diese sei eine Frage der Optik. Ist sie Re-
sultat, Erwartung oder definiert durch die 
Kosten? Je nachdem variieren die Einga-
befaktoren. So seien die Wertsteigerun-
gen seit dem Jahr 2000 zu drei Viertel ei-
ne Folge der Diskontierung und nicht von 
höheren Erträgen. Da sich Wertänderun-
gen auf das Eigenkapital auswirken, stei-
ge damit auch das Risiko. «Das gilt eben-
so an den Immobilienmärkten», erklärt 
Fahrländer, «wo heute die Bruttorendi-
ten bei Mehrfamilienhaus-Transaktionen 
bei rund 4,2% liegen.» 

Die Werte von Renditeliegenschaften 
steigen also? Bei der Betrachtung des Im-

mobilienmarktes sei ihm aufgefallen, dass 
die Marktwerte von Renditeliegenschaf-
ten teilweise deutlich über den Buchwer-
ten lägen. Die Interpretation der Indizes 
lässt den Schluss zu, «dass die Höhe der 
Verkaufsgewinne nicht abhängig von der 
Marktsituation, der Zahl der Transak-
tionen und dem Buchwert der verkauften 
Liegenschaften ist, sondern abhängig von 
der Haltedauer», fährt Fahrländer fort. 
Er zieht das Fazit, dass Liegenschaften 
im Bestand systematisch tiefer bewertet 
werden als im Rahmen von Transaktions-
bewertungen.

In vielen Portfolios von institutionel-
len Investoren seien Bewertungspuffer 
drin. Der Hauptgrund dafür liegt ver-
mutlich in der mangelnden Transparenz 
auf dem Transaktionsmarkt. Diese «Luft» 
in den Portfolios könnte im Fall einer 
Trendumkehr am Markt abgelassen wer-
den, was Folgen hätte.

Nach einem Überblick zur Nachfrage-
erwartung in Teilmärkten sowie regiona-
ler Verdichtungs- und Umzonungschan-
cen konkludiert Fahrländer, dass eine 
– irgendwann – eintretende Wende alle 
betreffen werde. Als mögliche Outper-
former verbleiben heute periphere La-

Akquisition im aktuellen Markt
Der 6. Valuation Congress der Schätzungsexperten-Kammer SEK/SVIT fand am 14. September 
erneut im Kultur- und Kongresszentrum Thun statt. Sieben spannende Referate betrachteten 
das hochaktuelle Tagungsthema der Bewertung von Akquisitionen im aktuellen Marktumfeld.

190 Teilnehmer interessieren sich für das hochaktuelle Kongressthema (Fotos: Patric Spahni).
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gen mit Potenzial auf Verdichtung, Auf- 
oder Umzonung.

PORTFOLIOAUFBAU IN EINEM ILLIQUIDEN 
MARKT. Die Fondsmanagerin Silvia 
Hochrein  MRICS, Head Transactions 
bei der Procimmo SA, hält fest, dass die 
Schweiz nach wie vor ein robuster Wirt-
schaftsstandort ist. «Die Schweiz gilt als 
Innovationsleader und punktet mit Qua-
litätsvorteilen», erläutert Hochrein. Vor 
diesem Hintergrund böten Gewerbelie-
genschaften vergleichsweise gute Ren-
diteaussichten gegenüber Wohnliegen-
schaften. Risiko bedeutet auch Potenzial. 
«Gründe für die zögerlichen Investitio-
nen in diese Asset-Klasse sind meist feh-
lendes internes Know-how. Zudem wer-
den die Risiken oft falsch eingeschätzt», 
so Hochrein, «vor allem in Immobilien 
an peripheren B-Lagen steckt viel Poten-
zial. Soll dieses freigesetzt werden, kann 
durch Risikovermeidungsstrategien der 
Renditeverlust unterproportional aus-
fallen. Der Fokus liegt auf der Vermei-
dung von Leerständen, der Entwicklung 
unternutzter Flächen und Tiefpreisstra-
tegien zur Sicherung von permanenten 
Mietzinseinnahmen. Ein weiterer Anreiz 

für Anlagen in Gewerbeimmobilien sei-
en steuerbefreite Fonds für institutionel-
le Investoren. «Langfristig sind das sehr 
gute Investitionen», fasst Hochrein ihre 
Ausführungen zusammen. 

LEERSTAND IN AKQUISITIONEN UNTER-
SCHÄTZT. Nach der Mittagspause steigt 
Driss Agramelal MRICS, Standortlei-
ter der neuen Niederlassung von IAZI in 
Lausanne,  auf das Podium. Er verdeut-
licht anhand einer Grafik, dass jede zehnte 

Liegenschaft,  die seit 2011 gebaut wurde, 
zu einem Drittel leer steht. Woher kom-
men diese Leerstände? «Zum Teil las-
sen sich die aktuellen Leerstände mit ei-
nem Nachfragerückgang erklären», sagt 
Agramelal, «denn die Zahl der Einwande-
rer ist in den letzten Jahren um 20% ge-

sunken.» In der Akquisition kann das Übel 
der Leerstände aber auch eine Wertstei-
gerungschance bedeuten. 

In der Praxis rät Agramelal für jede 
Objektkategorie einen Sockelleerstand 
zu definieren. Mietverträge, insbesonde-
re mit Gewerbemietern, müssen gesichtet 
und in puncto Dauer und Kündigungsfris-
ten gewertet werden. Nicht selten finden 
sich darin unbequeme Vereinbarungen 
wie beispielsweise einmonatige Kündi-
gungsfristen. Ferner müsse man leer-
standsabhängige Aufwände im Auge be-
halten, weist Agramelal darauf hin, also 
Kosten, welche auf die Mieterschaft aus-
gelagert sind und beim Leerstand auf den 
Eigentümer übergehen.

OPTIMIERUNG DER MEHRWERTSTEUER. Nun 
folgt ein anspruchsvolles Thema, in das 
Tobias Meier Kern, Director Steuern und 
Recht bei PwC Schweiz, mit einem flot-
ten Spruch einsteigt: «Das Thema Mehr-
wertsteuer ist für die Meisten von Ihnen 
so attraktiv wie ein Besuch beim Zahn-
arzt.» Ganz so schlimm ist es nicht, als er 
den Einfluss der Mehrwertsteuer auf Im-
mobilientransaktionen skizziert. 

Meier Kern empfiehlt den Kongress-
teilnehmern, die Mehrwertsteuer bei 
Verkaufsabsichten frühzeitig zu berück-
sichtigen. Denn eine Transaktion kann 
Steuerrisiken, aber auch Steuerpotenzi-
ale bieten. «Bei einem Erwerb im Mel-
deverfahren oder bei einem Share-Deal 
besteht für den Käufer ein verstecktes 
Vorsteuerpotenzial oder ein Mehrwert-
steuer-Risiko», sagt Meier Kern, «da je-
der Kauf mit einer optierten Mehrwert-
steuer dazu führt, dass der Käufer die 

bezahlte Steuer vielleicht 
nicht zurückfordern kann 
oder bei einer Nutzungsände-
rung innerhalb von 20 Jahren 
teilweise wieder an die Eidge-
nössische Steuerverwaltung 
zurückzahlen muss.» In Miet-
verhandlungen sollten Um-
sätze möglichst immer ver-
steuert werden, denn daraus 

kann sich sogar bei tieferen Mietzinsan-
sätzen eine höhere Rendite ergeben.

Mit diesen und anderen Aussagen 
bringt Meier Kern das komplexe Thema 
der Mehrwertsteuer einer breiten Audi-
enz verständlich und spritzig rüber. Zum 
Abschluss betont er, dass für die Rück-

Tagungsmoderatorin Marie Seiler mit dem ersten Referenten Martin Neff im Gespräch.

 Der wahre Preistreiber  
in der Immobilienwirtschaft ist  
die Geldpolitik.»
MARTIN NEFF, CHEFÖKONOM RAIFFEISSEN SCHWEIZ
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erstattung der Vorsteuer eine ausführ-
liche, lückenlose Dokumentation uner-
lässlich sei. Denn jeder optierte Verkauf 
hat eine neue 20-jährige Aufschiebedau-
er zur Folge.

TRANSAKTIONSPROZESSE IN ANSPRUCHSVOL-
LEN MÄRKTEN. Béatrice Gollong MRICS, 
Head Investment und Consulting bei SPG 
Intercity Zurich AG, legt in ihrem Vor-
trag den Fokus auf Transaktionsprozesse  
in anspruchsvollen Immobilienmärkten. 
«Das Volumen am Schweizer Renditelie-
genschaftsmarkt ist 2017 zwar sehr li-
quide», sagt Gollong und ergänzt, «aber 
bisher gibt es relativ wenig Abschlüs-
se, da das Angebot und die Nachfrage 
zurzeit weniger gut zusammenpassen. 
Ausserdem verhalten sich viele Inves-
toren sehr selektiv». Die Bruttoanfangs-
renditen von Wohnliegenschaften sind 
schweizweit in den letzten 10 Jahren um 
über 2% gesunken. 

Die wichtigsten Transaktionsprozes-
se sind individuelle Verhandlungen und 
Auktionen. «Bei  den Auktionen unter-
scheiden wir geführte und öffentliche», 
führt Gollong aus. Vertieft geht sie auf die 
vier Phasen des geschlossenen Transak-
tionsprozesses ein: Strukturierung, Mar-
keting, Evaluation und Verhandlung. 

Wichtig ist ihr, «dass die Strukturierung 
eine Geschichte der Liegenschaft er-
zählen sollte». Während der Dauer des 
Verkaufsprozesses gibt es verschiede-
ne Bewertungszeitpunkte. Beim Closing 

ist eine Abweichung von Wert und Preis 
durchaus möglich. In der Schlussver-
handlung fliessen steuerliche, strategi-
sche und rechtliche Belange ein. Dabei 
muss das höchste Gebot nicht unbedingt 
die beste Übereinstimmung von Käufer 
und Verkäufer darstellen.

WERTRELEVANTE AS-
PEKTE VON MIETVER-
TRÄGEN. Beim Ab-
schlussreferat heisst 
Hans Bättig, Für-
sprecher Krneta Ad-
vokatur Notariat, die 
Zuhörer willkommen 
in der Welt der Juris-
ten. Ziel der Schät-

zung sei es, bei einem Immobilienkauf 
«nur einen Preis zu bezahlen, den man 
aus dem Liegenschaftsertrag wieder lö-
sen kann». Die objektiv erzielbaren künf-
tigen Erträge stehen im Zentrum der Be-

 Rund drei Viertel der Wertänderung  
resultiert aus einer Diskontierung.»
STEFAN FAHRLÄNDER, FAHRLÄNDER PARTNER  
RAUMENTWICKLUNG FPRE

IMMOBILIENBERUF  VALUATION CONGRESS 2017

SEK-Präsident Gunnar Gärtner (Bild oben links) und die Referenten Silvia Hochrain (unten links), Dr. Stefan Fahrländer (oben rechts) und Dris Agremelal 
(unten rechts).



immobilia Oktober 2017 | 57

Spannende Beiträge auch am Nachmittag von Béatrice Gollong (Bild oben links), Tobias Meier Kern (unten rechts) und Hans Bättig (oben rechts). 

urteilung. Nebst der Überprüfung ob 
die Mieten marktgerecht sind, ist eben-
so wichtig, ob ein Potenzial auch miet-
rechtlich durchsetzbar ist. 

In der absoluten Betrachtung werden 
Mieten nach einem angemessenen Net-
toertrag und der Quartierüblichkeit an-
gesetzt. Bei Wohnliegenschaften sei ein 
direkter Vergleich der Üblichkeit kaum 
möglich, meint er, bei Geschäftsliegen-
schaften könne man auf die Quadratme-
terpreise abstellen, was ebenfalls sehr 
schwierig ist. Die Nettorendite ihrerseits 
wird durch Hindernisse wie die Relevanz 
der Besitzdauer oder die Abstützung auf 
die ursprünglichen Anlagekosten in der 
Realität unpraktikabel. «Weil der Ver-
mieter den Mietzins nur nach der rela-
tiven Methode und nach standardisier-
ten Sätzen erhöhen darf, erziele er bei 
steigenden Hypothekarzinsen nach gel-
tender Rechtspraxis eine ungenügende 
Nettorendite», kritisiert Bättig. 

Auch die Anwendung der relativen Me-
thoden bei Veränderungen während der 
Mietdauer schafft kaum Erleichterung, 
da ein vorher zu hoher Mietzins zu hoch 
und ein vorher zu tiefer zu tief bleibt. Als 
«Trost» bleibe dem Vermieter einzig, dem 
Mieter zu kündigen. Nur so könne er eine 
angemessene Nettorendite erzielen.

Dienlich bleibt die Nettorendite je-
doch als Abwehrmittel gegen Mietzins-
senkungs- und Mietzinserhöhungsbe-
gehren. Zum Schluss seines Vortrags 
weist Bättig auf eine geteilte Schweiz 
hin, jedenfalls in Bezug auf die Bundes-
gerichtsurteile seit 2000. Obwohl sich 
nur rund 25% der Mieterhaushalte in 
der Romandie befinden, sind sie für 77% 
aller mietrechtlichen Bundesgerichts-
urteile verantwortlich. Dagegen pro-
duzieren 70% Deutschschweizer Miet-
haushalte bloss 14% aller Urteile.

Zum Abschluss des diesjährigen 
Valuation  Congress findet zum ersten Mal 

im Anschluss der After-Congress-Apéro 
im Seepark Thun statt. Die Themen zu 
Immobilientransaktionen im aktuellen 
Markt umfeld werden in der nächsten Aus-
gabe der Immobilia durch Fachbeiträge 
von Béatrice Gollong, Dr. Stefan Fahrlän-
der und weiteren Referenten vertieft.  

*CORINA GUILLÉN  
Die Autorin ist Betriebsökonomin FH HWZ 
und Immobilienbewerterin FA. Aktuell ist  
sie als Bewerterin bei der Comre AG tätig.

DIETMAR KNOPF  
Der diplomierte Architekt ist Redaktor der 
Zeitschrift Immobilia. 
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Ein Thema – vier Referenten
Die Einführung von BIM ist derzeit das Thema in der Bau- und Immobilienbranche.  
Im Rahmen der Focus-Veranstaltung der Kammer unabhängiger Bauherrenberater  
zeigten am 5. September vier Referenten ihre Sicht auf das neue Zusammenarbeitsmodell. 

RETO WESTERMANN*  

VIER BLICKWINKEL. «Aktuell sehe ich den 
Mehrwert von BIM für unser Bauprojekt 
noch nicht, hoffe aber, dass der ‹Wow- 
Effekt› bald kommt.» Peter Strebel, Un-
ternehmensleiter der zur Migros ge-
hörenden Liegenschaften-Betrieb AG, 
nahm an der Focus-Veranstaltung der 
Kammer unabhängiger Bauherrenbera-
ter (KUB) vom 5. September in Zürich  
kein Blatt vor den Mund. Gleichzeitig 
stellte er aber auch klar: «Ich bin ein 
Verfechter von BIM und engagiere mich 
deshalb auch im ‹Netzwerk Digital› als 
Vertreter der grossen, privaten Bauher-
ren.» Strebel beleuchtete als einer von 
vier Referenten das Thema BIM. 

Neben ihm sprachen an diesem Spät-
nachmittag im Metropol-Saal der BIM-
Spezialist Adrian Wildenauer vom Be-
ratungsunternehmen Pom+, Clemens 
Neubauer vom Schweizer Ableger des 
Baukonzerns Porr und Patrick Suter von 
der Holzbaufirma Erne in Laufenburg. 
Den Einstieg in die Veranstaltung hat-
te zuvor KUB-Präsident Thomas Wipfler 
gemacht. In seinen Begrüssungsworten 
blickte er für die KUB positiv in die digi-
tale Zukunft: «Auch in Zeiten vom BIM 

braucht es weiterhin gut ausgebildete 
Bauherrenberater.»

DATENSICHERHEIT WIRD ZUM THEMA. Danach 
gab er den Stab an den BIM-Spezialisten 
Adrian Wildenauer weiter. Er berät un-
ter anderem Kunden beim Einstieg in die 
Welt von BIM – der digitalen Planung, 
Ausführung und Bewirtschaftung. Auf-

grund einer nationalen Umfrage im Na-
men der KUB mit über 400 Teilnehmern 
ist für ihn klar, wer dabei die Nase vorne 
hat: Bauherren und Bauherrenvertreter. 
Der Anstoss mit Hilfe eines virtuellen 
Modells zu arbeiten, kommt also nicht 
von den Planern, den ausführenden Fir-
men oder gar vom Staat, sondern von 

KUB-Präsident Thomas Wipfler mit den vier Referenten: Adrian Wildenauer, Patrick Suter, Peter Strebel und Clemens Neubauer (v. l. n. r.).

IMMOBILIENBERUF  KUB FOCUS

den Auftraggebern. Entsprechend hin-
ken in der Schweiz auch die Vorgaben 
von offizieller Seite hinten nach: Erst An-
fang 2018 soll beispielsweise das Merk-
blatt 2051 des SIA erscheinen und die 
Arbeit mit BIM normiert werden. Auch 
sonst gibt es aus Wildenauers Sicht, noch 
viel zu tun. Das zeigen weitere Ergebnis-
se der für die KUB in der Schweiz zum 

Thema  BIM durchge-
führten Umfrage. 

Besonders oft 
tauchten darin bei den 
Antworten die The-
men Datensicherheit  
und Datenschutz auf. 
«Dieser Problema-
tik sollte man sich als 
Auftraggeber bewusst 
sein», sagte Adrian  
Wildenauer. Zu den 

heiklen Punkten zählen für ihn etwa die 
Standorte der Server auf denen die BIM-
Daten liegen, die langfristige Verfügbar-
keit der Software, die Besitzrechte an 
den Daten oder die Zugangsregelung.

DER BAUHERRENBERATER WIRD NOCH WICHTI-
GER. Die zweite Hälfte der Veranstaltung 

 Ohne Kommunikation und gute  
Zusammenarbeit funktioniert auch im  
Zeitalter der Digitalisierung gar nichts.»
PATRICK SUTER, GESCHÄFTSLEITUNG ERNE AG HOLZBAU
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zeigte mit den Referaten von Clemens 
Neubauer und Patrick Suter, wo bei BIM 
derzeit die Herausforderungen für die 

involvierten Unternehmer im Planungs- 
und Baualltag liegen. Sowohl der Bau-
konzern Porr als auch die Holzbaufirma 
Erne haben sich in den letzten Jahren in-
tensiv mit der Digitalisierung auseinan-
dergesetzt. Porr beispielsweise trimmt 
den Konzern seit 2011 konsequent auf 
BIM und stösst dabei immer wieder auf 
Hindernisse. «Einerseits fehlen bis heute 
zum Teil Normen, die wir deshalb selber 
aufstellen müssen, andererseits gibt es 
Schnittstellenprobleme zwischen Soft-
wareprodukten unterschiedlicher An-
wender», sagte Neubauer. 

Für ihn überwiegen aber die Vor-
teile: Hilfreich sei BIM beispielsweise 
jetzt schon bei der Kalkulation grosser 

Projekte, bei der Lo-
gistikplanung oder 
der Arbeitsvorberei-
tung. Auch bei Erne 
in Laufenburg setzt 
man voll auf die Di-
gitalisierung. «Wir 
arbeiten derzeit aber 
nicht mit einem ein-
zigen BIM-Modell, 
sondern parallel mit 
mehreren dreidi-

mensionalen Modellen – etwa einem für 
die Struktur und einem für die Haustech-
nik», erläutert Patrick Suter in seinem 
Referat am KUB-Anlass. Das sei einfa-
cher und meist auch schneller. Welches 
Tempo möglich ist, demonstrierte er am 
Beispiel des Projekts «Suurstoffi 22» in 
Rotkreuz, dem ersten Holzhochhaus der 
Schweiz. 

Dieses wird derzeit in einem engen 
Takt hochgezogen und benötigte dank 
Digitalisierung nur gerade drei Mona-
te für die Ausführungsplanung. Suter 
zeigte sich überzeugt von der digitalen 

Planung, wies aber auch auf wichtige 
Voraussetzungen hin: «Ohne Kommuni-
kation und gute Zusammenarbeit funk-
tioniert auch im Zeitalter der Digitalisie-
rung gar nichts.»

FAZIT: Die vier Referate zeigten, dass es 
für die flächendeckende Einführung von 
BIM noch viel zu tun gibt, dem virtuellen 
Modell aber die Zukunft gehört. Und ei-
nes war zum Schluss ebenfalls klar: Prä-
sident Thomas Wipflers positiver Blick 
auf die künftige Arbeit der Bauherren-
berater ist richtig. Denn die neuen He-
rausforderungen und Komplexitäten, die 
BIM an die Bauherren stellt, macht eine 
kompetente Beratung sogar noch wich-
tiger als bis anhin schon.  

In ihren Referaten und in der kurzen Fragerunde am Schluss zeigten die vier Redner, welche Rolle das Thema BIM in ihrem Berufsalltag heute schon spielt 
(Fotos: Alessandro Della Bella).

 Aktuell sind Bauherren und  
Bauherrenvertreter die grössten  
Innovatoren.»
ADRIAN WILDENAUER, SENIOR CONSULTANT POM+

* RETO WESTERMANN 
Reto Westermann, Journalist BR, dipl.  
Arch. ETH, Alpha Media AG, Winterthur,  
ist Medienbeauftragter der KUB.
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Seminare und Tagungen  
der SVIT Swiss Real  
Estate School

 

 SEMINAR
HERAUSFORDERUNGEN DER 
DIGITALISIERUNG  FÜR 
AKQUISITION UND VERKAUF VON 
IMMOBILIEN 
25.10.2017

INHALT
Die Digitalisierung bietet den Immo-
bilienexperten Möglichkeiten, sich 
durch neue Tools und innovative Me-
thoden Wettbewerbsvorteile zu schaf-
fen. Das Internet und viele Dienstleis-
tungen, welche in den letzten Jahren 
den Markt eroberten, ermöglichen bei 
richtigem Umgang ungeahnte Zeit- 
und Geldeinsparungen. Die digita-
len Medien bieten zudem die Chan-
ce, Eigentümer und Kaufinteressenten 
zufrieden zu stellen und so an neue 
Empfehlungsaufträge zu gelangen.
 
Lernen Sie, wie Sie Ihre Datenbank, re-
spektive das CRM, bestmöglich nut-
zen und mit einfachen Möglichkeiten 
einen digitalen Workflow/Prozess in 
Ihrem Unternehmen abbilden.

ZIELPUBLIKUM
Immobilienmakler, Immobilien-Treu-
händer, Immobilienberater und weite-
re interessierte Fachleute.

REFERENT
Georg Ortner, Trainer und Buchautor,
Polaris Investment AG. Durch sei-
ne jahrelange Tätigkeit als Immobi-
lienmakler gilt Georg Ortner als der 
Praktiker unter den Trainern und be-
geistert seit Jahren die Immobilien-
wirtschaft in Oesterreich, Deutschland 
und der Schweiz.
 
Zu seinen Kunden zählen sowohl nam-
hafte nationale und internationale Un-
ternehmen als auch Banken und Ver-
bände. Seine Themen drehen sich 
rund um Akquise und Verkauf. Sein 
Credo: Menschen wollen nichts ver-
kauft bekommen. Sie wollen kaufen.

VERANSTALTUNGSORT UND -ZEIT
Hotel Radisson, 8058 Zürich-Airport 
09.00 bis 17.00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR
783 CHF (SVIT-Mitglieder), 972 CHF  
(übrige Teilnehmende) inkl. MWST.
Darin inbegriffen sind Seminarunterla-
gen, Pausengetränke und Mittag-
essen.

Seminare und Tagungen
der SVIT Swiss Real Estate School

Anmeldung über www.svit-sres.ch oder  
per E-Mail an info@svit-sres.ch

25.10.2017  Herausforderungen der Digitalisierung (Wiederholung)
07.11.2017  Erfolgreich Immobilien verkaufen
21.11.2017 Bestellerkompetenz
22.11.2017  Mietrecht Best Practice
05.12.2017  Mehrwertsteuer

SVIT Swiss Real Estate School AG
Giessereistrasse 18, 8005 Zürich
Tel. 044 434 78 98, Tax 044 434 78 99

IMMOBILIENBERUF  SEMINARE UND TAGUNGEN

  

 SEMINAR
ERFOLGREICH IMMOBILIEN  
VERKAUFEN 
07.11.2017

INHALT
Der Immobilienmarkt ist in ständiger 
Veränderung. Kunden sind durch das 
Zeitalter der Recherche bestens aus-
gebildet und vergleichen Angebote 
über verschiedenste Medien.
 
Immobilienmakler und Verkäufer ste-
hen vor der Herausforderung, Ihre Ob-
jekte im Markt bestmöglich zu bewer-
ben und so aufzubereiten, damit 
effizient zum besten Preis verkauft 
werden kann und das Unternehmen 
sich im Markt positionieren kann. In 
diesem Seminar wird der gesamte 
Prozess vom Marketing bis zum Ver-
kaufsabschluss aufgezeigt.
 
Neben verschiedenen Strategien zur 
Werbung und Positionierung werden 
vor allen verbale Verkaufsfähigkeiten 
wie Rhetorik und Einwandbehandlung 
geschult. Teilnehmer des Seminares 
darauf sensibilisiert, echte Kunden 
aus der Masse der Interessen zu fil-
tern und gezielt zum Abschluss zu 
bringen.

ZIELPUBLIKUM
Immobilienmakler, Immobilien-Treu-
händer, Immobilienberater und weite-
re interessierte Fachleute. 

REFERENT
Georg Ortner, Trainer und Buchautor,
Polaris Investment AG, Postplatz 1, 
6301 Zug
 
Durch seine jahrelange Tätigkeit als 
Immobilienmakler gilt Georg Ort-
ner als der Praktiker unter den Trai-
nern und begeistert seit Jahren die 
Immobilienwirtschaft in Oesterreich, 
Deutschland und der Schweiz.
 
Zu seinen Kunden zählen sowohl nam-
hafte nationale und internationale Un-
ternehmen als auch Banken und Ver-
bände. Seine Themen drehen sich 
rund um Akquise und Verkauf. Sein 
Credo: Menschen wollen nichts ver-
kauft bekommen. Sie wollen kaufen.

VERANSTALTUNGSORT UND -ZEIT
Renaissance Zürich Tower Hotel, 
8005 Zürich 
09.00 bis 17.00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR
783 CHF (SVIT-Mitglieder), 972 CHF  
(übrige Teilnehmende) inkl. MWST.
Darin inbegriffen sind Seminarunter    la-
gen, Pausengetränke und Mittag-
essen.

 SEMINAR
BESTELLERKOMPETENZ IM  
FACILITY MANAGEMENT 
21.11.2017

INHALT
Die Beschaffung von Leistungen und 
Ressourcen ist ein zentraler und uner-
lässlicher Erfolgsfaktor beim Bereitstel-
len und Betreiben von Immobilien über 
den gesamten Lebenszyklus.
 
Mit zunehmendem Fokus auf das Kern-
geschäft und der damit verbundenen 
Auslagerung von Dienstleistungen an 
Dritte sind die Beschaffungsvolumina 
im Facility Management und in der
Immobilienwirtschaft markant ange-
wachsen. Mit steigender Tendenz wer-
den alleine in der Schweiz jährlich 
Drittleistungen für etliche Milliarden 
Franken zugekauft oder neudeutsch
(outgesourct). Qualität, Bedürfnisge-
rechtigkeit, Wirtschaftlichkeit, aber 
auch Umweltverträglichkeitall dieser 
Leistungen stehen eins zu eins in Ab-
hängigkeit von deren Beschaffung.
Es versteht sich darum von selbst, 
dass im Zeitalter von Outsourcing die 
Beschaffungs- oder Bestellerkompe-
tenz zentrale und unabdingbare Kern-
kompetenz eines erfolgreichen Immo-
bilien managements geworden ist. 
Diesem Umstand wird bei der immobi-
lienwirtschaftlichen Aus- und Weiter-
bildung bisher kaum Rechnung getra-
gen. Dieses kritische Manko will SVIT 
FM Schweiz in Zusammenarbeit mit 
der Schulfirma des Verbandes mit dem 
Leitfaden «Bestellerkompetenz» und 
entsprechenden Seminaren dazu be-
seitigen. Als Organisation, die sich sehr 
direkt an der Schnittstelle zwischen 
Leistungsempfänger und  Leistungs - 
erbringer bewegt, sieht es SVIT FM 
Schweiz es als ihre Aufgabe, hier einen 
wichtigen Beitrag zu leisten.
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AN- BZW. ABMELDEKONDITIONEN 
FÜR ALLE SEMINARE (OHNE  
INTENSIVSEMINARE)
–Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Die 
Anmeldungen werden in chronologischer 
Reihenfolge berücksichtigt.

–Kostenfolge bei Abmeldung: Eine Annul-
lierung (nur schriftlich) ist bis 14 Tage vor 
Veranstaltungsbeginn kostenlos möglich, 
bis 7 Tage vorher wird die Hälfte der Teil-
nehmergebühr erhoben. Bei Absagen da-
nach wird die volle Gebühr fällig. Ersatzteil-
nehmer werden ohne zusätzliche Kosten 
akzeptiert.

–Programmänderungen aus dringendem 
Anlass behält sich der Veranstalter vor.

ZIELPUBLIKUM
Immobilienbewirtschafter und -ver-
markter, Bauherrenberater und -ver-
treter, Architekten und
Ingenieure, Eigentümer von Wohn- 
und Geschäftsimmobilien

REFERENT
Steffen Gürtler, Move Consultants AG
David Schertenleib, Procurement 
Partner  AG

VERANSTALTUNGSORT UND -ZEIT
Hotel Sedartis, 8800 Thalwil 
09.00 bis 16.00 Uhr

TEILNAHMEGEBÜHR
783 CHF (SVIT-Mitglieder), 972 CHF  
(übrige Teilnehmende) inkl. MWST.
Darin inbegriffen sind Seminarunter   -
la gen, Pausengetränke und Mittag-
essen.

12

«Als Planer muss ich die 
wirtschaftlichen Folgen 
einer Planung kennen.» 
Weiterbildungsmaster in 
Real Estate Management 

www.fhsg.ch/immobilien 
oder weiterbildung@fhsg.ch 

FHO Fachhochschule Ostschweiz

Mauro Formoso, 
Absolvent MAS in 
Real Estate Management

ANZEIGE
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DIE ASSISTENZKURSE UND DER SACHBEARBEITERKURS –  
ANGEPASST AN ARBEITS- UND BILDUNGSMARKT 
Die Assistenzkurse und der Sachbearbeiterkurs bilden einen festen Bestandteil des Ausbildungsangebotes innerhalb der verschiede-
nen Regionen des Schweizerischen Verbandes der Immobilienwirtschaft (SVIT). Die Assistenzkurse können in beliebiger Reihenfol-
ge besucht werden und berechtigen nach bestandener Prüfung zum Tragen des Titels «Assistent/in SVIT». Zur Erlangung des Titels 
«Sachbearbeiter/in SVIT» sind die Assistenzkurse in vorgegebener Kombination zu absolvieren. Als Alternative kann das Zertifikat in 
Immobilienbewirtschaftung direkt mit dem Kurs in Sachbearbeitung erlangt werden. Sie richten sich insbesondere an Quereinsteige-
rinnen und Quereinsteiger und dienen auch zur Erlangung von Zusatzkompetenzen von Immobilienfachleuten. Nähere Informationen 
und Anmeldung bei den regionalen Lehrgangsleitungen in den SVIT-Mitgliederorganisationen (siehe nächste Seite). 

Assistenzkurse, Sachbearbeiterkurs, 
Branchenkunde KV der SVIT-
Mitglieder organisationen

 SACHBEARBEITERKURSE

SACHBEARBEITER/IN IMMO-
BILIEN-BEWIRTSCHAFTUNG SVIT
SVIT Ostschweiz
11.01.2018 –  06.07.2018
Dienstag und Donnerstag,
18.00 – 21.15 Uhr
KBZ, St. Gallen
SVIT Zürich
09.02.2018 – 26.10.2018
16.03.2018 – 23.11.2018
Freitag, 09.00 – 15.30 Uhr
Zürich-Oerlikon

 ASSISTENZKURSE

ASSISTENT/IN BEWIRTSCHAF-
TUNG  MIET LIEGENSCHAFTEN SVIT
SVIT Bern
16.10.2017 – 27.01.2018
Montag, 18.00 – 20.30 Uhr
Samstag, 08.30 – 12.00 Uhr
Feusi Bildungszentrum, Bern
SVIT Graubünden
12.01.2018 – 23.03.2018
Freitag, 17.30 – 21.00 Uhr
Samstag, 08.30 – 12.00 Uhr
HWSGR, Chur
SVIT Ostschweiz
11.01.2018 –  05.04.2018
Dienstag und Donnerstag,
18.00 – 21.15 Uhr
KBZ, St. Gallen
SVIT Zentralschweiz
21.02.2018 – 06.06.2018 (Kurs 1)
20.08.2018 – 28.11.2018 (Kurs 2)
Montag und Mittwoch,  
18.30 – 21.00 Uhr
Luzern
SVIT Zürich
15.01.2018 – 14.05.2018
Montag, 18.00 – 20.45 Uhr
Samstag, 09.00 – 15.30 Uhr
Zürich-Oerlikon

ASSISTENT/IN IMMOBILIEN- 
VERMARKTUNG SVIT
SVIT Bern
12.03.2018 – 23.06.2018
Montag, 17.45 – 21.00 Uhr
Samstag, 08.30 – 12.00 Uhr
Feusi Bildungszentrum, Bern
SVIT Zürich
16.01.2018 – 24.04.2018 
Dienstag, 18.00 – 20.45 Uhr 
Samstag, 09.00 – 15.30 Uhr 
Zürich-Oerlikon

ASSISTENT/IN  
BEWIRTSCHAFTUNG 
STOCKWERK EIGENTUM SVIT
SVIT Aargau
19.10.2017 – 07.12.2017
Donnerstag, 18.00 – 20.35 Uhr
Berufsschule, Lenzburg

SVIT Bern
26.10.2017 – 07.12.2017
Donnerstag, 18.00 – 20.30 Uhr
Feusi Bildungszentrum, Bern

SVIT Graubünden
06.04.2018 – 26.05.2018
Freitag, 17.30 – 21.00 Uhr
Samstag, 08.30 – 12.00 Uhr
HWSGR, Chur

SVIT Ostschweiz
24.04.2018 –  22.05.2018
Dienstag und Donnerstag,
18.00 – 21.15 Uhr
KBZ, St. Gallen 

SVIT Zentralschweiz
03.01.2018 – 05.02.2018
04.06.2018 – 04.07.2018
Montag und Mittwoch,  
18.30 – 21.00 Uhr
Luzern

SVIT Zürich
13.11.2017 – 18.12.2017
Montag, 14.30 – 20.45 Uhr
Zürich-Oerlikon

ASSISTENT/IN LIEGENSCHAFTS - 
BUCH HALTUNG SVIT
SVIT Aargau
18.10.2017 – 06.12.2017
Mittwoch, 18.00 – 20.35 Uhr
Berufsschule, Lenzburg

SVIT Basel
Modul 2: 03.01.2018 –  07.02.2018
Mittwoch, 08.15 – 11.45 Uhr
NSH Bildungszentrum, Basel

SVIT Bern
Modul 2: 31.10.2017 – 13.12.2017
Dienstag, 17.30 – 20.00 Uhr
Feusi Bildungszentrum, Bern

SVIT Graubünden
Modul 1: 24.08.2018 – 08.09.2018
Modul 2: 14.09.2018 – 29.09.2018
Freitag, 17.30 – 21.00 Uhr
Samstag, 08.30 – 12.00 Uhr
HWSGR, Chur

  

 

SVIT Ostschweiz
Modul 1: 24.05.2018 – 12.06.2018 
Modul 2: 14.06.2018 – 05.07.2018 
Dienstag und Donnerstag,  
18.00 – 21.15 Uhr
KBZ St. Gallen

SVIT Zentralschweiz
Modul 1: 20.08.2018 – 12.09.2018
Modul 2: 19.09.2018 – 07.11.2018 
Montag und Mittwoch,
18.30 – 21.00 Uhr
Luzern

SVIT Zürich
Modul 1: 15.01.2018 – 23.03.2018
Montag, 18.00 – 20.45 Uhr
Samstag, 09.00 – 11.45 Uhr
Modul 2: 05.04.2018 – 14.06.2018
Donnerstag, 18.00 – 20.45 Uhr
Zürich-Oerlikon

ASSISTENT/IN  
IMMOBILIENBEWERTUNG SVIT
SVIT Zürich
13.08.2018 – 10.12.2018
Montag, 18.00 – 20.45 Uhr
Samstag, 09.00 – 15.30 Uhr
Zürich-Oerlikon

KOMMUNIKATIONSTECHNIK /  
METHODENKOMPETENZ SVIT
SVIT Basel
05.03.2018 – 19.03.2018
Mittwoch, 17.15 – 20.30 Uhr
NSH Bildungszentrum, Basel

SVIT Ostschweiz
Samstag, 13.01.2018
08.30 – 16.15 Uhr
Donnerstag, 18.01.2018
18.00 – 21.15 Uhr
KBZ, St. Gallen

SVIT Zentralschweiz
04.12.2017 – 13.12.2017
Montag und Mittwoch,  
18.30 – 21.00 Uhr
Luzern

SVIT ZÜRICH
03.11.2017 – 24.11.2017
Freitag, 09.00 – 15.30 Uhr
Zürich-Oerlikon

 COURS D’INTRODUCTION  
À L’ÉCONOMIE IMMOBILIÈRE
SVIT Swiss Real Estate School SA
24.01.2018 – 14.03.2018
Examen:  28.03.2018
A 10 minutes de la gare de Lausanne

 SRES BILDUNGSZENTRUM
Die SVIT Swiss Real Estate School  
(SVIT SRES) koordiniert alle Ausbildun-
gen für den Verband. Dazu gehören die 
Assistenzkurse, der Sachbearbeiterkurs, 
Lehrgänge für Fachausweise und in Im-
mobilientreuhand. 

SACHBEARBEITERKURS SVIT
ASSISTENZKURSE SVIT

— Assistent/in Bewirtschaftung 
Mietliegenschaften

— Assistent/in Bewirtschaftung  
Stockwerkeigentum

— Assistent/in Liegenschaften- 
buchhaltung

— Assistent/in Immobilienvermarktung
— Assistent/in Immobilienbewertung

LEHRGANG BUCHHALTUNGS-
SPEZIALIST SVIT 
LEHRGÄNGE FACHAUSWEISE

— Bewirtschaftung FA
— Bewertung FA
— Vermarktung FA
— Entwicklung FA

LEHRGANG  
IMMOBILIEN TREUHAND
MASTER OF ADVANCED  
STUDIES IN REAL ESTATE  
MANAGEMENT
Jährlicher Beginn im Herbst an der 
Hochschule für Wirtschaft Zürich  
(www.fh-hwz.ch), weitere Informatio-
nen: SVIT Swiss Real Estate School AG, 
www.svit-sres.ch

Für die Romandie
(Lehrgänge in französischer Sprache)
SVIT Swiss Real Estate School SA
Avenue Rumine 13, 1005 Lausanne
T 021 331 20 90
karin.joergensen@svit-school.ch
(Prüfungen in französischer Sprache)

In Ticino
(corsi ed esami in italiano)
Segretariato SVIT Ticino
Laura Panzeri Cometta 
Corso San Gottardo 89, 6830 Chiasso
T 091 921 10 73
svit-ticino@svit.ch

 REGIONALE LEHRGANGS- 
LEITUNGEN IN DEN SVIT- 
MITGLIEDERORGANISATIONEN
Die regionalen Lehrgangsleitungen  
beantworten gerne Ihre Anfragen zu As-
sistenzkursen, zum Sachbearbeiterkurs 
und dem Lehrgang Immobilien-Bewirt-
schaftung. Für Fragen zu den Lehrgän-
gen in Immobilien-Bewertung, -Entwick-
lung, -Vermarktung und zum Lehrgang 
Immobilientreuhand wenden Sie sich an 
SVIT Swiss  Real Estate School.

IMMOBILIENBERUF  SEMINARE UND TAGUNGEN
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REGION AARGAU
Zuständig für Interessenten aus  
dem Kanton AG sowie angrenzende  
Fachschul- und Prüfungsregionen: 
SVIT-Ausbildungsregion Aargau
SVIT Aargau, Claudia Frehner
Bahnhofstrasse 55, 5001 Aarau
T 062 836 20 82; F 062 836 20 81
info@svit-aargau.ch

REGION BASEL
Zuständig für die Interessenten aus  
den Kantonen BS, BL, nach Basel  
orientierter Teil des Kantons SO,  
Fricktal: SVIT Swiss Real Estate School
c/o SVIT beider Basel, Aeschenvorstadt 55
Postfach 610, 4010 Basel 
T 061 283 24 80; F 061 283 24 81
svit-basel@svit.ch

REGION BERN
Zuständig für Interessenten aus den 
Kantonen BE, bernorientierter Teil SO, 
deutschsprachige Gebiete VS und FR:
Feusi Bildungszentrum 
Max-Daetwyler-Platz 1, 3014 Bern 
T 031 537 36 36; F 031 537 37 38 
weiterbildung@feusi.ch

REGION OSTSCHWEIZ
SVIT Swiss Real Estate School
c/o Claudia Strässle 
Strässle Immobilien-Treuhand GmbH
Wilerstrasse 3, 9545 Wängi
T 052 378 14 02; F 052 378 14 04
c.straessle@straessle-immo.ch

REGION GRAUBÜNDEN
Regionale Lehrgangsleitung:  
Hans-Jörg Berger 
Sekretariat: Marlies Candrian
SVIT Graubünden 
Bahnhofstrasse 8, 7001 Chur 
T 081 257 00 05; F 081 257 00 01 
svit-graubuenden@svit.ch

REGION ROMANDIE
Lehrgänge und Prüfungen in  
französischer Sprache: 
SVIT Swiss Real Estate School SA  
Avenue Rumine 13, 1005 Lausanne
T 021 331 20 90  
karin.joergensen@svit-school.ch  

REGION SOLOTHURN
Zuständig für Interessenten aus  
dem Kanton SO,  
solothurnorientierter Teil BE
Feusi Bildungszentrum
Sandmattstr. 1, 4500 Solothurn
T 032 544 54 54; F 032 544 54 55
solothurn@feusi.ch

REGIONE TICINO
Regionale Lehrgangsleitung/Direzione  
regionale dei corsi:
Segretariato SVIT Ticino
Laura Panzeri Cometta
Corso S. Gottardo 89, 6830 Chiasso  
T 091 921 10 73, svit-ticino@svit.ch

REGION ZENTRALSCHWEIZ
Zuständig für die Interessenten aus den 
Kantonen LU, NW, OW, SZ (ohne March 
und Höfe), UR, ZG:  
Regionale Lehrgangsleitung: 
Daniel Elmiger, Kasernenplatz 1,  
6000 Luzern 7, T 041 508 20 19 
svit-zentralschweiz@svit.ch

REGION ZÜRICH
Zuständig für Interessenten aus  
den Kantonen GL, SH, SZ  
(nur March und Höfe) sowie ZH:
SVIT Swiss Real Estate School
c/o SVIT Zürich,  
Siewerdtstrasse 8, 8050 Zürich  
T 044 200 37 80; F 044 200 37 99  
svit-zuerich@svit.ch

OKGT ORGANISATION KAUF-
MÄNNISCHE GRUNDBILDUNG 
TREUHAND/IMMOBILIEN
Geschäftsstelle
Josefstrasse 53 , 8005 Zürich
T 043 333 36 65; F 043 333 36 67
info@okgt.ch, www.okgt.ch

 BRANCHENKUNDE
TREUHAND- UND  
IMMOBILIENTREUHAND  
FÜR KV-LERNENDE  
siehe www.okgt.ch 
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Einfach, flexibel, nachhaltig.

STIHL 
AKKU SYSTEME 

Leistungsstark
Geräuscharm
Ergonomisch
Lithium-Ionen-Akkus

Exklusiv bei Ihrem 
Fachhändler

     AKKU
POWER

JEDER AUFGABE 
GEWACHSEN.
STIHL AKKU POWER.

Akku mit System! Die Kleingeräte mit integriertem Akku eignen sich perfekt für spontane Arbeiten und kleinere Gärten. Für 
anspruchsvolle Gartenarbeiten empfehlen wir das System COMPACT, für den professionellen Einsatz das System PRO. Innerhalb 
beider Systeme gilt: Ein Akku für alle Geräte. Wer die Arbeit im Garten und in der Natur liebt, arbeitet mit STIHL. stihl.ch
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Etwa ein Viertel aller Nutzflächen des Kantons Zürich befinden sich in nicht kantonseigenen Liegenschaf-
ten, sondern werden angemietet. Für die rund 650 Mietverträge in Fremdliegenschaften leistet der Kanton
jährliche Mietzinszahlungen in der Höhe von ca. 150 Mio. Fr., was einem Portfoliovolumen von knapp 4 Mia.
Fr. entspricht.

Als Leiter/-in Mietgeschäfte betreuen Sie mit Ihrer Mitarbeiterin alle Mietverträge in Fremdliegenschaften.
Dafür benötigen Sie nebst einer fundierten fachlichen Aus- und Weiterbildung (z.B. Immobilientreuhand,
CUREM) langjährige Berufserfahrung sowie eine hohe Affinität zu Immobilien und Politik. Die zu mietenden
Flächen werden von den Nutzern oftmals dringend benötigt. Es ist daher zwingend, dass Sie betreffend
Einsatzzeiten flexibel sind. Zudem verfügen Sie über ausgeprägtes Verhandlungsgeschick und sehr gute
Kenntnisse in Immobilienökonomie und -bewertung.

Wollen Sie sich mit Ihrem Fachwissen für einen nachhaltig attraktiven Kanton Zürich einsetzen? Dabei kön-
nen wir Ihnen ein spannendes Umfeld anbieten – und das 5 Minuten vom Hauptbahnhof Zürich entfernt.

Thomas Häberli ist Abteilungsleiter Immobilienmanagement und ist für Ihre konkreten Fragen da:
043 259 22 05. Wir freuen uns auf Ihre Online-Bewerbung unter www.bd.zh./jobs.
Ihr neues Umfeld: www.immobilienamt.zh.ch

Leiter/-in Mietgeschäfte 100%

Kanton Zürich
Baudirektion
Immobilienamt
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Meisterlich und familiär
Der SVIT Bern traf sich zur Generalversammlung 2017 erstmals in der  
Berner Postfinance Arena. Wo gewöhnlich Eishockeyfans für Stimmung sorgen,  
wurde Präsident Andreas Schlecht mit grossem Applaus wiedergewählt.

KASPAR ABPLANALP*  

WARM-UP. Der herbstliche Platz-
regen hatte sich verzogen, die 
Sonne lachte wieder vom kla-
ren Himmel und farbige Beach-
flags wiesen unfehlbar den Weg 
– alles bereit für die General-
versammlung des SVIT Bern, 
die dieses Jahr an nicht ganz 
alltäglicher Stätte ausgetragen 
wurde. «Herzlich willkommen 
im Meistertempel!», begrüss-
te Andreas Schlecht, Präsident 
des SVIT Bern, «seine» Mit-
glieder, die besten Lehrabgän-
gerinnen, die Sponsoren sowie 
die Vertreter des SVIT Schweiz 
und des Verbands Berner KMU 
im Heimstadion des SC Bern.

ANPFIFF. «Nach früheren Gene-
ralversammlungen in der Ciné-
matte treffen wir uns heute zum 
ersten Mal im Haus des amtie-
renden Eishockey-Schweizer-
meisters – auch hier geht regel-
mässig der Film ab!», eröffnete 
Andreas Schlecht launig die 
Versammlung in der «Energie 
Lounge» mit Sicht aufs Eis-

feld. Er dankte den Anwesen-
den für ihr Engagement und 
verwies charmant aufs Abend-
essen: «Sollte jemand, der sich 
nicht angemeldet hat, spontan 
Hunger verspüren, so ist das 
kein Problem: Gekocht ist si-
cher genug!» 

GESCHLOSSENE REIHEN. Nach 
dem filmreifen Einstieg ging es 
– der Location entsprechend 
– sportlich weiter durch die 
Traktanden. Nach einstimmi-
ger Wahl des Stimmenzählers 
und ebensolcher Genehmi-
gung des Protokolls der letzt-
jährigen Generalversamm-
lung stand der Jahresbericht 

2016/2017 zur Debatte, der 
in neuem Gewand präsentiert 
wurde – «nicht hochglänzend, 
aber ansprechend und sauber 
zusammengefasst», wie An-
dreas Schlecht kommentierte. 
Und sogleich gab er Entwar-
nung: «Keine Angst, ich ver-

zichte aufs Vorlesen ...» Auch 
hier bewies der SVIT Bern 
Geschlossenheit und verab-
schiedete den Jahresbericht 
einstimmig. 

POSITIVER SCORE. Vorstandsmit-
glied und Finanzverantwortli-
cher Daniel Schmid erläuterte 
unterhaltsam die Jahresrech-

nung – nicht ohne Hinweis da-
rauf, dass diese für den neuen 
Jahresbericht erstmals nach 19 
Jahren in kompakterer Form 
aufbereitet worden sei. Das 
wäre ihm als Zahlenmensch 
natürlich schon etwas schwer-
gefallen, schmunzelte er – Inte-
ressierten stehe die «Langversi-
on» auf jeden Fall jederzeit zur 
Verfügung. Die Verbandsrech-
nung 2016/2017 schliesst mit 
einem Plus von rund 7000 CHF. 
«Wir dürfen Freude haben», er-
klärte Daniel Schmid, sei doch 
ein Defizit budgetiert gewesen. 

Das positive Ergebnis ist 
laut Schmid vor allem auf ei-
ne Reduktion des Verwal-
tungsaufwands sowie auf eine 
erfreuliche Entwicklung des 
Kurswesens wie auch der Fi-
nanzmärkte zurückzuführen. 
Beim Blick auf das Budget 
fürs Verbandsjahr 2017/2018 
konnte der Kassier verkünden, 
dass die Höhe der Mitglieder-
beiträge unverändert bliebe – 
und man wiederum vorsichtig 
budgetiert hätte. 

Links: Präsident Andreas Schlecht begrüsst in der Postfinance Arena zur Generalversammlung. Rechts: Angeregte Gespräche beim Apéro  
in gemütlicher Atmosphäre. 

VERBAND  GENERALVERSAMMLUNG SVIT BERN

 Alle sprechen von Zukunft. Für den 
Branchennachwuchs müssen wir aber  
konkret etwas tun.»
ANDREAS SCHLECHT, PRÄSIDENT SVIT BERN
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Der positive finanziel-
le Score wurde von der Ge-
neralversammlung mit ein-
stimmiger Genehmigung der 
Verbandsbuchhaltung und 
Erteilung der Décharge ge-
würdigt.

«WINNING TEAM». «Es freut mich 
sehr, dass im Vorstand kei-
ne Demissionen zu verzeich-
nen sind», erklärte Präsident 
Andreas  Schlecht unter dem 
Traktandum «Wahlen» und 
stellte sich selbst statutenge-
mäss zur Wiederwahl. «Es wä-
re toll, die Arbeit mit meinem 
starken Vorstandsteam fort-
führen zu können», sagte er. 
«Wir haben ein reich befrach-
tetes Tätigkeitsprogramm und 
wissen dank des jeweils rasch 
erstellten Sitzungsprotokolls 
immer ganz genau, was zu tun 
ist», meinte er mit Witz. 

«Ein grosses Dankeschön 
meinen Kolleginnen und Kol-
legen im Vorstand für ihren 
Einsatz und für ihre Bereit-
schaft, stets auch auf präsidi-

ale ‹Querschüsse› und Ideen 
einzugehen.» Vizepräsident 
Daniel  Krebs schritt zur Durch-
führung der Wahl – und ver-
lieh dem Geschäft eine Prise 
amerikanische Wahlkampf-
atmosphäre: «Vote Schlecht 
Andreas for President», war 
auf dem Schild zu lesen, das er 
in die Höhe hob – und so taten 
es ihm die zahlreichen Sympa-
thisanten gleich. Per Akklama-
tion wurde Präsident Andreas 
Schlecht bravourös im Amt be-
stätigt. «Ich freue mich auf die 
Zukunft – es ‹fägt›!», schloss 
dieser seinen Dank.

MOMENTUM. Andreas Schlecht 
nutzte das Momentum und 
blickte dynamisch aufs ver-
gangene Verbandsjahr zurück 
– und ebenso nach vorne. Er 
orientierte über die effizien-
te Jobbörse svitjobbook.ch, 
über die attraktive Immobi-
lienzeitung immobest, über 
die Neuauflage der SVIT-For-
mulare, über die erfolgrei-
che Zusammenarbeit mit dem 

Feusi Bildungszentrum Bern 
im Bereich der Weiterbildung 
und schliesslich über das Ak-
tionsprogramm Immofuture 
zur Förderung des Branchen-
nachwuchses. Er legte den 
anwesenden Mitgliedern ans 
Herz, sich tatkräftig für Im-
mofuture einzusetzen und 
Lehrstellen zu schaffen. «Alle 
sprechen von Zukunft», so An-
dreas Schlecht, «wir müssen 
aber auch konkret etwas dafür 
tun, damit wir im Betrieb kom-
petente Nachfolgerinnen und 
Nachfolger aufbauen können 
– das ist entscheidend für die 
ganze Branche», so sein flam-
mender Appell.

ERFOLGREICHE NACHWUCHSAB-
TEILUNG. Vorstandsmitglied 
Iris Gubler konnte den Steil-
pass zum Stichwort «Nach-
wuchs» gleich aufnehmen 
und mit Freude die besten 
Lehrabgängerinnen des Jahr-
gangs 2017 für ihre hervorra-
genden Leistungen auszeich-
nen. Im 1. Rang mit Note 5,5: 
Iliana Scheidegger, Marfurt 
AG; im 2. Rang ex aequo mit 
Note 5,3: Debora Lehmann, 
Livit AG, und Yaël Uehlinger, 
Immobilien-Zentrum Schmid 
AG. Die Geehrten erhielten ei-

nen Weiterbildungsgutschein 
im Wert von 1000 CHF – im 
Immobilienbereich warten 
bekanntlich zahlreiche, viel-
seitige Weiterentwicklungs-
möglichkeiten!

GEMÜTLICHE OVERTIME. Nach der 
Grussbotschaft und Berichter-
stattung von Christine Fürst, 
Vertreterin des SVIT Schweiz, 
sowie diversen Voten unter 
dem Traktandum «Verschie-
denes» – etwa zur Idee eines 
eigenen Fachausweistitels für 
Bewirtschafterinnen und Be-
wirtschafter von Stockwerk-
eigentum – konnte Andreas 
Schlecht nach ziemlich genau 
60 Minuten die meisterlich, 
souverän durchgeführte Ge-
neralversammlung des SVIT 
Bern als geschlossen erklären 
und zum informellen Teil über-
leiten. Für angeregte Gesprä-
che und gemütliches Beisam-
mensein bot die «Overtime» bei 
feinem Apéro und festlichem 
Abendessen den perfekten fa-
miliären Rahmen. 

*KASPAR ABPLANALP 
Der Autor ist Kommunika
tionsberater und Partner 
der Agentur diff. Kommuni
kation AG.

ANZEIGE
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Doppelenthärtungsanlage KM2  
für Weichwasser ohne Unterbruch

Genug von 
Kalkproblemen?

Weichwasser abonnieren statt investieren: 
Immer neuwertiges  Top-Gerät inklusive 
100 % Garantie, Salzlieferung und Wartung!

• Beitrag zur Werterhaltung der Liegenschaft.

• Keine verkalkten Armaturen, Geräte und Duschköpfe.

• Geringerer Wasch-, Dusch- und Putzmittelverbrauch.

• Spürbare Steigerung von Lebensqualität und Komfort.

Atlis AG
Althardstrasse 70
8105 Regensdorf
Tel. 043 388 85 41

Atlis AG
Schlössliweg 4
4500 Solothurn
Tel. 032 628 28 00

www.kalkmaster.ch
info@kalkmaster.ch

Kostenlose  

Info-Hotline 
 

 

0800 62 82 82

BRUDERHOLZSTR. 60

CH-4053 BASEL

+41 (0)61-336-3060

WWW.HIC-BASEL.CH

INFO@HIC-BASEL.CH

Geschätzte 

Liegenschaften.

Bewertung von Wohn-, Geschäfts-  

und Industrieliegenschaften

Vermittlungen

Kauf- und Verkaufsberatung

Ausgezeichnete Lehrabgängerinnen: Yaël Uehlinger (links) und  
Debora Lehmann.

VERBAND  GENERALVERSAMMLUNG SVIT BERN
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Anpfiff für das zweite Dezennium
An der Generalversammlung von SVIT FM Schweiz im Fifa Museum zieht Präsident Andreas 
Meister eine positive Bilanz zum vergangenen Jahr und blickt zuversichtlich auf die zahlreichen 
Projekte im neuen. Marc Capeder und Steffen Gürtler werden in den Vorstand gewählt.

IVO CATHOMEN  

ZEIT FÜR EINE ZWISCHENBILANZ. 
Am 18. Oktober 2007 wur-
de die Fachkammer SVIT FM 
Schweiz aus der Taufe geho-
ben. Grund genug, eine Zwi-
schenbilanz zu ziehen und auf 
das zweite Dezennium voraus-
zuschauen. Präsident Andreas 
Meister, der die Kammer seit 
der Gründung als Vorsitzen-
der begleitet, kann der Historie 
trotz wirtschaftlichem Unge-
mach in den Gründungsjahren 
und zahlreichen Herausforde-
rungen viel Positives abgewin-
nen. Aus seiner Sicht sind die 
Gründe für die erfolgreiche 
Positionierung der Kammer 

– nebst der Einbettung in die 
SVIT-Familie – dem engagier-
ten Vorstand, den vielbeachte-

ten Branchenveranstaltungen,  
nicht zuletzt in der internatio-
nalen Vernetzung und den da-
raus entstandenen Kooperati-
onen, zu orten.

Das 10. Geschäftsjahr passt 
bestens in die Bilanzreihe, auch 
wenn die Erfolgsrechnung für 

einmal mit einem Verlust von 
rund 31 000 CHF abschliesst. 
Dieser ist dem Umstand ge-
schuldet, dass Investitionen in 
Zukunftsprojekte bisher nicht 

aktiviert wurden und demzu-
folge im betreffenden Jahr voll 
auf die Rechnung durchschla-
gen. Solche Projekte gab es 
2016/17 erneut verschiedene. 
Andreas Meister nennt neben 
den Veranstaltungen wie den 
9. FM Day, das 8. Real Estate 
Symposium, die 9. Ausgabe von 
«Good Morning FM!» in Koope-
ration mit dem Institut für Faci-
lity Management in Wädenswil 
und den Mitgliederanlass bei 
Sauber in Hinwil, besonders 
die Realisierung der beiden 
Kernprojekte «Objekt-Mana-
ger Assessment» und «Werk-
eigentümerhaftung im FM». 
Aber auch die Mitglieder reise 

Unten v.l.n.r.:  Die beiden neu gewählten Vorstandsmitglieder Marc Capeder und Steffen Gürtler mit Präsident Andreas Meister; SVIT-Präsident Andreas Ingold.

VERBAND  GENERALVERSAMMLUNG SVIT FM SCHWEIZ

 Der Markterfolg unserer Projekte  
Bestellerkompetenz, Objektmanager und 
Eigentümerhaftung soll massiv gestärkt 
werden.»
ANDREAS MEISTER, PRÄSIDENT
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von Ende September 2017 an-
lässlich des 10-jährigen Ju-
biläums ist dem Präsidenten 
eine Herzensangelegenheit. 
Und auch der Abgrenzung der 
Rechnungsperioden will man 
mit der Neuorganisation der 
Buchführung – diese ist nun 
beim SVIT Schweiz angesie-
delt – besser Rechnung tra-
gen. Allerdings bringt dieser 
Verlust die Kammer in keine 
Bedrängnis, weist der Verein 
doch ein stattliches Finanz-
polster auf, wie Finanzchef 
Severin Gallo ausführt. Auch 
zeigen sich im angebroche-
nen Jahr bereits die Früchte 
der Projektinvestitionen. Ent-
sprechend sieht das Budget 

einen  Unternehmensgewinn 
von knapp 18 000 CHF vor.

WECHSEL UND KONTINUITÄT. An 
der Spitze des Vereins zeich-
net sich für das Ende des an-
gebrochenen Geschäftsjahrs 
eine Zäsur an. Drei Rücktritts-
ankündigungen, unter ande-
rem jene des Präsidenten, 
werfen ihre Schatten vor-
aus. Um die Kontinuität in der 
Entwicklung der jungen Ge-
schichte zu gewährleisten, ha-
ben die Mitglieder an der GV 
Marc Capeder,  Leiter Faci-
lity Management bei Allianz 
Suisse,  und Steffen Gürtler, 
Partner bei der Move Consul-
tants AG, in den Vorstand ge-

wählt. Andreas  Meister, Peter 
Gallmann, Christian Hofmann, 
Severin Gallo und Adrian Banz 
wurden in ihrem Amt bestätigt. 

Nebst der Organisation der 
traditionellen Anlässe liegt der 
Fokus des Vorstandes auf den 
Kernprojekten. «Werkeigentü-
merhaftung und Betreiberver-
antwortung» geht mit einem 
Auskunftssystem für Werk-
eigentümerpflichten in Phase 2; 
mit einem Leitfaden zur An-
wendung des Funktions- und 
Leistungsmodells sollen An-
wender Antworten auf strategi-
sche Fragen erhalten, mit dem 
kommunalen FM wird ein neu-
es Projekt vorangetrieben und 
im Bereich Aus- und Weiter-

bildung das «Objekt-Manager 
Assessment» weiter etabliert 
und der Absatz angekurbelt 
werden. Der Aus- und Wei-
terbildungsverantwortliche 
Christian  Hofmann sieht ers-
te Blüten. So wurde am Markt 
erstmals eine Stelle mit  Objekt-
manager-Zertifizierung als Vo-
raussetzung ausgeschrieben. 

Im Anschluss an die formel-
len Geschäfte liessen sich die 
Gäste unter fachkundiger Füh-
rung in den Zauber des Welt-
fussballs einführen und stärkten 
sich anschliessend beim Apéro 
für anstehende Aufgaben.  

ANZEIGE

VERBAND  GENERALVERSAMMLUNG SVIT FM SCHWEIZ
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 Nachdem die gemeinnützige Logis 
Suisse AG im Sommer 2015 in 
Stans NW ein Grundstück kaufte, auf 
dem 200 Familienwohnungen entste-
hen, konnte die Wohnbaugesellschaft 
nun in Kriens LU das ANDRITZ-Areal 
erwerben. 

Auf dem rund 36 000m2 grossen 
Gebiet im Zentrum von Kriens soll in 
den nächsten Jahren ein attraktives 
und lebendiges Quartier mit rund 450 

kostengünstigen Wohnungen für alle 
Lebensphasen und ein breites Raum-
angebot für Gewerbe, Handwerk und 
Kultur entstehen. Über den Kaufpreis 
wurde Stillschweigen vereinbart. 

Die Verkäuferinnen Andritz Hydro AG 
und Marty Korrosionsschutz AG 
werden ihre industriellen Produktionen 
in den kommenden 5 Jahren zu neuen, 
nahegelegenen Gewerbestandorten 
verlegen. Die technischen Büros und 

die Verwaltung der Andritz Hydro AG, 
verbleiben in Kriens auf dem Areal, 
nun als Mieterin der Logis Suisse AG. 
Der Verkauf des Firmenareals hat 
keinerlei Auswirkungen auf den Perso-
nalstand der Andritz Hydro AG. Kriens 
ist und bleibt ein wichtiger Standort der 
ANDRITZ-GRUPPE.

Logis Suisse wird das Areal zusammen 
mit der Steiner AG entwickeln. Um 
eine standortgerechte Entwicklung 
zu gewährleisten, werden Behörden, 
regionale Wohnbaugenossenschaften, 
Kreative und Gewerbler zur Mitwirkung 

eingeladen. Um die anspruchsvollen 
Ziele zu erreichen ist ein Studienauftrag 
geplant. Nach abgeschlossener Umzo-
nung mit Sondernutzungsplan und dem 
Studienverfahren ist vorgesehen, einen 
Teil der Nutzung an Steiner Investment 
Fundation sowie an regionale gemein-
nützige Partner zu veräussern.

 WEITERE INFORMATIONEN:
Logis Suisse AG
Haselstrasse 16
5401 Baden
Tel. 056 203 50 91
www.logis.ch

Heutiges ANDRITZ-Areal in Kriens Jutta Mauderli, Geschäftsleiterin der Logis Suisse AG

Logis Suisse AG – für fairen Wohnraum – expandiert in der Zentralschweiz

 Der mobile Zugang zu Daten macht 
die Arbeit effizienter. Das trifft auch 
für die Bewirtschaftung von 
Immobilien zu. Die neue Mobile 
Info App von W&W Immo Informatik 
AG unterstützt die Immobilienbe-
wirtschafter bei ihren Einsätzen 
ausserhalb des Büros. Sie können 
jederzeit und überall auf die wich-
tigsten Daten der Bewirtschaftungs-
software Rimo R4 und ImmoTop2 
zugreifen.

Mobile Endgeräte wie das Smartphone 
oder das Tablet haben das Leben in 
vielen Bereichen stark verändert. 
Informationen aller Art sind jederzeit 
und unabhängig vom Standort zugäng-
lich oder Einkäufe können bequem per 
Smartphone bezahlt werden. Mit der 
von W&W Immo Informatik AG ent-
wickelten «Mobile Info App» profitieren 
nun auch Bewirtschafter von Immo-
bilien von den neusten technischen 
Möglichkeiten. Sie sind oft unterwegs 
und schreiben vor Ort eine E-Mail an den 
Hauswart, wollen einen Mieter anrufen 
oder benötigen eine Übersicht der 
Objekte. Die Mobile Info App unterstützt 
sie bei der Arbeit ausserhalb des Büros. 
Schnell und in der gewohnten Logik 
können Daten aus der Bewirtschaf-
tungssoftware über das Smartphone 

oder über ein Tablet abgefragt werden. 
Die Informationen stehen sofort zur 
Verfügung und der Bewirtschafter kann 
seine Arbeit effizient und kompetent vor 
Ort ausführen. 

VORTEILHAFTE UND SICHERE LÖSUNG.
Der Datenzugang am Einsatzort via 
Internet bringt dem Immobilienbewirt-
schafter unabhängig vom verwendeten 
Endgerät bestechende Vorteile: er hat 
unterwegs alle Informationen über die 
Liegenschaften, Objekte und Personen 
in Echtzeit zur Verfügung. Zudem erfolgt 
der Zugriff auf die Immobiliensoftware 

über eine verschlüsselte Verbindung 
ohne zusätzliche Installation. Die Daten 
werden direkt aus der Immobiliensoft-
ware abgefragt und dem Anwender 
angezeigt. Die Zugriffsberechtigungen 
werden ohne grossen Aufwand in der 
Immobiliensoftware hinterlegt und 
sorgen so für zusätzliche Sicherheit. 

BEDARFSGERECHTE WERKZEUGE FÜR DAS 
MOBILE ARBEITEN. Das Bedürfnis nach 
mobilem Arbeiten nimmt auch in der 
Immobilienbewirtschaftung zu. Damit 
steigen auch die Ansprüche an die 
Immobiliensoftware. Als Software- und 

Technologieunternehmen stellt W&W 
Immo Informatik AG die geeigneten 
Werkzeuge zur Verfügung. Ein Beispiel 
dafür ist die Mobile Info App, die als 
Zusatz zu Rimo R4 und ImmoTop2 
erworben werden kann. Diese Option ist 
optimal auf die Anforderungen an eine 
professionelle und ortsunabhängige 
Immobilienbewirtschaftung ausgelegt.

 WEITERE INFORMATIONEN:
W&W Immo Informatik AG
Obfelderstrasse 39, 8910 Affoltern a. A.
Tel. +41 44 762 23 23
info@wwimmo.ch, www.immo.ch

Das Büro in der Hosentasche
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Brunaustrasse 39, 8002 Zürich, Telefon +41 43 817 63 23, welcome@smk.ch, www.maklerkammer.ch

Schweizerische Maklerkammer (SMK)

Roland Wettstein
Orgnet Immobilien AG 
Dorfstrasse 48
8484 Weisslingen
Tel. 052 394 34 44
info@orgnet.ch
www.orgnet.ch

Neben zahlreichen praktischen Vorteilen erhalten die Mitglieder der  
Maklerkammer eine exklusive Auszeichnung: geprüfter Immobilien-Spezialist.

Gehören Sie zu den Immobilienfachleuten mit einem herausragenden  
Leistungsausweis? Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme:  
welcome@smk.ch

«Immer mehr Laien drängen in den  
Immobilienmarkt. Es ist wichtig, diesen vereint 
mit Kompetenz entgegenzutreten!

ANZEIGE
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 Markstein freut sich, auf ein 
kontinuierliches Wachstum in 
den letzten Jahren zurückblicken 
zu können. Mit dieser positiven 
Entwicklung sind auch die Aufgaben 
und Ansprüche gestiegen. Damit 
wir unseren Kunden und Partnern 
die gewohnt hohe Qualität und 
professionelle Unterstützung 
bieten können, bauen wir unsere 
Geschäftsleitung aus und verteilen 
die Verantwortlichkeiten neu.

Im Mai 2006 hat Reto von Rotz die 
Bereichsleitung des noch in den 
Anfängen stecken den Projektma-
nagements übernommen. Nachdem 
er diesen Bereich während elf Jahren 
mit viel Energie und Enthusiasmus 
auf- und ausgebaut hat, übernimmt er 
nun von Marco Uehlinger den Bereich 
Investment.

Für die Weiterführung des Projekt-
managements sorgt ab 1. September 
2017 Herr Ralf Seidel. Er ist 45 Jahre 
alt, dipl. Architekt FH/SIA und verfügt 
über langjährige Erfahrung und ein 
breites Fachwissen im Projektma-
nagement. Wir heissen Ralf Seidel 
in unserem Führungsteam herzlich 
willkommen und wünschen ihm viel 
Freude und Erfolg bei seiner neuen 
Herausforderung.

Durch diese neue Formierung kann 
sich Marco Uehlinger noch stärker auf 
die Geschäftsführung sowie auf die 

Betreuung unserer Kunden konzen-
trieren. Mit dieser Veränderung haben 
wir einen wichtigen Schritt in die 
Zukunft gemacht, um unsere Kunden 
auch weiterhin tatkräftig und mit 
vollem Elan unterstützen zu können.

DAS UNTERNEHMEN MARKSTEIN AG. 
Die Markstein AG ist ein dynamisches 
Unternehmen in der Immobilien-
branche. Die breite Dienstleistungs-
palette umfasst die Bereiche 

Portfoliomanagement, Projektmanage-
ment Investment sowie Verkauf von 
Eigenheim und Erstvermietung. Mit 
ihren ganzheitlichen und innovativen 
Lösungen leistet Markstein einen 
massgeblichen Beitrag zur Verbesse-
rung der Wohn- und Lebensqualität der 
Menschen.

Das Unternehmen mit Standorten 
in Baden und Zürich beschäftigt 27 
bestens ausgebildete Mitarbeitende, 

die allesamt über das Wissen und die 
Erfahrung verfügen, um kreative und 
innovative Lösungen zu erarbeiten. 
Ganz im Interesse und Dienste der 
Kunden, welche stets im Zentrum des 
Denkens und Wirkens stehen.

 WEITERE INFORMATIONEN:
Markstein AG
Haselstrasse 16, 5401 Baden
Tel. 056 203 50 00
www.markstein.ch

Geschäftsleitung ab 1. September 2017: 
Simon Meier, Jutta Mauderli, Reto von Rotz, Ralf Seidel, Karin Hochuli, Carlos Garcia, Marco Uehlinger

Ralf Seidel (45), neuer Bereichsleiter Projektmanagement der Markstein AG

Erweiterung des Führungsteams: 
Ralf Seidel wird neuer Bereichsleiter Projektmanagement
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 Einfach zu bedienen, ermittelt 
die Plattform durch spezifische 
Auktionsverfahren den aktuell 
besten Marktpreis und ebnet 
den Weg zu einem erfolgreichen 
Immobiliengeschäft 
– für Verkäufer wie Käufer.

Das Schweizer PropTech-Startup 
vendom wurde am 8. August 2017 
lanciert. Die Ziele von vendom sind, den 
gesamten Vermarktungsprozess einer 
Immobilie effizienter zu gestalten und 
dem Immobilienmarkt zugleich mehr 
Transparenz zu verschaffen. Die opti-
male Preisfindung einer Immobilie ist 
von vielen Faktoren wie Zustand, Lage, 
Grösse, Alter, Wirtschaftslage, Emotio-
nen usw. abhängig und dadurch schwie-
rig über persönliche Einschätzungen 
oder Statistiken zu ermitteln. Durch die 
verschiedenen Auktionsverfahren bei 

vendom soll die Wettbewerbssituation 
realitätsnah abgebildet werden und 
ein Marktpreis im Gleichgewicht von 
Angebot und Nachfrage resultieren. 
Des Weiteren wird die Preisfindung bei 
Immobiliengeschäften mit vendom 
entpersonalisiert. 

Firmengründer und CEO John Philip 
Stalder sagt über die Beweggründe zur 
Lancierung von vendom: «Wir sind der 
Meinung, dass der Markt über den Preis 
entscheidet und nicht meist schwierig 
nachvollziehbare Statistiken oder 
Spekulationen. Mit unserer Plattform 
wollen wir die marktgesteuerte Preisdy-
namik bei Immobilien anstossen.» 

FUNKTIONEN UND VORTEILE VON VENDOM.

Käufer können auf vendom über die 
hilfreiche Suchfunktion nach Immobili-
en suchen und direkt mit dem Verkäufer 

für weitere Informationen und Besich-
tigungen in Kontakt treten. Wenn ein 
Interesse an einer Immobilie besteht, 
sendet der potentielle Käufer eine 
Anfrage zur Auktionsteilnahme an den 
Verkäufer. Nachdem der Verkäufer den 
Käufer geprüft und zur Auktion zuge-
lassen hat, kann ab dem Auktionsstart 
auf die gewünschte Immobilie geboten 
oder diese mit der Sofortkaufoption 
erworben werden, sofern diese Option 
durch den Verkäufer angeboten wird. Im 
Anschluss an die Auktion bespricht der 
Verkäufer mit dem Käufer das weitere 
Vorgehen für die Vorbereitung und den 
Abschluss des Kaufvertrages. 

Die Auktionsverfahren auf vendom 
bieten den Käufern den grossen Vorteil, 
dass eingegangene Gebote online 
verfolgt und unmittelbar darauf reagiert 
werden kann. Gegenüber dem her-
kömmlichen Bieterverfahren sind die 
Auktionsverfahren auf vendom transpa-
rent, da alle abgegebenen Gebote mit 
Datum und Zeit fortlaufend ersichtlich 
sind. Zu den persönlichen Daten der 
Bietenden hat aus Datenschutzgründen 
lediglich der Verkäufer der Immobilie 
Einsicht. Zudem wird der hohe adminis-
trative Aufwand des Bieterverfahrens 
für den Verkäufer durch vendom aufs 
Minimum reduziert. 

INTERNATIONALE PLATTFORM FÜR ALLE 

IMMOBILIENARTEN. vendom bietet einen 
Marktplatz für alle Arten von Immobilien 
wie Wohnen, Gewerbe, Industrie, Grund-
stücke, Parkplätze usw. Alle Immobilien 
können zusätzlich als Anlageobjekt 
deklariert und die zu erzielende Brutto-
rendite angegeben werden. Investoren 
können mittels Filterfunktion explizit 
nach Anlageobjekten auf vendom 
suchen. 

Die Plattform vendom ist international 
ausgelegt und soll die länderübergrei-
fende Vermarktung von Immobilien 
vereinfachen. Dafür wird die Plattform 
neben Deutsch und Englisch bald in 
Französisch, Spanisch, Russisch und 
Chinesisch angeboten. Durch Prozess-
Standardisierung und länderspezifische 
Übersetzungen wird die Kommuni-
kation sowie die Interaktion zwischen 
Anbietern und Interessenten vereinfacht.

vendom ist die Antwort auf dynamische 
Märkte im Zeitalter der Digitalisierung 
im Immobilienmarkt.

  WEITERE INFORMATIONEN:
vendom®

Baarerstrasse 94, 6300 Zug
Tel. +41 (0)41 743 22 24
mail@vendom.ch, www.vendom.ch

Digitaler Marktplatz für Immobilienauktionen – 
kaufen und verkaufen Sie zum aktuell besten Marktpreis.

+ Creditreform 
Egeli Basel AG
Münchensteinerstrasse 127
CH-4002 Basel
Tel. +41 (0)61 337 90 40
Fax +41 (0)61 337 90 45
info@basel.creditreform.ch

+ Creditreform 
Egeli St.Gallen AG
Teufener Strasse 36
CH-9001 St.Gallen
Tel. +41 (0)71 221 11 21
Fax +41 (0)71 221 11 25
info@st.gallen.creditreform.ch

+ Creditreform 
Egeli Zürich AG
Binzmühlestrasse 13
CH-8050 Zürich
Tel. +41 (0)44 307 80 80
Fax +41 (0)44 307 80 85
info@zuerich.creditreform.ch

Dank Bonitäts- und Wirtschaftsauskünften wissen Sie immer,  
mit wem Sie es zu tun haben. Sie erkennen Risiken, bevor  
sie überhaupt entstehen. So vermeiden Sie Mietzins-Verluste.
Doch das ist nur eine kleine Auswahl der Vorteile von  
CrediWEB – mehr erfahren Sie unter www.crediweb.ch.

Mietzins-Verluste
vermeidet man online.
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 In der Schweiz wird insbesondere 
ein Anstieg des Anteils der über 
60-jährigen von rund 22 % auf ca. 
36 % in den nächsten 2 Jahrzenten 
erwartet. Der Anteil der Menschen 
über 80 Jahren wird dann auf 12 % 
wachsen. 

Nur ca. 4 % aller Menschen über 65 
Jahren leben in Alten, Senioren- oder 
Pflegeheimen. 96 % dagegen wohnen 
im sogenannten «normalen Umfeld». 
Fast für alle Menschen ist die Woh-
nung, das Haus mit zunehmenden Alter 
der zentrale Lebensmittelpunkt, so der 
Schweizer Gerontologe Felix Bohn  
von der Fachstelle für altersgerechtes 
Bauen in Zürich. 

VORBEREITUNG AUF REDUZIERTE  
MOBILITÄT. Wichtig ist, dass dann die 
Wohnungen, das Haus für ein Leben mit 
Mobilitätseinschränkungen gestaltet 
wird. Hindernisfreies Bauen wird daher 
nicht nur beim Neubau, sondern vor  
allem der Anpassung vom Wohnungs-
bestand eine immer grössere Rolle 
spielen, soll die Immobilie langfristig 
vermietet bleiben. Die Gesetze, Nor-
men und Richtlinien sind bereits viel-
fach kommuniziert und es existiert ein 
weitgehender Konsens, welches die 
Hauptanforderungen des hindernisfrei-
en Bauens sind. 

PRÜFKRITERIEN FÜR DEN BESTAND.  
Zugänge zum Gebäude möglichst ohne  
Stufen und Schwellen. Wenn Stufen  
und Höhenunterschiede vorhanden sind, 
dann sind beidseitige Handläufe  
an Treppen und Rampen notwendig. Be-
wegung im Gebäude: Hindernisfrei  
ohne Schwellen und Stufen, möglichst 
mit Aufzug oder Lift. Wenn kein Aufzug 
vorhanden ist, dann an allen Treppen 
beidseitige Handläufe, kontrastreiche 
Gestaltung der Treppenstufen, rutsch-
sichere Bodenbeläge und ausreichende 
und blendfreie Beleuchtung. Dazu Tür-
breiten von mind. 90cm, Bewegungs-
fläche mind. 120x120cm. 

Künftig wird eine zentrale Aufgabe der 
Wohnungsunternehmer, Genossen-
schaften, privater und öffentlicher Bau-
herren sein, Rahmenbedingungen in 
mehrgeschossigen Miets- und Eigen-
tumsanlagen zu schaffen, die es den 
Mietern, Eigentümern oder Besucher 
erlauben bis ins hohe Alter in ihren nor-
malen Wohnungen bleiben zu dürfen.

SICHERHEIT UND KOMFORT MÜSSEN  
STIMMEN. Vor allem die Gebäudeer-
schliessung, d.h. die Wege um das Haus, 
Treppen und Rampen, sowie die inne-
re Erschliessung soll für alle Bewoh-
ner ein Mehr an Sicherheit und Komfort 

Handläufe bringen Sicherheit – vor allem im Alter 

bringen. Dazu gehören oftmals nur klei-
ne Verbesserungen wie Türgrössen, au-
tomatische Türöffner, Vermeidung von 
Einzelstufen und an allen Treppen ein 
beidseitiger Handlauf. Der «Wandhand-
lauf» soll dazu durchgehend sein, kon-
trastreich zur Wand und mind. 30 cm 
über die letzte Stufe geführt werden – 
wie es die Norm vorschreibt und es den 
Bedürfnissen und Wünschen älterer 
Menschen entspricht. 

FACHKUNDIGE BERATUNG, GROSSE AUS-
WAHL UND GÜNSTIGE PREISE. In Win-
terthur zuhause – aber in der ganzen 
Deutsch-Schweiz aktiv ist die Firma  

Flexo-Handlauf. Fachkundige Beratung, 
günstige Preise, grosse Auswahl und 
perfekter Service haben die Firma  
Flexo-Handlauf zum Marktführer ge-
macht. Einfach anrufen, mailen und 
Prospekte anfordern oder den Besuch 
eines Aussendienst-Mitarbeiters, der  
Ihnen kostenlos und unverbindlich vor 
Ort eine Offerte erstellt. 

 WEITERE INFORMATIONEN:
Flexo-Handlauf GmbH 
Seenerstrasse 201, 8405 Winterthur 
Tel. 052 534 41 31 
Gratis-Tel. 0800-04 08 04 
www.flexo-handlauf. ch 

Aussenhandlauf mit einbetonierten Stützen

Innenhandlauf mit Licht Geschwungener Handlauf bei einer Rundtreppe
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 Seit rund 20 Jahren und mit 
grossem Erfolg bildet das Feusi 
Bildungszentrum in Bern Immobilien-
fachleute aus. Mit der vor fünf Jahren 
beschlossenen Zusammenarbeit 
mit der SVIT Swiss Real Estate 
School konnte die entsprechende 
Bildungskompetenz noch einmal 
verstärkt werden.

Das Feusi Bildungszentrum befindet 
sich an verkehrsmässig bester Lage 
direkt am S-Bahnhof Bern-Wankdorf 
und in unmittelbarer Nähe zur Autobahn 
A1/A6. Verschiedene Tram- und Buslini-
en runden das Transportangebot ab. Im 
modernen Neubau wird der Unterricht 
in zweckmässigen Zimmern zeitgemäss 
gestaltet und moderiert.

Der Einstieg in die Immobilienbranche 
erfolgt häufig auf Stufe Assistenzkurse. 
In verschiedenen Teilbereichen werden 
die entsprechenden Fertigkeiten ausge-
bildet. Es gibt Assistenzkurse in:

–  Bewirtschaftung von 
 Mietliegenschaften
–  Bewirtschaftung von 
 Stockwerkeigentum

–  Liegenschaftsbuchhaltung
–  Immobilienvermarktung
–  Immobilienbewertung

Die Kurse dauern zwischen 20 und 60 
Lektionen und werden teilweise mit 
zwei Startdaten pro Jahr und je nach 
Nachfrage sogar parallel geführt. 
Die grosse Nachfrage bestätigt das 
angebotene Kursprogramm. 
Der modulare Aufbau der Kurse zielt 
schliesslich auf den Abschluss als 
Sachbearbeiter/-in Immobilienbewirt-
schaftung SVIT. Alternativ besteht 
die Möglichkeit eines berufsbegleit-
enden, einjährigen Integralkurses zum 
Sachbearbeiter/-in Immobilienbewirt-
schaftung SVIT.

VORBEREITUNG AUF FACHAUSWEISE. Für 
Berufsleute, welche zum Zeitpunkt 
der Berufsprüfung schon über eine 
dreijährige Berufserfahrung verfügen, 
werden Lehrgänge für verschiedene 
Fachausweise angeboten. Von den vier 
möglichen Ausbildungsrichtungen 
werden in Bern deren drei angeboten:

–  Immobilienbewirtschafter/-in 
 mit eidg. Fachausweis

–  Immobilienvermarkter/-in 
 mit eidg. Fachausweis
–  Immobilienbewerter/-in 
 mit eidg. Fachausweis

Lediglich die Ausbildung Immobilien-
entwickler/-in mit eidg. Fachausweis 
wird nur in Zürich angeboten. Als 
Faustregel gilt, dass rund die Hälfte des 
Kurses dem jeweiligen spezifischen 
Fachinhalt gewidmet ist. In den 
estlichen Lektionen werden allgemeine 
Immobilienkenntnisse in den Bereichen 
Recht, Volks- und Betriebswirtschaft, 
Bauwesen und Marketing ausgebildet. 
Nach dem Abschluss des Fachausweises 
und dreijähriger Berufstätigkeit kann 
schliesslich das Eidg. Diplom als 
Immobilientreuhänder/-in angestrebt 
werden. 

Die Lehrgänge der SVIT SRES am Feusi 
Bildungszentrum zeichnen sich durch 
folgende Merkmale besonders aus:

–  überdurchschnittliche 
 Prüfungserfolge
–  erfahrene und oft langjährige 
 Dozenten aus der Praxis
–  Klassen mit maximal 24 Teilnehmern

–  Objektbesichtigungen
–  professionelle Administration 
 und Begleitung der Studierenden

Insbesondere die limitierten Klassen-
grössen lassen Raum für Diskussionen 
und individuelle Fragestellungen. 
Damit lässt sich der Stoff mit aktuellen 
Beispielen aus der Praxis der Teilneh-
menden verknüpfen. Dies wirkt sich 
positiv auf den Lernerfolg aus.
Die Qualität der Dozierenden, der 
Lerninhalte und des Schulbetriebes 
insgesamt werden laufend mit 
Feedback-Auswertungen überprüft. 
Damit erreichen die Weiterbildungen  
am Feusi Bildungszentrum eine Weiter-
empfehlungsrate von über 90%! An den 
regelmässig stattfindenden Informati-
onsanlässen können auch Sie sich über 
die Einzelheiten der insgesamt beinahe 
90 Ausbildungen und insbesondere die 
Immobilienlehrgänge beraten lassen.

 WEITERE INFORMATIONEN:
Feusi Bildungszentrum
Real Estates School
Max-Daetwyler-Platz 1, 3014 Bern
Tel. 031 537 37 37
info@feusi.ch, www.feusi.ch

Weiterbildungen in der Immobilienbranche
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 ABFALLBEHÄLTER & BÄNKE
 

__GTSM_Magglingen AG__
Parkmobiliar und Ordnung & Entsorgung
Grossäckerstrasse 27 
8105 Regensdorf 
Tel. 044 461  11  30 
Fax. 044 461  12 48 
info@gtsm.ch 
www.gtsm.ch 
 

 ABLAUFENTSTOPFUNG

 

Ablauf
verstopft? 
24h Service
0800 678 800

www.isskanal.ch
• Kanalreinigung
• TV-Inspektion
• Grabenlose Sanierung

Werterhalt durch offene Rohre

Rohrreinigung

24h-Ablaufnotdienst

Kanal-TV-Untersuchung

Wartungsverträge

Inliner-Rohrsanierung

Lüftungsreinigung

Kostenlose Rohrkontrolle  

Abwasser + LüftungHa
lt

e 
de

in
 R

oh
r 

sa
ub

er

schweizweit

...ich komme immer!
- 0848 852 856 -

 BEWEISSICHERUNG

 

 

 BRANDSCHUTZ
 

JOMOS
– Feuerschutz
– Rauchschutz
– Wartung, Service, 
     Life Cycle Management
– Wasserschutz

Hauptsitz: 
Sagmattstrasse 5
4710 Balsthal
www.jomos.ch

 DACHFENSTER

VELUX SCHWEIZ AG
Industriestrasse 7
4632 Trimbach
062 289 44 44 Geschäftskunden
062 289 44 45 Privatkunden
062 289 44 04 Fax
info@velux.ch
www.velux.ch

 DIGITALISIERUNG

 

Wir begleiten Immobilien- 
Firmen auf dem Weg in die 
digitale Zukunft.  

Schwyter Digital GmbH 
Heinz M. Schwyter 
Sandplatte 4 
8488 Turbenthal 
+41 79 4339534 

 

Wir begleiten Immobilien-
Firmen auf dem Weg in die 
digitale Zukunft.

Schwyter Digital GmbH
Heinz M. Schwyter
Sandplatte 4
8488 Turbenthal
+41 79 433 95 34
info@schwyterdigital.ch
www.schwyterdigital.ch 

 

 ELEKTROKONTROLLEN

w
w
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h

Sicherheit.
Sicherheit steht an erster Stelle, wenn es um Strom geht. Die 
regional organisierten Spezialisten der Certum Sicher heit AG 
prüfen Elektro installationen und stellen die erforderlichen 
Sicher heitsnachweise aus. 

Certum Sicherheit AG, Überlandstr. 2, 8953 Dietikon, Telefon 058 359 59 61
Unsere weiteren Geschäftsstellen: Bremgarten AG, Frauenfeld, Freienbach, Lenzburg, 
Rheinfelden, Schaffhausen, Seuzach, Untersiggenthal, Wädenswil, Wetzikon und Zürich

 
 
 
 
 
 

 FUSSBODENHEIZUNG /
  INNENSANIERUNG UND 
  ZUSTANDSANALYSEN

Heizungswasser-Analysen
Heizkessel- und
Heizungssystemreinigungen 
 
Im Dreispitz 2 
CH-8152 Glattbrugg 
 
Tel. +41 43 810 99 22 
Fax +41 43 810 09 23 
www.heizungswasser.ch 
info@heizungswasser.ch

 GARTEN

Flexo-Handlauf GmbH 
Seenerstr. 201 · 8405 Winterthur
Gratis-Tel. 0800 04 08 04

www.flexo-handlauf.ch

Sichere Handläufe  
für Ihren Garten

      

 GEBÄUDEFOTOGRAFIE
 

www.gebäudefotografie.ch
phone: +41 77 409 91 92
gebäudefotografie@bluewin.ch

 HAUSTECHNIK
 
 
 
 

 

DOMOTEC AG
Wärmepumpen, Heizkessel für Gas oder 
Öl, Solarunterstützung, Heizöllagerungen, 
Kaminsysteme, Wassererwämer 

Lindengutstrasse 
4663 Aarburg
Tel.  062 787 87 87
Fax  062 787 87 00
www.domotec.ch, info@domotec.ch

 HAUSWARTUNGEN
 

24h-Service, Hauswart mit eidg. Fachausweis
Treppenhausreinigung / Gartenunterhalt /
Heizungsbetreuung / Schneeräumung

D. Reichmuth GmbH, Rennweg 3, 8320 Fehraltorf
Natel 079 409 60 73, Telefon 044 955 13 73
www.reichmuth-hauswartungen.ch
rh@reichmuth-hauswartungen.ch

Hauswartungen im Zürcher Oberland 
und Winterthur, 24h-Service 
Treppenhausreinigung
Gartenunterhalt 
Heizungsbetreuung
Schneeräumung

D. Reichmuth GmbH
Hauswart mit eidg. Fachausweis
Rennweg 3, 8320 Fehraltorf
Natel 079 409 60 73
Telefon 044 955 13 73
www.reichmuth-hauswartungen.ch
rh@reichmuth-hauswartungen.ch

D. REICHMUTH GmbH

Hauswartungen im Zürcher Oberland D. REICHMUTH GmbH

Hauswartungen

 IMMOBILIENMANAGEMENT

 
 
 
 
 

 
Ihr Vertriebspartner für

Aandarta AG
Alte Winterthurerstrasse 14
CH-8304 Wallisellen

Telefon +41 43 205 13 13
Fax   +41 43 205 13 14
 
welcome@aandarta.ch
www.aandarta.ch

 

Ihr Vertriebspartner für:

BDO AG
Fabrikstrasse 50
8031 Zürich
www.bdo.ch

info@bdo.ch
Tel. 0800 825 000
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 IMMOBILIENMARKT

aclado.ch: Ihre spezialisierte 
Plattform für die Vermarktung von 
Geschäftsimmobilien  
 
aclado AG 
Bahnhofstrasse 9
6341 Baar
Tel. 041 740 40 62
info@aclado.ch
www.aclado.ch

Mieten ohne Depot! 
AdunoKaution AG 
Hagenholzstrasse 56 
8050 Zürich

Gratis Hotline:  0800 100 201 
www.adunokaution.ch

Ins_AdunoKaution_44x52mm.indd   1 28.11.16   17:08

Ihre Vermarktungsplattform: 
www.myhomegate.ch
 
homegate.ch
Werdstrasse 21
8004 Zürich
Tel. 0848 100 200
service@homegate.ch

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scout24 Schweiz AG
ImmoScout24
Industriestrasse 44, 3175 Flamatt
Tel.: 031 744 21 11
info@immoscout24.ch

Ihre erste Adresse für eine  
langfristige Partnerschaft

 

Lösungen für Immobilienfachleute

ImmoStreet.ch AG
Werdstrasse 21, 8021 Zürich
Tel.: 044 386 64 44
info@immostreet.ch

 IMMOBILIENSOFTWARE

 DIGITAL REAL ESTATE

 CASASOFT AG
 Müligässli 1
 CH-8598 Bottighofen 
T + 41 71 686 94 94
 info@casasoft.ch 
 www.casasoft.ch

 

EXTENSO IT-SERVICES AG 
Schaffhauserstrasse 110 
Postfach 
CH-8152 Glattbrugg 
Telefon 044 808 71 11 
Telefax 044 808 71 10 
Info@extenso.ch 
www.extenso.ch

Eichwatt 5 8105 Watt-Regensdorf 
Tel. +41 44 738 50 70
info@fidevision.ch  www.fidevision.ch

Ihr Vertriebspartner für

GARAIO AG
Tel. +41 58 310 70 00 – garaio-rem@garaio.ch

GARAIO REM
NÄHER AN DER
IMMOBILIE
www.garaio-rem.ch

Software für Facility Management und  
Liegenschaftenverwaltung 
– ID-IMMO 
– FM ServiceDesk 
– conjectFM

InterDialog Software AG 
Morgental 35
8126 Zumikon
Tel. +44 586 67 94
Email:  info@interdialog.ch
www.interdialog.ch

Lösung für Vermarktung, 
Überbauungen, Ferienwohnungen
und Ihr eigenes Netzwerk

Lösung für Vermarktung, 
Überbauungen, Ferienwohnungen
und Ihr eigenes Netzwerk

Software, Website & Portal

info@immomigsa.ch
0840 079 089
www.immomigag.ch

 

 

MOR ! LIVIS
Das Immobilien- und 
Liegenschaftsverwaltungssystem

MOR INFORMATIK AG
Rotbuchstrasse 44
8037 Zürich
Tel. 044 360 85 85
Fax 044 360 85 84
www.mor.ch, info@mor.ch
 

 

Herzogstrasse 10
5000 Aarau
Tel.: 058 218 00 52 
www.quorumsoftware.ch
info@quorumsoftware.ch

Software für die 
Immobilienbewirtschaftung
ImmoTop2®, ImmoTop®, Rimo R4® 

W&W IMMO INFORMATIK AG
Obfelderstrasse 39
CH-8910 Affoltern a.A.
Tel. 044 762 23 23
info@wwimmo.ch
www.wwimmo.ch 

 KLIMAEXPERTEN
 

Krüger + Co. AG
Wir optimieren Ihr Klima.
9113 Degersheim ⁄ T 0848 370 370
info@krueger.ch ⁄ www.krueger.ch

entfeuchten
heizen
kühlen
sanieren

 OELTANKANZEIGE
 

MARAG FLOW & GASTECH AG
Rauracherweg 3
4132 Muttenz

www.oeltankanzeige.ch
info@marag.ch 

 PARKMOBILIAR
 

 
 
 

 
Ars Xterna© Parkmobiliar & Urban Design
a Division of Bellatec AG
Mettlenstrasse 38
8142 Uitikon Waldegg/ZH
Tel  +41 44 222 22 66
Fax. +41 44 222 22 67
info@ars-xterna.ch
www.ars-xterna.ch

 ROHRSANIERUNG
 

PROMOTEC SERVICE GMBH
WASSERLEITUNGSSANIERUNG VOM LEADER
Sonnenweg 14
Postfach 243
4153 Reinach BL 1
Tel.  +41 61 713 06 38
Fax.  +41 61 711 31 91
promotec@promotec.ch
www.promotec.ch
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 SCHIMMELPILZBEKÄMPFUNG
 

SPRSchweiz
Verband Schimmelpilz- und Raumgiftsanierung

Krüger + Co. AG
Wir optimieren Ihr Klima.
9113 Degersheim ⁄ T 0848 370 370
info@krueger.ch ⁄ www.krueger.ch

entfeuchten
heizen
kühlen
sanieren

SPR Schweiz
Verband Schimmelpilz- und  
Raumgiftsanierung
Elfenstrasse 19  
Postfach 1010 
CH-3000 Bern 6  
Telefon: +41 (0)840 00 44 99  
info@sprschweiz.ch  
www.sprschweiz.ch

 SCHÄDLINGSBEKÄMPFUNG
 

 
 

RATEX AG
Austrasse 38
8045 Zürich 
24h-Pikett: 044 241 33 33 
www.ratex.ch 
info@ratex.ch

 SPIELPLATZGERÄTE

Bürli Spiel- und Sportgeräte AG
CH-6212 St. Erhard LU 

Telefon 041 925 14 00, www.buerliag.com

Magie des Spielens ...  

BUE_Ins-IMMOBILIA_44x44_170213.indd   113.02.17   10:40__GTSM_Magglingen AG__
Planung und Installation für Spiel & Sport
Grossäckerstrasse 27 
8105 Regensdorf 
Tel. 044 461  11  30 
Fax. 044 461  12 48 
info@gtsm.ch 
www.gtsm.ch

 
 
 

 
 
 
 
 

 TREPPEN-HANDLÄUFE

Flexo-Handlauf GmbH 
Seenerstr. 201 · 8405 Winterthur
Gratis-Tel. 0800 04 08 04

www.flexo-handlauf.ch

Sichere Handläufe  
innen und aussen

 WASSERSCHADEN SANIERUNG
  BAUTROCKNUNG

 

Krüger + Co. AG
Wir optimieren Ihr Klima.
9113 Degersheim ⁄ T 0848 370 370
info@krueger.ch ⁄ www.krueger.ch

entfeuchten
heizen
kühlen
sanieren

 

LUNOR, G. KULL AG
Entfeuchtungs-Systeme 

Zürich – Bern – Villeneuve
24h Pikett Nr.: 0848 812 812
Zürich: Tel. 044 488 66 00
Bern:  Tel. 031 305 13 00
Villeneuve: Tel. 021 960 47 77

Lunor, G. Kull AG
Allmendstrasse 127
8041 Zürich
Tel. 044 488 66 00
Fax  044 488 66 10
Info@lunor.ch, www.lunor.ch

 
 

 
 

 
– Wasserschaden-Sanierungen
– Bauaustrocknung
– Zerstörungsfreie Leckortung
 
8953 Dietikon +41 (0)43 322 40 00
5706 Boniswil      +41 (0)62 777 04 04
7000 Chur             +41 (0)81 353 11 66
6048 Horw            +41 (0)41 340 70 70
4132 Muttenz      +41 (0)61 461 16 00
4800 Zofingen    +41 (0)62 285 90 95
 
24H-Notservice 0848 76 25 24
 
Trockag AG
Silbernstrasse 10
8953 Dietikon
Tel  +41 (0)43 322 40 00
Fax +41 (0)43 322 40 09
info@trockag.ch
www.trockag.ch

 WELLNESS-ANLAGEN
  
 
Fitness-Partner AG
Blumenaustr. 4
9410 Heiden
T 071 891 39 39
F 071 891 49 32
info@fitness-partner.ch
www.fitness-partner.ch 
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PRÄSIDIUM UND  
GESCHÄFTSLEITUNG  
SVIT SCHWEIZ
Präsident: Andreas Ingold,  
Livit AG, Altstetterstr. 124, 8048 Zürich,  
andreas.ingold@livit.ch
Vizepräsident, Vertretung Deutsch-
schweiz & Ressort Branchenentwick-
lung: Michel Molinari, Helvetia Versiche-
rungen, Steinengraben 41, 4002 Basel, 
michel.molinari@helvetia.ch
Vizepräsident, Vertretung lateinische 
Schweiz & Ressort Bildung:  
Jean-Jacques Morard, de Rham SA,  
Av. Mon-Repos 14, 1005 Lausanne,  
jean-jacques.morard@derham.ch 
Ressort Recht & Politik:
Andreas Dürr, Battegay Dürr Wagner AG, 
Heuberg 7, 4001 Basel,  
andreas.duerr@bdwlaw.ch
Ressort Finanzen: 
Peter Weber, Buchhaltungs AG,  
Gotthardstrasse 55, 8800 Thalwil,  
peter.weber@buchhaltungs-ag.ch
CEO SVIT Schweiz: 
Marcel Hug, SVIT Swiss Real Estate 
School AG, Giessereistrasse 18
8005 Zürich, marcel.hug@svit.ch
Stv. CEO SVIT Schweiz: Ivo Cathomen, 
Puls 5, Giessereistrasse 18, 8005 Zürich 
ivo.cathomen@svit.ch 

SCHIEDSGERICHT DER  
IMMOBILIENWIRTSCHAFT
Sekretariat: Heuberg 7, Postfach 2032, 
4001 Basel, T 061 225 03 03,  
info@svit-schiedsgericht.ch 
www.svit-schiedsgericht.ch

SVIT-STANDESGERICHT
Sekretariat: SVIT Schweiz, Giesserei-
strasse 18, 8005 Zürich,  
T 044 434 78 88, info@svit.ch

SVIT AARGAU
Sekretariat: Claudia Frehner  
Bahnhofstrasse 55, 5001 Aarau,  
T 062 836 20 82, info@svit-aargau.ch

SVIT BEIDER BASEL
Sekretariat: Christine Gerber-Sommerer, 
Aeschenvorstadt 55, Postfach 610, 4010 
Basel, T 061 283 24 80, svit-basel@svit.ch

SVIT BERN
Sekretariat: SVIT Bern,  
Murtenstrasse 18, Postfach,  
3203 Mühleberg
T 031 378 55 00, svit-bern@svit.ch

SVIT GRAUBÜNDEN
Sekretariat: Hans-Jörg Berger,
Berger Immobilien Treuhand AG, 
Bahnhofstrasse 8, Postfach 100,  
7001 Chur, T 081 257 00 05,  
svit-graubuenden@svit.ch

 
 

SVIT OSTSCHWEIZ
Sekretariat: Claudia Eberhart,  
Postfach 174, 9501 Wil 
T 071 929 50 50, svit-ostschweiz@svit.ch
Drucksachenversand: Michelle  
Widmer, Zoller & Partner AG,  
T 071 929 50 50, svit-ostschweiz@svit.ch

SVIT ROMANDIE
Sekretariat: Avenue Rumine 13, 
1005 Lausanne, T 021 331 20 95  
info@svit-romandie.ch

SVIT SOLOTHURN
Sekretariat: Patrizia Schläfli, BDO AG, 
Biberiststrasse 16, 4501 Solothurn ,  
T 032 624 67 28, svit-solothurn@svit.ch

SVIT TICINO
Sekretariat: Laura Panzeri Cometta,
Corso San Gottardo 89, 6830 Chiasso 
T 091 921 10 73, svit-ticino@svit.ch

SVIT ZENTRALSCHWEIZ
Geschäftsstelle & Schulwesen: 
Daniel Elmiger, Kasernenplatz 1, 
6000 Luzern 7, T 041 508 20 18 / 19, 
svit-zentralschweiz@svit.ch
Rechtsauskunft für Mitglieder: 
Kummer Engelberger, Luzern  
T 041 229 30 30,  
info@kummer-engelberger.ch

SVIT ZÜRICH
Sekretariat:  Siewerdtstrasse 8,  
8050 Zürich, T 044 200 37 80, 
svit-zuerich@svit.ch
Rechtsauskunft für Mitglieder: 
Dr. Raymond Bisang, T 043 488 41 41,  
bisang@zurichlawyers.com

KAMMER UNABHÄNGIGER 
BAUHERRENBERATER KUB
Sekretariat: 8032 Zürich,  
T 044 500 40 92, info@kub.ch,  
www.kub.ch

SCHWEIZ. SCHÄTZUNGS-
EXPERTEN-KAMMER SEK
Präsident und Sekretariat:   
G. Gärtner, Bellariastr. 51, 8038 Zürich 
T 043 333 08 86, Di - Do 8 - 16h
sek-svit@svit.ch
www.bewertungsexperte.ch

SCHWEIZERISCHE  
MAKLERKAMMER SMK
Präsident und Sekretariat:  
Herbert Stoop, Seitzmeir Immobilien AG, 
Brunaustrasse 39, 8002 Zürich,  
T 043 817 63 23, welcome@smk.ch, 
www.smk.ch

SVIT FM SCHWEIZ
Sekretariat: St. Jakobs-Strasse 54,  
4052 Basel, T 061 377 95 00,
kammer-fm@svit.ch

FACHKAMMER STWE SVIT
Sekretariat: Postfach 461, 4009 Basel
T 061 225 50 25, kammer-stwe@svit.ch

Organe und  
Mitgliederorganisationen

ADRESSEN & TERMINE  ADRESSEN    TERMINE 2017 / 2018

   

www.svit.ch

Kammer unabhängiger  
Bauherrenberater KUB
07.11.17 50. Lunchgespräch,  
 «Au Premier», Zürich

Schweizerische Schätzungs-
experten-Kammer SEK  
17.10.17 Erfa Basel
25.10.17 Erfa Zürich
13.11.17 Workshop, Zürich

Schweizerische Maklerkammer SMK 
26.10.17 Generalversammlung, Basel

SVIT FM Schweiz  
19.10.17 Good Morning FM 2017,  
 Zürich

Fachkammer STWE SVIT 
25.10.17 6. Herbstanlass, Zürich 

SVIT Forum
25. – 27.01.18  Interlaken

SVIT Plenum
15.06.18  Tessin

SVIT SCHWEIZ

Aargau
09.11.17 SVIT-Frühstück, Lenzburg

Basel
16.10.17 Mitgliederanlass «Basler 
 Zwischennutzungsmodell»
07.11.17 Mitgliederanlass «Miet- 
 recht» 
08.12.17 Niggi-Näggi

Bern
19.10.17 InfoMeet

Graubünden 

08.01.18 Neujahrsapéro

Ostschweiz 
29.11.17 Kader-Weiterbildung

Solothurn 
16.11.17 Bänzenjass/Fondue- 
 plausch, Oberbuchsiten

Zentralschweiz
17.11.17  Bildungsforum, Luzern

Zürich
09.11.17 Stehlunch
24.11.17 Jahresschluss

SVIT-MITGLIEDERORGANISATIONEN
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ROSTWASSER IM 

LAVABO? 

MIT ANROSAN ERNEUERN 

WIR WASSERLEITUNGEN 

VON INNEN. 

OHNE EPOXIDHARZ, 

NUR MIT ZEMENT. 
EINZIGES VON WASSERWERKEN 

EMPFOHLENES SYSTEM

Sind die Trinkwasserleitungen im Gebäude älter als 25 Jahre? Dann 
besteht die Gefahr, dass die Rohre rostig sind oder der Wasserdruck 
nachlässt. Unser ANROSAN macht Trinkwasserleitungen von innen 
wieder wie neu. Anorganisch und ohne den Einsatz von Epoxidharz. 
Bevor wir aber nachhaltig sanieren, prüfen wir die gesamte Anlage 
eingehend. Was uns auszeichnet ist unsere Erfahrung und die Quali-
tät unserer Arbeit. Denn unser Familienunternehmen bietet seit 1985 
Problemlösungen rund um wasserführende Leitungen im Gebäude 
an. Wir sind die Erfinder der Rohrinnensanierung im Gebäude. 

Vereinbaren Sie jetzt eine Zustandsanalyse mit unseren Fachleuten:
www.naef-group.com oder gratis unter 0800 48 00 48.



Zu feucht?
Wir entfeuchten effizient.
Zu hohe Luftfeuchtigkeit führt über kurz oder lang zu teuren Schäden. Der 

bewährte SECOMAT erleichtert den Alltag und die nach dem gleichen Prinzip 

funktionierenden Kondensationsentfeuchter gewährleisten eine optimale Luft-

feuchte. Sobald es gilt grössere Gebäude zu entfeuchten, haben unsere  

Adsorptionsanlagen mit Wärmerückgewinnung die starke Leistung. Interes-

siert? Der Kompakt-Kondensationsentfeuchter ist mit einer Kälteanlage,  

einer Wärmerückgewinnung und mit modernster Mess-, Steuer- und Regel-

technik ausgerüstet. Krüger hat für jedes Klima die optimale Lösung, auch 

beim Heizen, Kühlen und Sanieren.

KompaktentfeuchtungAdsorptionsentfeuchtung

Wäschetrocknung SECOMAT Kondensationsentfeuchtung

Krüger + Co. AG  ⁄  9113 Degersheim ⁄ T 0848 370 370 ⁄ info@krueger.ch ⁄ www.krueger.ch

entfeuchten
heizen
kühlen
sanieren

Krüger + Co. AG 
leistet einen nach- 
haltigen Beitrag  
in zwei hochwertige 
Klimaschutzprojekte 
von myclimate.




